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Grundgesetz  

Artikel 109 (Auszug)  

(3) Die Haushalte von Bund und Ländern sind grundsätzlich ohne Einnahmen aus Krediten auszugleichen. 

Bund und Länder können Regelungen zur im Auf- und Abschwung symmetrischen Berücksichtigung der 

Auswirkungen einer von der Normallage abweichenden konjunkturellen Entwicklung sowie eine Ausnah-

meregelung für Naturkatastrophen oder außergewöhnliche Notsituationen, die sich der Kontrolle des 

Staates entziehen und die staatliche Finanzlage erheblich beeinträchtigen, vorsehen. Für die Ausnahmere-

gelung ist eine entsprechende Tilgungsregelung vorzusehen. Die nähere Ausgestaltung regelt für den 

Haushalt des Bundes Artikel 115 mit der Maßgabe, dass Satz 1 entsprochen ist, wenn die Einnahmen aus 

Krediten 0,35 vom Hundert im Verhältnis zum nominalen Bruttoinlandsprodukt nicht überschreiten. Von 

den zu berücksichtigenden Einnahmen aus Krediten ist der Betrag abzuziehen, um den die Verteidigungs-

ausgaben, die Ausgaben des Bundes für den Zivil- und Bevölkerungsschutz sowie für die Nachrichten-

dienste, für den Schutz der informationstechnischen Systeme und für die Hilfe für völkerrechtswidrig an-

gegriffene Staaten 1 vom Hundert im Verhältnis zum nominalen Bruttoinlandsprodukt übersteigen. Die 

Gesamtheit der Länder entspricht Satz 1, wenn die durch sie erzielten Einnahmen aus Krediten 0,35 vom 

Hundert im Verhältnis zum nominalen Bruttoinlandsprodukt nicht überschreiten. Die Aufteilung der für 

die Gesamtheit der Länder zulässigen Kreditaufnahme nach Satz 6 auf die einzelnen Länder regelt ein 

Bundesgesetz mit Zustimmung des Bundesrates. Die nähere Ausgestaltung für die Haushalte der Länder 

regeln diese im Rahmen ihrer verfassungsrechtlichen Kompetenzen. Bestehende landesrechtliche Rege-

lungen, die hinter der gemäß Satz 7 festgelegten Kreditobergrenze zurückbleiben, treten außer Kraft. 

 

Artikel 115 

(1) Die Aufnahme von Krediten sowie die Übernahme von Bürgschaften, Garantien oder sonstigen Ge-

währleistungen, die zu Ausgaben in künftigen Rechnungsjahren führen können, bedürfen einer der Höhe 

nach bestimmten oder bestimmbaren Ermächtigung durch Bundesgesetz. 

(2) Einnahmen und Ausgaben sind grundsätzlich ohne Einnahmen aus Krediten auszugleichen. Diesem 

Grundsatz ist entsprochen, wenn die Einnahmen aus Krediten 0,35 vom Hundert im Verhältnis zum nomi-

nalen Bruttoinlandsprodukt nicht überschreiten. Zusätzlich sind bei einer von der Normallage abweichen-

den konjunkturellen Entwicklung die Auswirkungen auf den Haushalt im Auf- und Abschwung symmet-

risch zu berücksichtigen. Von den zu berücksichtigenden Einnahmen aus Krediten ist der Betrag abzuzie-

hen, um den die Verteidigungsausgaben, die Ausgaben des Bundes für den Zivil- und Bevölkerungsschutz 

sowie für die Nachrichtendienste, für den Schutz der informationstechnischen Systeme und für die Hilfe 

für völkerrechtswidrig angegriffene Staaten 1 vom Hundert im Verhältnis zum nominalen Bruttoinlands-

produkt übersteigen. Abweichungen der tatsächlichen Kreditaufnahme von der nach den Sätzen 1 bis 4 

zulässigen Kreditobergrenze werden auf einem Kontrollkonto erfasst; Belastungen, die den Schwellen-

wert von 1,5 vom Hundert im Verhältnis zum nominalen Bruttoinlandsprodukt überschreiten, sind kon-

junkturgerecht zurückzuführen. Näheres, insbesondere die Bereinigung der Einnahmen und Ausgaben um 

finanzielle Transaktionen und um Verteidigungsausgaben, die Ausgaben des Bundes für den Zivil- und 

Bevölkerungsschutz sowie für die Nachrichtendienste, für den Schutz der informationstechnischen Sys-

teme und für die Hilfe für völkerrechtswidrig angegriffene Staaten oberhalb von 1 vom Hundert im Ver-

hältnis zum nominalen Bruttoinlandsprodukt sowie das Verfahren zur Berechnung der Obergrenze der 
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jährlichen Nettokreditaufnahme unter Berücksichtigung der konjunkturellen Entwicklung auf der Grund-

lage eines Konjunkturbereinigungsverfahrens sowie die Kontrolle und den Ausgleich von Abweichungen 

der tatsächlichen Kreditaufnahme von der Regelgrenze, regelt ein Bundesgesetz. Im Falle von Naturkata-

strophen oder außergewöhnlichen Notsituationen, die sich der Kontrolle des Staates entziehen und die 

staatliche Finanzlage erheblich beeinträchtigen, können diese Kreditobergrenzen auf Grund eines Be-

schlusses der Mehrheit der Mitglieder des Bundestages überschritten werden. Der Beschluss ist mit einem 

Tilgungsplan zu verbinden. Die Rückführung der nach Satz 7 aufgenommenen Kredite hat binnen eines 

angemessenen Zeitraumes zu erfolgen. 

 

Artikel 143d (Auszug)  

(1) Artikel 109 und 115 in der bis zum 31. Juli 2009 geltenden Fassung sind letztmals auf das Haushaltsjahr 

2010 anzuwenden. Artikel 109 und 115 in der ab dem 1. August 2009 geltenden Fassung sind erstmals für 

das Haushaltsjahr 2011 anzuwenden; am 31. Dezember 2010 bestehende Kreditermächtigungen für be-

reits eingerichtete Sondervermögen bleiben unberührt. Die Länder dürfen im Zeitraum vom 1. Januar 

2011 bis zum 31. Dezember 2019 nach Maßgabe der geltenden landesrechtlichen Regelungen von den 

Vorgaben des Artikels 109 Absatz 3 abweichen. Die Haushalte der Länder sind so aufzustellen, dass im 

Haushaltsjahr 2020 die Vorgabe aus Artikel 109 Absatz 3 Satz 5 erfüllt wird. Der Bund kann im Zeitraum 

vom 1. Januar 2011 bis zum 31. Dezember 2015 von der Vorgabe des Artikels 115 Absatz 2 Satz 2 abwei-

chen. Mit dem Abbau des bestehenden Defizits soll im Haushaltsjahr 2011 begonnen werden. Die jährli-

chen Haushalte sind so aufzustellen, dass im Haushaltsjahr 2016 die Vorgabe aus Artikel 115 Absatz 2 

Satz 2 erfüllt wird; das Nähere regelt ein Bundesgesetz. 
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Baden-Württemberg  

a) Geltende Rechtslage 

Landesverfassung Artikel 84  

(1) Einnahmen und Ausgaben sind grundsätzlich ohne Einnahmen aus Krediten auszugleichen. Einnahmen 
aus Krediten im Sinne von Satz 1 entstehen dem Land auch dann, wenn Kredite von Fonds, Einrichtungen 
und Unternehmen des Landes, die gemäß den gesetzlichen Vorgaben der Europäischen Union dem Staats-
sektor zuzurechnen sind, aufgenommen werden und wenn der daraus folgende Schuldendienst aus dem 
Landeshaushalt erbracht wird oder künftig zu erbringen ist. 

 

(2) Bei einer von der Normallage abweichenden konjunkturellen Entwicklung kann von Absatz 1 abgewi-
chen werden. In diesem Fall sind die Auswirkungen auf den Haushalt im Auf- und Abschwung symmetrisch 
zu berücksichtigen. 
 
(3) Im Falle von Naturkatastrophen oder außergewöhnlichen Notsituationen, die sich der Kontrolle des 
Landes Baden-Württemberg entziehen und dessen Finanzlage erheblich beeinträchtigen, kann von den 
Vorgaben nach Absatz 1 und 2 abgewichen werden. Die Feststellung, dass eine Naturkatastrophe im Sinne 
von Satz 1 vorliegt, trifft der Landtag mit der Mehrheit seiner Mitglieder. Die Feststellung, dass eine au-
ßergewöhnliche Notsituation im Sinne von Satz 1 vorliegt, trifft der Landtag bei Anwesenheit von mindes-
tens zwei Dritteln seiner Mitglieder mit einer Zweidrittelmehrheit, die jedoch mehr als die Hälfte seiner 
Mitglieder betragen muss. Über die Höhe der insoweit erforderlichen Kreditermächtigung beschließt der 
Landtag mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Der Beschluss nach Satz 4 ist mit einem Tilgungs-
plan zu verbinden. Die Rückführung der nach Satz 1 aufgenommenen Kredite hat binnen eines angemes-
senen Zeitraumes zu erfolgen. 
 
(4) Die Aufnahme von Krediten sowie jede Übernahme von Bürgschaften, Garantien oder sonstigen Ge-
währleistungen bedürfen einer Ermächtigung durch Gesetz. 
 
(5) Näheres, insbesondere die Bereinigung der Einnahmen und Ausgaben um finanzielle Transaktionen 
und das Verfahren zur Berechnung der Vorgaben der Absätze 1 und 2 unter Berücksichtigung der kon-
junkturellen Entwicklung auf der Grundlage eines Konjunkturbereinigungsverfahrens sowie die Kontrolle 
und den Ausgleich von Abweichungen von diesen Vorgaben, regelt ein Gesetz. 

Landeshaushaltsordnung § 18 Kreditermächtigungen  

(1) Einnahmen und Ausgaben sind grundsätzlich ohne Einnahmen aus Krediten auszugleichen. Einnahmen 
aus Krediten im Sinne von Satz 1 entstehen dem Land auch dann, wenn Kredite von Fonds, Einrichtungen 
und Unternehmen des Landes, die gemäß den gesetzlichen Vorgaben der Europäischen Union dem Staats-
sektor zuzurechnen sind (Extrahaushalte), aufgenommen werden und wenn der daraus folgende Schul-
dendienst aus dem Landeshaushalt erbracht wird oder künftig zu erbringen ist.  
 
(2) Nach Maßgabe der Absätze 3 bis 7 können Einnahmen und Ausgaben durch Kredite ausgeglichen wer-
den (zulässige Kreditaufnahme) oder es besteht eine Verpflichtung zur Tilgung von Kreditmarktschulden 
(Tilgungsverpflichtung).  
 
(3) Finanzielle Transaktionen wirken sich mindernd oder erhöhend auf die zulässige Kreditaufnahme oder 
Tilgungsverpflichtung aus. Zur Bereinigung der Einnahmen und Ausgaben um finanzielle Transaktionen 
wird eine Finanztransaktionskomponente errechnet. Die Finanztransaktionskomponente ergibt sich aus 
dem Unterschied zwischen der Summe der einnahmeseitigen finanziellen Transaktionen und der Summe 



Übernahme von Art. 109 Abs. 3 GG in Landesrecht  (Rechtsstand Dezember 2025) 

ZDL 

23. Januar 2026 

Seite 7 

der ausgabeseitigen finanziellen Transaktionen. Einnahmeseitige finanzielle Transaktionen sind die Ein-
nahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen, aus der Kreditaufnahme beim öffentlichen Bereich so-
wie aus Darlehensrückflüssen. Ausgabeseitige finanzielle Transaktionen sind die Ausgaben für den Erwerb 
von Beteiligungen, für Tilgungen an den öffentlichen Bereich und für die Darlehensvergabe. Einnahmesei-
tige finanzielle Transaktionen erhöhen, ausgabeseitige finanzielle Transaktionen senken die Finanztrans-
aktionskomponente. Eine negative Finanztransaktionskomponente erhöht die zulässige Kreditaufnahme 
beziehungsweise verringert die Tilgungsverpflichtung. Eine positive Finanztransaktionskomponente ver-
ringert die zulässige Kreditaufnahme beziehungsweise erhöht die Tilgungsverpflichtung. 
 
(4) Konjunkturelle Schwankungen wirken sich mindernd oder erhöhend auf die zulässige Kreditaufnahme 
oder Tilgungsverpflichtung aus. Zur Feststellung der Auswirkungen einer Abweichung von der wirtschaft-
lichen Normallage ermittelt das Finanzministerium eine Konjunkturkomponente. Die Konjunkturkompo-
nente errechnet sich aus dem Produkt der nominalen gesamtstaatlichen Produktionslücke, der Budgetse-
mielastizität der Ländergesamtheit und dem Anteil des Landes Baden-Württemberg an den Steuereinnah-
men der Länder einschließlich des Länderfinanzausgleichs und der Allgemeinen Bundesergänzungszuwei-
sungen (Steueranteil des Landes). Die nominale gesamtstaatliche Produktionslücke wird entsprechend § 
5 des Artikel 115-Gesetzes in Verbindung mit der Artikel 115-Verordnung bestimmt. Bei Nachträgen zum 
Haushaltsgesetz und zum Haushaltsplan wird zur Ermittlung der nominalen gesamtstaatlichen Produkti-
onslücke ausschließlich die erwartete wirtschaftliche Entwicklung aktualisiert. Die Budgetsemielastizität 
der Ländergesamtheit wird jeweils auf Basis der Frühjahrs- und Herbstprojektion der Bundesregierung zur 
gesamtwirtschaftlichen Entwicklung durch das Bundesministerium der Finanzen festgelegt. Der Steueran-
teil des Landes ergibt sich aus der jeweiligen Steuerschätzung, die der Veranschlagung zugrunde liegt. 
Eine negative Konjunkturkomponente erhöht die zulässige Kreditaufnahme beziehungsweise verringert 
die Tilgungsverpflichtung. Eine positive Konjunkturkomponente verringert die zulässige Kreditaufnahme 
beziehungsweise erhöht die Tilgungsverpflichtung. Die sich nach Abschluss des Haushaltsjahres erge-
bende Konjunkturkomponente ist jeweils auf einem Symmetriekonto in der Landeshaushaltsrechnung ab-
zubilden.  
 
(5) Soweit Kredite im Sinne von Absatz 1 Satz 2 aufgenommen werden, sinkt die zulässige Kreditaufnahme 
beziehungsweise erhöht sich die Tilgungsverpflichtung. Soweit Kredite im Sinne von Absatz 1 Satz 2 getilgt 
werden, erhöht sich die zulässige Kreditaufnahme beziehungsweise sinkt die Tilgungsverpflichtung 
(Extrahaushaltskomponente).  
 
(6) Im Falle von Naturkatastrophen oder außergewöhnlichen Notsituationen, die sich der Kontrolle des 
Landes Baden-Württemberg entziehen und dessen Finanzlage erheblich beeinträchtigen, kann von den 
Vorgaben nach den Absätzen 1 bis 5 abgewichen werden (Ausnahmekomponente). Die Feststellung, dass 
eine Naturkatastrophe im Sinne von Satz 1 vorliegt, trifft der Landtag mit der Mehrheit seiner Mitglieder. 
Die Feststellung, dass eine außergewöhnliche Notsituation im Sinne von Satz 1 vorliegt, trifft der Landtag 
bei Anwesenheit von mindestens zwei Dritteln seiner Mitglieder mit einer Zweidrittelmehrheit, die jedoch 
mehr als die Hälfte seiner Mitglieder betragen muss. Über die Höhe der Ausnahmekomponente beschließt 
der Landtag mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Der Beschluss nach Satz 4 ist mit einem Til-
gungsplan zu verbinden. Die Rückführung der insoweit aufgenommenen Kredite beziehungsweise die 
Nachholung der insoweit unterbliebenen Tilgung von Kreditmarktschulden hat binnen eines angemesse-
nen Zeitraumes zu erfolgen. Der Zeitraum ist unter Berücksichtigung der jeweiligen Naturkatastrophe 
oder außergewöhnlichen Notsituation, der Höhe der Ausnahmekomponente sowie der konjunkturellen 
Situation zu bestimmen. Der im Tilgungsplan festgelegte jährliche Tilgungsbetrag fließt in die Ermittlung 
der zulässigen Kreditaufnahme beziehungsweise der Tilgungsverpflichtung ein (Tilgungskomponente). 
 
(7) Weicht nach Abschluss des Haushaltsjahres die Höhe der in Anspruch genommenen Nettokrediter-
mächtigungen beziehungsweise die Höhe der Nettotilgung von Kreditmarktschulden von der nach der 
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tatsächlichen Haushaltsentwicklung zu ermittelnden zulässigen Kreditaufnahme beziehungsweise Til-
gungsverpflichtung nach den Absätzen 1 bis 6 ab, ist der abweichende Saldo auf ein Kontrollkonto zu 
buchen. Bei einer Überschreitung der zulässigen Kreditaufnahme beziehungsweise einer Unterschreitung 
der Tilgungsverpflichtung erhält der zu buchende Unterschiedsbetrag ein negatives Vorzeichen. Bei einer 
Unterschreitung der zulässigen Kreditaufnahme beziehungsweise einer Überschreitung der Tilgungsver-
pflichtung erhält der zu buchende Unterschiedsbetrag ein positives Vorzeichen. Das Kontrollkonto ist jähr-
lich abzuschließen und im Rahmen der Landeshaushaltsrechnung darzustellen. Bei negativem Saldo ist 
auf einen Ausgleich des Kontrollkontos hinzuwirken. Ist der Saldo des Kontrollkontos negativ und über-
schreitet der Betrag des Saldos den Wert von 0,5 Prozent im Verhältnis zum nominalen Bruttoinlandspro-
dukt des Landes, sinkt die zulässige Kreditaufnahme beziehungsweise erhöht sich die Tilgungsverpflich-
tung um den überschießenden Betrag, höchstens aber um 0,1 Prozent im Verhältnis zum nominalen Brut-
toinlandsprodukt des Landes (Kontrollkontoausgleichskomponente). Die Kontrollkontoausgleichskompo-
nente wird nur in Jahren mit positiver Veränderung der Produktionslücke berücksichtigt. 
 
(8) Das Haushaltsgesetz bestimmt, bis zu welcher Höhe das Finanzministerium Kredite aufnehmen darf 
 

1. zur Deckung von Ausgaben; 
 

2. zur Aufrechterhaltung einer ordnungsmäßigen Kassenwirtschaft (Kassenverstärkungskredite); so-
weit diese Kredite zurückgezahlt sind, kann die Ermächtigung wiederholt in Anspruch genommen 
werden; Kassenverstärkungskredite dürfen nicht später als sechs Monate nach Ablauf des Haus-
haltsjahres, für das sie aufgenommen worden sind, fällig werden; 

 
3. zur Anschluss- oder Umfinanzierung bestehender Kredite am Kreditmarkt. 

 
(9) Die Ermächtigungen nach Absatz 8 Nummer 2 gelten bis zum Ende des laufenden Haushaltsjahres und, 
wenn das Haushaltsgesetz für das nächste Haushaltsjahr nicht rechtzeitig verkündet wird, bis zur Verkün-
dung dieses Haushaltsgesetzes. Die Ermächtigung nach Absatz 8 Nummer 3 gilt bis zum Ende des nächsten 
Haushaltsjahres und, wenn das Haushaltsgesetz für das zweitnächste Haushaltsjahr nicht rechtzeitig ver-
kündet wird, bis zur Verkündung dieses Haushaltsgesetzes. 
 
(10) In den folgenden Haushaltsjahren eingehende Einnahmen aus Kreditaufnahmen des laufenden Haus-
haltsjahres dürfen unter Beachtung des § 76 zugunsten des laufenden Haushalts gebucht oder umgebucht 
werden. 
 
(11) Im Rahmen der Kreditfinanzierung darf das Finanzministerium Vereinbarungen mit dem Ziel der Op-
timierung von Kreditkonditionen oder der Steuerung von Zinsänderungsrisiken abschließen. Dies gilt für 
bereits bestehende Kredite, einschließlich deren Anschluss- oder Umfinanzierung, sowie für die im Haus-
haltsjahr vorgesehenen neuen Kredite. 

 

b) Sachstand Rechtsänderung 

Mit Artikel 2 des Haushaltsbegleitgesetzes 2020/21 wurde die Regelung des § 18 LHO-BW neu gefasst. Sie 
dient der Umsetzung des Regelungsgehalts der grundgesetzlichen Schuldenbremse in Landesrecht.  
 
Zudem ist am 26.05.2020 die Schuldenbremse in der Landesverfassung verankert worden. 
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Bayern  

a) Geltende Rechtslage 

Bayerische Verfassung Artikel 82 [i.d.F. gem. G vom 11.11.2013] 

(1) Der Haushalt ist grundsätzlich ohne Nettokreditaufnahme auszugleichen.  
(2) Bei einer von der Normallage abweichenden konjunkturellen Entwicklung kann von Abs. 1 abgewichen 
werden. In diesem Fall sind die Auswirkungen auf den Haushalt im Auf- und Abschwung symmetrisch zu 
berücksichtigen.  
(3) Bei Naturkatastrophen oder außergewöhnlichen Notsituationen, die sich der Kontrolle des Staates 
entziehen und die staatliche Finanzlage erheblich beeinträchtigen, kann von Abs. 1 abgewichen werden. 
Hierfür ist eine entsprechende Tilgungsregelung vorzusehen. Die Kredite sind binnen eines angemessenen 
Zeitraums zurückzuführen.  
(4) Die Aufnahme von Krediten sowie die Übernahme von Bürgschaften, Garantien oder sonstigen Ge-
währleistungen, die zu Ausgaben in künftigen Rechnungsjahren führen können, bedürfen einer der Höhe 
nach bestimmten oder bestimmbaren Ermächtigung durch Gesetz.  
(5) Das Nähere bestimmt ein Gesetz.  
 

Bayerische Haushaltsordnung Art. 18 Kreditermächtigungen (i.d.F. gem. HG 2021 vom 09.04.2021) 

(1) Der Haushaltsplan soll regelmäßig ohne Einnahmen aus Krediten ausgeglichen werden. Die Verschul-
dung am Kreditmarkt ist fortlaufend abzubauen; die konjunkturelle Entwicklung ist dabei zu berücksichti-
gen. 
(2) Art. 82 Abs. 3 der Verfassung bleibt unberührt. 
(3) Das Haushaltsgesetz bestimmt, bis zu welcher Höhe das Staatsministerium der Finanzen Kredite auf-
nehmen darf: 
1.  zur Deckung von Ausgaben unter den Voraussetzungen des Absatzes 2, 
2.  zur Aufrechterhaltung einer ordnungsmäßigen Kassenwirtschaft (Kassenverstärkungskredite); soweit 

diese Kredite zurückgezahlt sind, kann die Ermächtigung wiederholt in Anspruch genommen werden; 
Kassenverstärkungskredite dürfen nicht später als sechs Monate nach Ablauf des Haushaltsjahres, für 
das sie aufgenommen worden sind, fällig werden, 

3.  zur Anschluss- oder Umfinanzierung bestehender Kredite am Kreditmarkt. 
(4) Die Ermächtigungen nach Absatz 3 Nrn. 1 und 3 gelten bis zum Ende des nächsten Haushaltsjahres 
und, wenn das Haushaltsgesetz für das zweitnächste Haushaltsjahr nicht rechtzeitig verkündet wird, bis 
zur Verkündung dieses Haushaltsgesetzes. Die Ermächtigungen nach Absatz 3 Nr. 2 gelten bis zum Ende 
des laufenden Haushaltsjahres und, wenn das Haushaltsgesetz für das nächste Haushaltsjahr nicht recht-
zeitig verkündet wird, bis zur Verkündung dieses Haushaltsgesetzes. Eine nach Art. 82 Abs. 3 Satz 2 der 
Verfassung bestimmte Tilgungsregelung gilt bis zum Ende des angemessenen Zeitraumes zur Rückführung 
der gemäß Abs. 3 Nr. 1 aufgenommenen Kredite 
 

b) Sachstand Rechtsänderung 

Mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Änderung der Verfassung des Freistaates Bayern – Schuldenbremse – 
vom 11.11.2013 (Neufassung des Art. 82 BV) und des Nachtragshaushaltsgesetzes 2019/2020 vom 
19.03.2020 (Änderungen in Bezug auf Art 18 BayHO) wurde in Bayern mit Wirkung zum 01.01.2020 sei-
nerzeit eine vollumfängliche Anpassung an die grundgesetzliche Rechtslage vorgenommen. Bayern macht 
hierbei von der möglichen Option zur Vornahme eines Konjunkturbereinigungsverfahrens keinen Ge-
brauch. 
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Eine korrespondierende Änderung sowohl der Bayerischen Verfassung als auch der Bayerischen Haus-
haltsordnung infolge des Gesetzes zur Änderung des Grundgesetzes (Artikel 109, 115 und 143h) vom 
22. März 2025 erfolgte bislang nicht. Aufgrund der Durchgriffsregelung in Art. 109 Abs. 3 Satz 9 GG sind 
Anpassungen der landesrechtlichen Vorschriften in Bezug auf die neue Strukturkomponente für die Län-
der in Art. 109 Abs. 3 Satz 7 GG auch grundsätzlich nicht zwingend. 
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Berlin  

a) Geltende Rechtslage 

Landesverfassung Artikel 87 [Gesetzesvorbehalt] 

(1) Ohne gesetzliche Grundlage dürfen weder Steuern oder Abgaben erhoben noch Anleihen aufgenom-
men oder Sicherheiten geleistet werden. 
 
(2) Kredite dürfen nur aufgenommen werden, wenn andere Mittel zur Deckung nicht vorhanden sind. Die 
Einnahmen aus Krediten dürfen die Summe der im Haushaltsplan veranschlagten Ausgaben für Investiti-
onen nicht überschreiten; Ausnahmen sind nur zulässig zur Abwehr einer Störung des gesamtwirtschaft-
lichen Gleichgewichts. Das Nähere wird durch Gesetz geregelt. 
 

Landeshaushaltsordnung § 18 Kreditermächtigungen 

 
(1) Der Haushalt ist grundsätzlich ohne Einnahmen aus Krediten auszugleichen. Zur im Auf- und Ab-

schwung symmetrischen Berücksichtigung der Auswirkungen einer von der Normallage abweichenden 

konjunkturellen Entwicklung sowie als Ausnahmeregelung für Naturkatastrophen oder außergewöhnliche 

Notsituationen, die sich der Kontrolle des Landes entziehen und die Finanzlage des Landes erheblich be-

einträchtigen, ist eine Kreditaufnahme zulässig. Für die Ausnahmeregelung ist eine entsprechende Til-

gungsregelung vorzusehen. 

 

(2) Das Haushaltsgesetz bestimmt, bis zu welcher Höhe die für Finanzen zuständige Senatsverwaltung 

Kredite aufnehmen darf  

 

1. zur Deckung von Defiziten, die aus einer negativ von der Normallage abweichenden konjunktu-

rellen Entwicklung resultieren, 

 

2. zur Bewältigung von Naturkatastrophen oder außergewöhnlichen Notsituationen, die sich der 

Kontrolle des Landes entziehen und die Finanzlage des Landes trotz der Inanspruchnahme der 

dafür vorgesehenen Rücklagen erheblich beeinträchtigen, 

 

3. zur Aufrechterhaltung einer ordnungsmäßigen Kassenwirtschaft (Kassenverstärkungskredite). 

Soweit diese Kredite zurückgezahlt sind, kann die Ermächtigung wiederholt in Anspruch genom-

men werden. Kassenverstärkungskredite dürfen nicht später als sechs Monate nach Ablauf des 

Haushaltsjahres, für das sie aufgenommen worden sind, fällig werden. 

 

(3) Die Ermächtigungen nach Absatz 2 Nummer 1 gelten bis zum Ende des nächsten Haushaltsjahres. Die 

Ermächtigungen nach Absatz 2 Nummer 3 gelten bis zum Ende des laufenden Haushaltsjahres und, wenn 

das Haushaltsgesetz für das nächste Haushaltsjahr nicht rechtzeitig vor Beginn des Haushaltsjahres ver-

kündet wird, bis zur Verkündung dieses Haushaltsgesetzes. 
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Gesetz zur landesrechtlichen Umsetzung der Schuldenbremse (BerlSchuldenbremseG)  

 

§ 1 

Grundsatz 

(1) Der Haushalt ist grundsätzlich ohne Einnahmen aus Krediten auszugleichen.  

 

(2) Absatz 1 gilt im Regelfall als erfüllt, wenn die gemäß § 3 dieses Gesetzes definierte strukturelle Netto-

kreditaufnahme des Landes Berlin einen Wert von Null nicht übersteigt.  

 

(3) Kassenverstärkungskredite, die nur der Aufrechterhaltung einer ordnungsgemäßen Kassenwirtschaft 

dienen und zu deren Aufnahme der Senat durch das Haushaltsgesetz ermächtigt wurde, fallen nicht unter 

den Geltungsbereich von Absatz 1.  

 

§ 2 

Ausnahmesituationen 

(1) Abweichend von § 1 ist eine Nettokreditaufnahme zulässig im Falle von Naturkatastrophen oder au-

ßergewöhnlichen Notsituationen, die sich der Kontrolle des Landes entziehen und zu einer erheblichen 

Beeinträchtigung der Finanzlage des Landes führen. 

 

(2) Die Feststellung, dass die Voraussetzungen gemäß Absatz 1 erfüllt sind, trifft das Abgeordnetenhaus 

mit einfacher Mehrheit.  

 

(3) Eine Kreditaufnahme gemäß Absatz 1 ist mit einem Tilgungsplan zu verbinden. Die aufgenommenen 

Kredite sind dabei in einem angemessenen Zeitraum zurückzuzahlen. Der Zeitraum ist unter Berücksich-

tigung des Charakters der Ausnahmesituation, der Höhe der Kreditaufnahmen und der konjunkturellen 

Situation zu bestimmen. Die Tilgungen sind in den Haushaltsplänen zu veranschlagen.  

 

§ 3 

Definition strukturelle Nettokreditaufnahme 

(1) Ausgangspunkt der Berechnung der strukturellen Nettokreditaufnahme ist der Finanzierungssaldo des 

Kernhaushalts des Landes Berlin, berechnet als Differenz zwischen den bereinigten Einnahmen und den 

bereinigten Ausgaben des Landes. Zuführungen an die Versorgungsrücklage des Landes Berlin gelten da-

bei nicht als bereinigte Ausgabe, Entnahmen aus der Versorgungsrücklage des Landes Berlin nicht als be-

reinigte Einnahme.  

 

(2) Von dem nach Absatz 1 errechneten Betrag sind Zuführungen an Rücklagen zu subtrahieren; Entnah-

men aus Rücklagen sind zu addieren. Zuführungen zu und Entnahmen aus der Konjunkturausgleichsrück-

lage werden dabei nicht berücksichtigt.  

 

(3) Die Kreditermächtigung für Extrahaushalte erfolgt durch Beschluss des Abgeordnetenhauses, soweit 

keine gesonderte gesetzliche Ermächtigung erforderlich ist. Im Beschluss des Abgeordnetenhauses sind 

Regeln zur Refinanzierung vorzusehen. Werden private in die Finanzierung öffentlicher Aufgaben in Form 
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von Öffentlich-Privaten-Partnerschaften einbezogen, sind – auch wenn Private nur eine Minderheitenpo-

sition in einer Zweckgesellschaft oder Ähnlichem einnehmen – die daraus resultierenden Verbindlichkei-

ten in vollem Umfang zu den sich nach Absatz 2 ergebenden Nettokreditaufnahmen hinzuzurechnen.  

 

(4) Zu dem nach Absatz 3 errechneten Betrag ist der Saldo der finanziellen Transaktionen des Kernhaus-

halts zu addieren. Finanzielle Transaktionen des Kernhaushalts sind einnahmeseitig die Veräußerung von 

Beteiligungen und Kapitalrückzahlungen, die Schuldenaufnahme beim öffentlichen Bereich sowie Darle-

hensrückflüsse, ausgabeseitig der Erwerb von Beteiligungen und Kapitalzuführungen, Tilgungen an den 

öffentlichen Bereich und die Darlehensvergabe, solange und soweit nicht auf ihre Rückzahlung verzichtet 

wird. Der Verzicht auf die Rückzahlung von Darlehen ist bei der Ermittlung der zulässigen Kreditaufnahme 

nach § 1 wie eine Einnahme aus Darlehensrückflüssen zu behandeln.  

 

(5) Zu dem nach Absatz 4 errechneten Betrag ist eine Konjunkturkomponente gemäß § 5 zu addieren. 

Diese ist negativ im Fall einer negativ von der konjunkturellen Normallage abweichenden Konjunktursitu-

ation; sie ist positiv im Fall einer positiv von der konjunkturellen Normallage abweichenden Konjunktursi-

tuation.  

 

(6) Das Nähere regeln Ausführungsvorschriften, die der Senat auf Vorschlag der für Finanzen zuständigen 

Senatsverwaltung erlässt. 

 

§ 4 

Konjunkturbedingte Kreditaufnahmen; Tilgungsverpflichtung 

(1) Wird für das Haushaltsjahr eine von der Normallage negativ abweichende wirtschaftliche Entwicklung 

erwartet, ist eine Kreditaufnahme maximal in Höhe der erwarteten Wirkung der konjunkturellen Entwick-

lung auf den Haushalt zulässig, soweit diese Mindereinnahmen nicht durch das verfügbare Volumen der 

Konjunkturausgleichsrücklage kompensiert werden können. Ist mit einer positiven Abweichung von der 

wirtschaftlichen Normallage zu rechnen, sind konjunkturbedingte Überschüsse in Höhe der erwarteten 

Wirkung der konjunkturellen Entwicklung auf den Haushalt zu planen und zu bilden.  

 

(2) Eine konjunkturbedingte Kreditaufnahme ist im Haushaltsgesetz zu regeln; die Tilgung solcher Kredit-

aufnahmen ist unter Berücksichtigung des grundgesetzlichen Symmetriegebots vorzusehen. Eine etwaige 

Kreditermächtigung gilt bis zum Ende des nächsten Haushaltsjahres und, wenn das Haushaltsgesetz für 

das zweitnächste Haushaltsjahr nicht rechtzeitig verkündet wird, bis zur Verkündung dieses Haushaltsge-

setzes.  

 

(3) Für das zweite Jahr eines Doppelhaushalts wird die Konjunkturkomponente auf der Basis der Daten 

der im Vorjahr des betreffenden Haushaltsjahres veröffentlichten Herbstprojektion der Bundesregierung 

festgelegt. Eine etwaig daraus resultierende höhere Kreditaufnahme als bis dahin vorgesehen bedarf der 

Zustimmung des Abgeordnetenhauses. Eine etwaig daraus resultierende höhere Tilgungsverpflichtung als 

bis dahin vorgesehen ist durch Maßnahmen der für Finanzen zuständigen Senatsverwaltung im Haushalts-

vollzug sicherzustellen.  
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§ 5 

Konjunkturkomponente 

(1) Zur Feststellung der Auswirkungen einer Abweichung von der konjunkturellen Normallage auf den 

Haushalt ermittelt die für Finanzen zuständige Senatsverwaltung eine Konjunkturkomponente.  

 

(2) Die für den Haushalt zu veranschlagende Konjunkturkomponente (ex ante Konjunkturkomponente) 

entspricht dem Berlin zuzurechnenden anteiligen Betrag des auf die Länder entfallenden Anteils der mit 

der Budgetsemielastizität multiplizierten Produktionslücke für Deutschland, die sich aus der aktuellen Pro-

jektion der Bundesregierung zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung zum Zeitpunkt der Verabschiedung 

des Haushalts sowie den Vorgaben der Europäischen Union ergibt. 

 

(3) Nach Abschluss des Haushaltsjahres wird durch die für Finanzen zuständige Senatsverwaltung die für 

die Bewertung der Einhaltung der zulässigen Kreditaufnahme im Haushaltsvollzug maßgebliche ex post 

Konjunkturkomponente berechnet. Dazu wird zu der zum Zeitpunkt der Verabschiedung des Haushalts 

ermittelten ex ante Konjunkturkomponente die anteilig auf Berlin zuzurechnende, mit der Budgetse-

mielastizität multiplizierte Differenz zwischen der tatsächlichen und der zum Zeitpunkt der Verabschie-

dung des Haushalts prognostizierten Veränderung des nominalen bundesweiten Bruttoinlandsprodukts 

addiert.  

 

§ 6 

Überschüsse, Konjunkturausgleichsrücklage 

(1) Die mit einer positiven ex ante Konjunkturkomponente verbundenen Überschüsse sind im Haushalt 

zur Tilgung ausstehender konjunkturbedingter Kredite, die nach Beginn des Jahres 2020 aufgenommen 

wurden, vorzusehen und, sofern sie sich im Haushaltsvollzug realisieren, entsprechend einzusetzen. 

 

(2) Tatsächliche Haushaltsüberschüsse, die die Tilgungsverpflichtung nach Absatz 1 übersteigen, sind für 

die Tilgung von Altschulden, für die Dotierung der Konjunkturausgleichsrücklage oder anderer Rücklagen 

sowie für die Zuführung zum Sondervermögen Infrastruktur der Wachsenden Stadt zu verwenden. Die 

Entscheidung über die Verwendung trifft der Hauptausschuss auf Vorschlag des Senats. 

 

(3) Es wird eine Konjunkturausgleichsrücklage errichtet. Diese hat ein Zielvolumen von mindestens 1 Pro-

zent der kumulierten bereinigten Einnahmen der vergangenen fünf Jahre. 

 

(4) Mittel aus der Konjunkturausgleichsrücklage dürfen nur zum Ausgleich des Haushalts im Fall einer ne-

gativen Konjunkturkomponente oder zum Ausgleich von Defiziten, die durch die in § 2 Absatz 1 genannten 

Sachverhalte entstanden sind, entnommen werden, sofern der Ausgleich des Haushalts anderweitig nicht 

erreicht werden kann.  

 

§ 7 

Kontrollkonto 

(1) Ergeben sich auf Grund der Wirkung der tatsächlichen konjunkturellen Entwicklung auf den Haushalt 

Abweichungen zwischen der zulässigen und der tatsächlichen Nettokreditaufnahme, sind diese auf einem 

Kontrollkonto festzuhalten. Soweit von der Ausnahmeregel nach § 2 Gebrauch gemacht wurde, ist der zu 
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verbuchende Betrag um die aufgrund dieser Ausnahme erfolgte tatsächliche Nettokreditaufnahme zu be-

reinigen. 

 

(2) Der auf dem Kontrollkonto zu verbuchende Betrag wird jährlich in vorläufiger Rechnung zum 30. April 

und endgültig zum 1. September des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres festgestellt.  

 

(3) Weist das Kontrollkonto einen negativen Saldo aus, weil die tatsächliche die zulässige Kreditaufnahme 

überstieg, ist auf einen Ausgleich in angemessener Frist hinzuwirken. Der negative Saldo soll einen Wert 

von 2 Prozent des durchschnittlichen Volumens der bereinigten Einnahmen in den dem Haushalt voran-

gehenden zwei Haushaltsjahren grundsätzlich nicht überschreiten.  

 

§ 8 

Nachtragshaushaltsgesetze 

(1) Bei Nachträgen zum Haushaltsgesetz kann die nach § 4 Absatz 1 Satz 1 ermittelte zulässige Kreditauf-

nahme maximal um den Betrag erhöht werden, der sich bei der Ermittlung der Konjunkturkomponente 

aus der Differenz der zuvor zugrunde gelegten erwarteten Wirkung der konjunkturellen Entwicklung auf 

den Haushalt und der aktuell erwarteten Wirkung der konjunkturellen Entwicklung auf den Haushalt 

ergibt. Die Regelungen des § 7 bleiben unberührt. 

 

(2) Für Nachtragshaushalte, die nur die Verwendung struktureller Mehreinnahmen oder Minderausgaben  

regeln und keine strukturelle Nettokreditaufnahme vorsehen, gilt Absatz 1 nicht. 

 
 

b) Sachstand Rechtsänderung 

Das Abgeordnetenhaus von Berlin hat am 14. November 2019 das Gesetz zur Umsetzung der grundge-
setzlichen Schuldenbremse in Berliner Landesrecht (vom 25. November 2019) beschlossen. Im diesem 
Artikelgesetz wird u.a. eine Änderung von §18 LHO des Landes Berlin vorgenommen sowie in Artikel 2 das 
Gesetz zur landesrechtlichen Umsetzung der Schuldenbremse (BerlSchuldenbremseG) geregelt. Beide Än-
derungen treten am 1. Januar 2020 in Kraft.  
 
Die einschlägige Verfassungsnorm in Art 87 VvB wurde durch den Gesetzgeber des Landes Berlin nicht 
geändert und ist, soweit sie unvereinbar mit Art 109 Absatz 2 GG ist, ab dem 1. Januar 2020 unwirksam. 
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Brandenburg  

a) Geltende Rechtslage  

Landesverfassung Art. 103 (Kreditaufnahme) 

(1) Der Haushalt des Landes ist grundsätzlich ohne Einnahmen aus Krediten auszugleichen. 
 
(2) Zur Berücksichtigung einer von der Normallage abweichenden negativen konjunkturellen Entwicklung 
kann von dem in Absatz 1 genannten Grundsatz abgewichen werden. Im Fall von Naturkatastrophen oder 
außergewöhnlichen Notsituationen, die sich der Kontrolle des Staates entziehen und die staatliche Fi-
nanzlage erheblich beeinträchtigen, kann aufgrund eines Beschlusses des Landtages von dem in Absatz 1 
genannten Grundsatz abgewichen werden. Der Beschluss nach Satz 2 ist mit einem Tilgungsplan zu ver-
binden. 
 
(3) Die Übernahme von Bürgschaften, Garantien oder sonstigen Gewährleistungen, die zu Ausgaben in 
künftigen Haushaltsjahren führen können, bedarf einer der Höhe nach bestimmten Ermächtigung durch 
Gesetz. Gleiches gilt für die in Ausnahme von Absatz 1 zulässige Aufnahme von Krediten. Für die Kredit-
aufnahme gemäß Absatz 2 Satz 1 kann eine Abweichung von der gesetzlich bestimmten Höhe im Ergebnis 
des Haushaltsvollzuges vorgesehen werden. 
 
(4) Das Nähere regelt ein Gesetz. 
 

Landeshaushaltsordnung  

§ 18 Kreditermächtigungen 

(1) Der Haushalt ist in einer konjunkturellen Normallage grundsätzlich ohne Einnahmen aus Krediten aus-
zugleichen. Eine strukturelle Nettokreditaufnahme ist nicht zulässig. Eingeschlossen sind neben dem Kern-
haushalt rechtlich unselbstständige Extrahaushalte mit Kreditermächtigungen. Einnahmen und Ausgaben 
werden um finanzielle Transaktionen bereinigt. Die Rechte der Gemeinden und Gemeindeverbände auf 
einen Mehrbelastungsausgleich bei Übertragung neuer öffentlicher Aufgaben gemäß Artikel 97 Absatz 3 
der Verfassung des Landes Brandenburg und auf eine angemessene Beteiligung an den Steuereinnahmen 
des Landes durch einen Finanzausgleich gemäß Artikel 99 der Verfassung des Landes Brandenburg bleiben 
unberührt. 
 
(2) Finanzielle Transaktionen im Sinne von Absatz 1 Satz 4 sind Einnahmen aus der Veräußerung von Be-
teiligungen, Einnahmen aus der Kreditaufnahme beim öffentlichen Bereich und aus Darlehensrückflüssen 
sowie Ausgaben für den Erwerb von Beteiligungen, für Tilgungen an den öffentlichen Bereich und für die 
Vergabe von Darlehen. 
 
(3) Ausnahmen von Absatz 1 Satz 1 sind zulässig 

1.  bei einer für das nachfolgende Haushaltsjahr, im Fall von Doppelhaushalten für die beiden nachfolgen-
den Haushaltsjahre oder für eines davon erwarteten, von der wirtschaftlichen Normallage negativ ab-
weichenden Entwicklung gemäß § 18a, 

2.  bei Naturkatastrophen oder außergewöhnlichen Notsituationen, die sich der Kontrolle des Staates ent-
ziehen und die staatliche Finanzlage erheblich beeinträchtigen gemäß § 18b.  

 
(4) Das Haushaltsgesetz bestimmt, bis zu welcher Höhe das für Finanzen zuständige Ministerium Kredite 
aufnehmen darf 
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1.  zur Deckung von Ausgaben unter den Voraussetzungen des Absatzes 3 sowie zur Umsetzung von fi-
nanziellen Transaktionen gemäß Absatz 1 Satz 4, 

2. zur Aufrechterhaltung einer ordnungsgemäßen Kassenwirtschaft (Kassenverstärkungskredite). 
 
(5) Das Erfordernis einer Kreditaufnahme gemäß Absatz 4 Nummer 1 ist in der Begründung zum Haus-
haltsgesetz darzulegen. Die Kreditermächtigung erhöht oder vermindert sich in Höhe der Steuerabwei-
chungskomponente gemäß § 18a Absatz 6. Sie verfällt in der Höhe, in der sie bis zum endgültigen Jahres-
abschluss des Haushaltsjahres, für das sie erteilt wurde, nicht in Anspruch genommen worden ist. Der 
Kreditermächtigung nach Absatz 4 Nummer 1 wachsen die Beträge zur Tilgung von im laufenden Haus-
haltsjahr fällig werdenden Krediten zu, deren Höhe sich aus den Finanzierungsübersichten ergibt. Gleiches 
gilt für die Inanspruchnahme von aus Überschüssen der Vorjahre gebildeten Rücklagen. 
 
(6) Soweit Kassenverstärkungskredite gemäß Absatz 4 Nummer 2 zurückgezahlt sind, kann die Ermächti-
gung wiederholt in Anspruch genommen werden. Kassenverstärkungskredite dürfen nicht später als sechs 
Monate nach Ablauf des Haushaltsjahres, für das sie aufgenommen worden sind, fällig werden. Die Er-
mächtigung für die Aufnahme von Kassenverstärkungskrediten gilt bis zum Ende des laufenden Haushalts-
jahres und, wenn das Haushaltsgesetz für das nächste Haushaltsjahr nicht rechtzeitig verkündet wird, bis 
zur Verkündung dieses Haushaltsgesetzes. 
 

§ 18a Konjunkturbedingte Abweichung 

 
(1) Eine Abweichung von dem in § 18 Absatz 1 Satz 1 niedergelegten Grundsatz ist auf Basis einer im Auf- 
und Abschwung symmetrischen Berücksichtigung der haushaltsmäßigen Auswirkungen einer von der 
wirtschaftlichen Normallage abweichenden konjunkturellen Entwicklung zulässig. 
 
(2) Zur Bestimmung der Auswirkungen einer Abweichung von der wirtschaftlichen Normallage auf den 
Haushalt wird durch das für Finanzen zuständige Ministerium eine ex ante-Konjunkturkomponente gemäß 
Absatz 3 ermittelt. Ergibt sich eine negative Abweichung von der wirtschaftlichen Normallage, können bis 
zur Höhe der ex ante-Konjunkturkomponente Einnahmen aus Krediten veranschlagt werden. Die durch 
eine positive Abweichung von der Normallage bedingten Überschüsse sind zur Tilgung konjunkturbeding-
ter Kredite zu veranschlagen, sofern diese nicht vor dem Haushaltsjahr 2020 aufgenommen wurden. § 18 
Absatz 1 Satz 3 und 4 ist bei der Ermittlung der zulässigen konjunkturbedingten Kreditaufnahme oder der 
konjunkturbedingten Tilgungsverpflichtung zu berücksichtigen. 
 
(3) Die ex ante-Konjunkturkomponente wird bei der Haushaltsaufstellung auf der Grundlage des für den 
Bundeshaushalt geltenden Konjunkturbereinigungsverfahrens bestimmt. Dabei ist das für die ex ante-
Konjunkturkomponente relevante Produktionspotenzial für eine konjunkturbedingte Kreditaufnahme un-
ter Berücksichtigung früherer gesamtwirtschaftlicher Projektionen über einen Zeitraum von zehn Jahren 
unter Wahrung des Symmetriegebots zu ermitteln. Der kommunale Anteil kann bei der Berechnung der 
ex ante-Konjunkturkomponente einbezogen werden. Im Fall von Doppelhaushalten ist die Konjunktur-
komponente getrennt nach Haushaltsjahren zu berechnen. Die Schätzung der Einnahmen hat hierbei die 
letzte verfügbare gesamtwirtschaftliche Projektion zugrunde zu liegen, die auch Bestandteil der Ermitt-
lung der ex ante-Konjunkturkomponente ist 
 
(4) Konjunkturbedingte Nettokreditaufnahmen und Tilgungen, die ab dem Jahr 2020 erfolgen, werden 
jahresübergreifend auf einem Kreditaufnahmekonto erfasst. Der Saldo des Kreditaufnahmekontos kann 
nicht negativ werden. Sofern der Saldo des Kreditaufnahmekontos im Vorjahr des betrachteten Jahres 
kleiner ist als die positive Konjunkturkomponente im betrachteten Jahr, ist die Anrechnung der Konjunk-
turkomponente in ihrer Höhe auf den Saldo des Kreditaufnahmekontos begrenzt. In diesem Fall wird die 
Differenz zwischen der positiven Konjunkturkomponente im betrachteten Jahr und dem Saldo des Kredit-
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aufnahmekontos im Vorjahr des betrachteten Jahres durch eine Abzugsposition erfasst. Gemäß § 25 Ab-
satz 2 Satz 2 getätigte Tilgungen vermindern die Abzugsposition. Diese wird im Rahmen der Berechnung 
der strukturellen Nettokreditaufnahme von der positiven Konjunkturkomponente im betrachteten Jahr 
abgezogen. 
 
(5) Die beim Jahresabschluss zu berechnende ex post-Konjunkturkomponente entspricht dem konjunk-
turbedingten Überschuss oder der zulässigen konjunkturbedingten Kreditaufnahme. Die ex post-Konjunk-
turkomponente besteht aus der ex ante-Konjunkturkomponente nach Absatz 3 und der Steuerabwei-
chungskomponente nach Absatz 6.  
 
(6) Die Steuerabweichungskomponente errechnet sich als Differenz zwischen den bei der Haushaltsauf-
stellung für das jeweilige Haushaltsjahr veranschlagten Einnahmen aus Steuern, allgemeinen Bundeser-
gänzungszuweisungen und Bundesergänzungszuweisungen zum Ausgleich besonders geringer kommuna-
ler Steuerkraft und den tatsächlich bei diesen Titeln im Haushaltsjahr verbuchten Einnahmen. Die Diffe-
renz ist um die Auswirkungen von Rechtsänderungen zu bereinigen, die bei der Haushaltsaufstellung nicht 
berücksichtigt wurden und die bis zum Ende des Haushaltsjahres kassenwirksam geworden sind. 
  
(7) Eine strukturelle Nettokreditaufnahme oder strukturelle Tilgung wird mit dem Jahresabschluss auf ei-
nem jahresübergreifenden Kontrollkonto erfasst. Der Stand des Kontrollkontos wird beim Jahresabschluss 
ausgewiesen. Ist der Saldo des Kontrollkontos positiv und überschreitet der absolute Betrag 5,0 Prozent 
der Einnahmen aus Steuern, allgemeinen Bundesergänzungszuweisungen und Bundesergänzungszuwei-
sungen zum Ausgleich besonders geringer kommunaler Steuerkraft des abgelaufenen Haushaltsjahres, so 
ist mit dem nächsten aufzustellenden Haushalt in Höhe der Überschreitung des Grenzwertes eine Verrin-
gerung der nach Absatz 2 Satz 2 zulässigen Nettokreditaufnahme vorzunehmen oder eine Tilgung zu ver-
anschlagen. 

§ 18b Abweichung bei Naturkatastrophen und in Notsituationen 

 
Der Landtag stellt das Vorliegen einer Naturkatastrophe oder außergewöhnlichen Notsituation mit einfa-
cher Mehrheit fest. Im Fall der Inanspruchnahme einer der Ausnahmen gemäß § 18 Absatz 3 Nummer 2 
ist als Teil des Haushaltsgesetzes, das die Ermächtigung zur Kreditaufnahme enthält, ein Plan zu deren 
vollständiger Tilgung vorzulegen. Die Höhe der jährlichen Tilgungsraten und die Dauer des Tilgungszeit-
raums sollen in einem angemessenen Verhältnis zu dem auslösenden Ereignis und dem Umfang der Kre-
ditaufnahme stehen. Die Umsetzung des Tilgungsplans kann in nachfolgenden Haushaltsjahren aufgrund 
einer Ermächtigung im jeweiligen Haushaltsgesetz ganz oder teilweise ausgesetzt werden, sofern die Til-
gungsausgaben einer konjunkturgerechten Haushaltswirtschaft entgegenwirken würden oder das die Kre-
ditaufnahme auslösende Ereignis beziehungsweise die Maßnahmen zu dessen Bewältigung fortdauern. 
 

b) Sachstand Rechtsänderung 

Der Landtag hat mit Änderung der Verfassung des Landes Brandenburg vom 16. Mai 2019 und mit Ände-
rung der Landeshaushaltsordnung vom 05. Juni 2019 die Einführung einer Schuldenbegrenzung im Land 
Brandenburg beschlossen. Beide Rechtsänderungen traten zum 1. Januar 2020 in Kraft. Mit Beschluss des 
Haushaltsbegleitgesetzes 2025/2026 vom 23. Juni 2025 wurde § 18a LHO geändert. 
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Bremen  

a) Geltende Rechtslage 

Landesverfassung (Auszug) 

Artikel 131a  

(1) Einnahmen und Ausgaben sind grundsätzlich ohne Einnahmen aus Krediten auszugleichen. 
 
(2) Bei einer von der Normallage abweichenden konjunkturellen Entwicklung sind die Auswirkungen auf 
den Haushalt im Auf- und Abschwung symmetrisch zu berücksichtigen. 
 
(3) Im Falle von Naturkatastrophen oder außergewöhnlichen Notsituationen, die sich der Kontrolle des 
Staates entziehen und die staatliche Finanzlage erheblich beeinträchtigen, kann von den Vorgaben der 
Absätze 1 und 2 aufgrund eines Beschlusses der Mehrheit der Mitglieder der Bürgerschaft abgewichen 
werden. Im Falle der Abweichung von den Vorgaben des Absatzes 1 ist der Beschluss mit einer Tilgungs-
regelung zu verbinden. 
 
(4) Die Aufnahme von Krediten sowie die Übernahme von Bürgschaften, Garantien oder sonstigen Ge-
währleistungen, die zu Ausgaben in künftigen Rechnungsjahren führen können, bedürfen einer der Höhe 
nach bestimmbaren Ermächtigung durch Gesetz. 
 
(5) Einnahmen aus Krediten im Sinne von Absatz 1 entstehen dem Land auch dann, wenn Kredite von 
juristischen Personen, auf die das Land aufgrund Eigentums, finanzieller Beteiligung, Satzung oder sonsti-
ger Bestimmungen, die die Tätigkeit des Unternehmens regeln, unmittelbar oder mittelbar einen beherr-
schenden Einfluss ausüben kann, im Auftrag des Landes und zur Finanzierung staatlicher Aufgaben aufge-
nommen werden und wenn die daraus folgenden Zinsen und Tilgungen aus dem Landeshaushalt zu er-
bringen sind. 
 
(6) Näheres, insbesondere die Bereinigung der Einnahmen und Ausgaben um finanzielle Transaktionen 
und das Verfahren zur Berechnung der Vorgaben der Absätze 1 und 2 unter Berücksichtigung der kon-
junkturellen Entwicklung auf der Grundlage eines Konjunkturbereinigungsverfahrens sowie die Kontrolle 
und den Ausgleich von Abweichungen von diesen Vorgaben, regelt ein Gesetz. 
 
Artikel 131b  

Bis zum Ablauf des Haushaltsjahres 2019 sind Abweichungen von Artikel 131a Absatz 1 im Rahmen der 
gemäß Artikel 143d Absatz 2 Grundgesetz übernommenen Konsolidierungsverpflichtung zulässig. 
 
Artikel 131c  

Zur Erfüllung der Verpflichtung gemäß Artikel 131a Absatz 1 und Artikel 131b wirken Bürgerschaft und 
Senat auf eine aufgabengerechte Finanzausstattung des Landes hin. Der Senat ist verpflichtet, bei seiner 
Mitwirkung an der Bundesgesetzgebung und in Angelegenheiten der Europäischen Union sein Handeln 
am Ziel der Einnahmensicherung und der aufgabengerechten Finanzausstattung des Landes und seiner 
Gemeinden auszurichten. 
 

Artikel 146 

(1) Für das Finanzwesen der Gemeinden gelten die Bestimmungen der Artikel 102, 131, 131a, 131b, 132, 
132a und 133 entsprechend. Zur Erfüllung der Verpflichtung gemäß Artikel 131a Absatz 1 und Artikel 131b 
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wirken die Gemeinden im Rahmen ihrer Selbstverwaltung auf ihre aufgabengerechte Finanzausstattung 
hin.  
 
(2) […] 
 

Landeshaushaltsordnung (Auszug) 

§ 13 Einzelpläne, Gesamtplan, Gruppierungsplan 

(1) - (3) […] 
 
(4) 1. […] 

2. eine Finanzierungsübersicht, bestehend aus 

a) einer Berechnung des Finanzierungssaldos; im Finanzierungssaldo werden gegenübergestellt einerseits 
die Einnahmen mit Ausnahme der Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, der Entnahmen aus Rückla-
gen sowie der Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen und andererseits die Ausgaben mit Aus-
nahme der Schuldentilgung am Kreditmarkt, der Zuführungen an Rücklagen sowie der Ausgaben zur De-
ckung eines kassenmäßigen Fehlbetrages, 

b) einer Berechnung der Nettokreditaufnahme; sie ergibt sich aus dem Finanzierungssaldo unter Einbe-
ziehung der Rücklagenbewegung sowie der Abwicklung der Vorjahre, 

3. […] 
 
§ 18 Kreditermächtigungen 

(1) Die strukturelle Nettokreditaufnahme gemäß § 18a Absatz 1 Satz 1 zuzüglich der Hinzurechnungen 
gemäß § 18a Absatz 1 Satz 2 darf höchstens dem nach einem Bundesgesetz gemäß Artikel 109 Absatz 3 
Satz 7 des Grundgesetzes festgelegten Wert entsprechen, es sei denn, es liegt ein Fall des Artikels 131a 
Absatz 3 Satz 1 der Landesverfassung der Freien Hansestadt Bremen vor. 
 
(2) - (3) […] 
 
(4) Sofern die Kreditermächtigung durch Rücklagenzuführung kassenmäßig nicht in Anspruch genommen 
wird oder Rücklagen aus Überschüssen gebildet werden, kann für Rücklagenentnahmen in Folgejahren 
die benötigte Liquidität durch Kreditaufnahme bereitgestellt werden, soweit dafür keine kassenmäßigen 
Mittel zur Verfügung stehen. 
 

(5) In Höhe der Beträge der Auswirkungen der strukturellen Bereinigungen nach Artikel 131a Absatz 6 der 
Landesverfassung der Freien Hansestadt Bremen in Verbindung mit § 18a Absatz 1 Nummer 2, die nicht 
bereits bei der Haushaltsaufstellung berücksichtigt wurden, dürfen ab dem 1. Oktober des jeweiligen 
Haushaltsjahres Kredite aufgenommen werden. Die Höhe der Kreditaufnahme nach Satz 1 ist auf sechs 
vom Hundert des im Haushaltsgesetz festgestellten Betrages der Einnahmen und Ausgaben begrenzt. 
 

§ 18a Strukturelle Nettokreditaufnahme  

(1) Die strukturelle Nettokreditaufnahme ist die Nettokreditaufnahme  

1. bereinigt um finanzielle Transaktionen,  

2. bereinigt um Auswirkungen einer Abweichung von der wirtschaftlichen Normallage (Konjunkturkom-
ponente),  

3. unter Einbeziehung der Eigenbetriebe und sonstigen Sondervermögen, falls für diese durch Gesetz eine 
Kreditermächtigung vorgesehen ist. 
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Der strukturellen Nettokreditaufnahme werden die Kredite gemäß Artikel 131a Absatz 5 der Landesver-
fassung hinzugerechnet.  
 
(2) Finanzielle Transaktionen sind einerseits die Ausgaben für den Erwerb von Beteiligungen, für Tilgungen 
an den öffentlichen Bereich und für die Darlehensvergabe sowie andererseits die Einnahmen aus der Ver-
äußerung von Beteiligungen, aus der Kreditaufnahme beim öffentlichen Bereich und aus Darlehensrück-
flüssen, jeweils nach Maßgabe des Gruppierungsplans. 
 
(3) Die Auswirkungen einer Abweichung von der wirtschaftlichen Normallage werden durch die Konjunk-
turkomponente festgelegt. Wird für das Haushaltsjahr eine von der Normallage abweichende negative 
wirtschaftliche Entwicklung erwartet, wirkt die Konjunkturkomponente bei der Berechnung der struktu-
rellen Nettokreditaufnahme mindernd. Ist mit einer positiven Abweichung von der wirtschaftlichen Nor-
mallage zu rechnen, wirkt die Konjunkturkomponente bei der Berechnung der strukturellen Nettokredit-
aufnahme erhöhend. 
 
(4) Die Konjunkturkomponente besteht aus der Ex-ante-Konjunkturkomponente nach Absatz 5 und der 
Steuerabweichungskomponente nach Absatz 6. Für ihre Anwendung sind die Basissteuern grundlegend. 
Basissteuern sind die auf der Grundlage der regionalisierten Frühjahrs-Steuerschätzung des dem Haus-
haltsjahr vorangehenden Jahres geschätzten steuerabhängigen Einnahmen zuzüglich Sanierungshilfen. 
 
(5) Die Ex-ante-Konjunkturkomponente bestimmt auf der Grundlage des Produktionslückenverfahrens die 
konjunkturbedingte Erhöhung oder Minderung der Basissteuern. Die Ex-ante-Konjunkturkomponente ist 
hierbei auf der Grundlage derselben gesamtwirtschaftlichen Projektion zu schätzen, auf deren Grundlage 
auch die Schätzung der Basissteuern beruht. 
 
(6) Die Steuerabweichungskomponente ist der Differenzbetrag zwischen den Basissteuern und der veran-
schlagten, bei Soll-Jahren, oder realisierten, bei Ist-Jahren, Höhe dieser Einnahmen. Sie ist um die Auswir-
kungen von Rechtsänderungen auf die Einnahmen zu bereinigen, die in der maßgeblichen Steuerschät-
zung noch nicht berücksichtigt waren und bis zum Ende des laufenden Haushaltsjahres kassenwirksam 
werden. 
 
(7) Die Feststellung der Konjunkturkomponente sowie ihrer Bestandteile einschließlich der Basissteuern 
erfolgt für die Freie Hansestadt Bremen und die jeweiligen Stadtgemeinden durch den Senator für Finan-
zen. Der Senat legt für die Freie Hansestadt Bremen und die Stadtgemeinden die Einzelheiten zur Bestim-
mung der Ex-ante-Konjunkturkomponente und zur Überwachung der Symmetriewahrung durch Rechts-
verordnung fest. Die Rechtsverordnung kann nähere Bestimmungen zur Steuerabweichungskomponente 
treffen. Sie kann zudem die zur Durchführung von Satz 1 erforderlichen Bestimmungen zur notwendigen 
Berücksichtigung der innerbremischen Finanzbeziehungen, insbesondere der Schlüsselzuweisungen, tref-
fen. 
 
§ 18b Kontrollkonto  

Weicht nach Abschluss des Haushalts die strukturelle Nettokreditaufnahme von dem in § 18 Absatz 1 
festgelegten Wert ab, wird diese Abweichung mit umgekehrtem Vorzeichen auf einem Verrechnungs-
konto (Kontrollkonto) verbucht. Soweit von der Ausnahmeregelung des Artikels 131a Absatz 3 Satz 1 der 
Landesverfassung Gebrauch gemacht worden ist, ist der auf dem Kontrollkonto zu verbuchende Betrag 
um die gemäß § 18c Satz 2 tatsächlich ausgeschöpfte zusätzliche Nettokreditaufnahme zu bereinigen. So-
weit der zu verbuchende Betrag zu einem negativen Saldo des Kontrollkontos beiträgt, ist ein dement-
sprechender Betrag im nächsten Finanzplanungszeitraum auszugleichen. Der negative Saldo des Kontroll-
kontos darf einen Schwellenwert von 5 Prozent der durchschnittlichen steuerabhängigen Einnahmen des 
Landes der dem Haushalt vorangegangenen drei Haushaltsjahre nicht überschreiten. 
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§ 18c Naturkatastrophen und außergewöhnliche Notsituationen  

Im Falle von Naturkatastrophen oder außergewöhnlichen Notsituationen nach Artikel 131a Absatz 3 Satz 
1 der Landesverfassung hat die Rückführung der aufgenommenen Kredite binnen eines angemessenen 
Zeitraums zu erfolgen. Wird ein Tilgungsplan gemäß Artikel 131a Absatz 3 Satz 2 der Landesverfassung 
beschlossen, ist der Beschluss mit einer Regelung zu verbinden, welches Organ ermächtigt ist, den Til-
gungsplan nach Abschluss des Haushaltsjahres einmalig daran anzupassen, inwieweit die aufgrund der 
Naturkatastrophe oder außergewöhnlichen Notsituation eingeräumte zusätzliche Kreditermächtigung 
tatsächlich ausgeschöpft worden ist. Die Ermächtigung umfasst die Verkürzung der Laufzeit des Tilgungs-
plans. Der Anpassungsbeschluss ist in der Haushaltsrechnung zu veröffentlichen. Andere Anpassungen 
des Tilgungsplans bedürfen eines Änderungsbeschlusses nach Maßgabe des Artikels 131a Absatz 3 Satz 1 
und 2 der Landesverfassung. 
 
§ 18d Sanierungsverpflichtungen für die Haushalte ab dem Jahr 2020  

Ab dem 1. Januar 2020 sind die Sanierungsverpflichtungen gemäß Artikel 143d Absatz 4 Satz 2 und 3 des 
Grundgesetzes in Verbindung mit § 2 des Sanierungshilfengesetzes und der zwischen der Bundesrepublik 
Deutschland und der Freien Hansestadt Bremen abgeschlossenen Verwaltungsvereinbarung einzuhalten. 
Die Freie Hansestadt Bremen und die Stadtgemeinden Bremen und Bremerhaven erfüllen gemeinsam die 
sich hieraus ergebenden Verpflichtungen der Freien Hansestadt Bremen. Entsprechend des jeweils ver-
einbarten Beitrags zur Erfüllung dieser Verpflichtungen sind die Stadtgemeinden durch die Freie Hanse-
stadt Bremen an der Entlastungswirkung der Sanierungshilfen zu beteiligen. Das Nähere regelt eine Ver-
waltungsvereinbarung zwischen der Freien Hansestadt Bremen und den Stadtgemeinden. 
 
§ 62 Kassenverstärkungsrücklage, sonstige Rücklagen   

(1) […] 
 
(2) Sonstige Rücklagen können gebildet werden, 

1. soweit Haushaltsmittel für einen bestimmten Zweck angesammelt werden sollen und der Haushalts-
plan dies zulässt,  

2. sofern innerhalb einer Produktgruppe über- oder außerplanmäßige Einnahmen erzielt wurden und 
diese nicht dem Budgetausgleich auf der Ebene des Produktplans dienen,  

3. aus nicht geleisteten Investitionsausgaben, soweit und solange der im Haushaltsplan bezeichnete 
Zweck fortdauert oder  

4. mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses für besondere Maßnahmen. 
 
(3) Ist die strukturelle Nettokreditaufnahme nach Buchung der Rücklagen gemäß Absatz 1 und 2 mit Ab-
schluss der Bücher eines Haushaltsjahres negativ, kann, soweit § 18d eingehalten wird, an Stelle einer 
Nettokredittilgung eine Rücklage zum Zweck der Einhaltung der Vorgaben nach Artikel 131a der Landes-
verfassung und der Verpflichtungen nach dem Sanierungshilfengesetz gebildet werden. Sowohl die Zu-
führung als auch die Entnahme bedürfen der Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses. Die Ent-
nahme aus der Rücklage muss zweckentsprechend sein. 
 
§ 82 Kassenmäßiger Abschluss 

In dem kassenmäßigen Abschluss sind nachzuweisen: 

1. […] 

2. a) – c) […] 

d) die Nettokreditaufnahme, die sich aus dem Finanzierungssaldo gemäß Buchstabe c unter Einbeziehung 
der Rücklagenbewegung sowie der Abwicklung der Vorjahre aus Buchstabe a und Buchstabe b ergibt. 
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§ 83 Haushaltsabschluss 
In dem Haushaltsabschluss sind nachzuweisen: 

1. […] 

2. a) – e) […] 

f) die strukturelle Nettokreditaufnahme gemäß § 18a Absatz 1 Satz 1 zuzüglich der gesondert ausgewie-
senen Hinzurechnungen gemäß § 18a Absatz 1 Satz 2; 
 
§ 118 Geltung in den Gemeinden   

(1) Die Vorschriften dieses Gesetzes finden nach Maßgabe des Gesetzes zur Ausführung der kommunalen 
Finanzaufsicht mit Ausnahme des § 18a Absatz 7 auch für die Stadtgemeinde Bremen Anwendung. § 18 
Absatz 1 gilt mit der Maßgabe, dass die strukturelle Nettokreditaufnahme gemäß § 18a Absatz 1 Satz 1 
höchstens Null sein darf, es sei denn, es liegt ein Fall des Artikels 131a Absatz 3 Satz 1 der Landesverfas-
sung der Freien Hansestadt Bremen vor. § 18b Satz 1 gilt mit der Maßgabe, dass die strukturelle Netto-
kreditaufnahme vom Wert Null abweicht. 
 
(2) Für die Stadtgemeinde Bremerhaven finden die Vorschriften dieses Gesetzes nach Maßgabe des Ge-
setzes zur Ausführung der kommunalen Finanzaufsicht mit Ausnahme der §§ 18a Absatz 7, 71a, 88 bis 94, 
96 bis 104 und 114 entsprechend Anwendung. § 18 Absatz 1 gilt mit der Maßgabe, dass die strukturelle 
Nettokreditaufnahme gemäß § 18a Absatz 1 Satz 1 höchstens Null sein darf, es sei denn, es liegt ein Fall 
des Artikels 131a Absatz 3 Satz 1 der Landesverfassung der Freien Hansestadt Bremen vor. § 18b Satz 1 
gilt mit der Maßgabe, dass die strukturelle Nettokreditaufnahme vom Wert Null abweicht. Die in der 
Stadtgemeinde Bremerhaven zuständigen Stellen sind unter Beachtung der Verfassung für die Stadt Bre-
merhaven durch Ortsgesetz zu bestimmen. Die Zuständigkeiten nach § 5, soweit es sich um den Erlass 
allgemeiner Vorschriften zu diesem Gesetz handelt, sowie nach § 55 Absatz 2, § 71 Absatz 2, § 73, § 76 
Absatz 1 und § 79 Absatz 3 gelten auch für die Stadtgemeinde Bremerhaven. 
 
(3) Die Stadtgemeinde Bremerhaven hat ein vom Magistrat unabhängiges Rechnungsprüfungsamt einzu-
richten, das die Rechnungen, das Vermögen und die Schulden, die Verwahrungen und Vorschüsse, die 
Wirtschaftsführung der wirtschaftlichen Unternehmen und die Betätigung der Stadtgemeinde Bremer-
haven als Gesellschafter oder Aktionär in Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit nach näherer 
Bestimmung des Ortsrechts zu prüfen hat. Die Stadtverordnetenversammlung kann dem Rechnungsprü-
fungsamt weitere Aufgaben übertragen. Die Beamtinnen und Beamten des Rechnungsprüfungsamtes 
Bremerhaven werden auf Vorschlag der Stadtverordnetenversammlung bestellt, ernannt und abberufen. 
 
(3a) Dem Rechnungsprüfungsamt sind personenbezogene Daten aus Personalakten zur Verfügung zu stel-
len, soweit sie zur Aufgabenerfüllung des Rechnungsprüfungsamtes erforderlich sind. 
 
§ 119a Übergangsregelung 

Für die Haushalte bis einschließlich des Jahres 2019 sind die Vorschriften der Landeshaushaltsordnung in 
ihrer am 23. Mai 2019 geltenden Fassung weiter anzuwenden. 
 

b) Sachstand Rechtsänderung 

 
Für die Zeit ab 01.01.2020 gelten das Sanierungshilfengesetz und die dazu geschlossene Zweite Verwal-
tungsvereinbarung. § 18d LHO (in Kraft getreten am 24.05.2019) statuiert eine landesgesetzliche Pflicht 
zur Einhaltung der Sanierungsverpflichtungen. 
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Die Umsetzung des Art. 109 Abs. 3 GG in der Landesverfassung erfolgte durch Gesetz vom 27.01.2015 
(Brem.GBl. S. 23). Das verfassungsändernde Gesetz trat zum 30.01.2015 in Kraft. Die neuen Regelungen 
finden sich in Art. 131a, 131b, 131c und 146 Abs. 1 Landesverfassung. Art. 131a Abs. 6 Landesverfassung 
sieht vor, dass Näheres durch ein Gesetz zu regeln ist. Die aktuelle Fassung der Landesverfassung kann im 
Transparenzportal Bremen abgerufen werden. 
 
Durch Gesetz vom 14.05.2019 (Brem.GBl. S. 355) sind die Ausführungsvorschriften in die Landeshaushalts-
ordnung eingefügt worden. Eingefügt bzw. geändert worden sind §§ 13 Abs. 4 Nr. 2, 18 Abs. 1 und 4, 18a 
bis 18d, 62 Abs. 2 und 3, 82 Nr. 2, 83 Nr. 2, 118 Abs. 1, 2 und 4 sowie 119a LHO. Das Änderungsgesetz ist 
am 24.05.2019 in Kraft getreten. § 119a LHO legt als Übergangsvorschrift fest, dass für die Haushalte bis 
einschließlich des Jahres 2019 die Vorschriften der Landeshaushaltsordnung in ihrer am 23.05.2019 gel-
tenden Fassung weiter anzuwenden sind. Die Landeshaushaltsordnung wurde zuletzt geändert durch Ar-
tikel 1 des Gesetzes vom 16.12.2025 (Brem.GBl. S. 1388), in Kraft getreten am 18.12.2025. Die aktuelle 
Fassung der Landeshaushaltsordnung kann im Transparenzportal Bremen abgerufen werden. 
 

Der Senat hat anschließend die Verordnung über das Verfahren zur Bestimmung der Konjunkturkompo-

nente sowie ihrer Bestandteile nach § 18a Absatz 7 der Landeshaushaltsordnung (Konjunkturbereini-

gungsverfahrensverordnung – KBVV) vom 21.04.2020 (Brem.GBl. S. 265) erlassen. Die Verordnung ist am 

09.05.2020 in Kraft getreten. Sie wurde geändert durch die Erste Verordnung zur Änderung der Konjunk-

turbereinigungsverfahrensverordnung vom 16. Dezember 2025 (Brem.GBl. S. 1412). Die aktuelle Fassung 

der Verordnung kann im Transparenzportal Bremen abgerufen werden. 
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Hamburg  

a) Geltende Rechtslage 

Artikel 72 Verfassung der Freien und Hansestadt Hamburg (HV)  

 (1) Einnahmen und Ausgaben sind grundsätzlich ohne Einnahmen aus Krediten auszugleichen. Dem 
Grundsatz nach Satz 1 ist entsprochen, wenn die aus Krediten erzielten Einnahmen die zulässige Kredit-
aufnahme nach einem Bundesgesetz gemäß Artikel 109 Absatz 3 Satz 7 des Grundgesetzes für die Bun-
desrepublik Deutschland nicht überschreiten. 
 
(2) Bei einer von der Normallage abweichenden konjunkturellen Entwicklung kann von Absatz 1 abgewi-
chen werden. In diesem Fall sind die Auswirkungen auf den Haushalt im Auf- und Abschwung symmetrisch 
zu berücksichtigen. 
 
(3) Bei Naturkatastrophen oder außergewöhnlichen Notsituationen, die sich der Kontrolle der Freien und 
Hansestadt Hamburg entziehen und deren Finanzlage erheblich beeinträchtigen, kann von Absatz 1 abge-
wichen werden, wenn die Bürgerschaft das Vorliegen eines solchen Falles mit einer Mehrheit von zwei 
Dritteln der abgegebenen Stimmen feststellt. Die Abweichung ist mit einer Tilgungsregelung zu verbinden. 
Die Kredite sind binnen eines angemessenen Zeitraums zurückzuführen. 
 
(4) Das Gesetz bestimmt das Nähere, insbesondere die Bereinigung der Einnahmen und Ausgaben um 
finanzielle Transaktionen sowie Grundsätze der symmetrischen Berücksichtigung konjunkturell bedingter 
Schwankungen gemäß Absatz 2. 
 
(5) Die Aufnahme von Krediten sowie die Übernahme von Sicherheitsleistungen zu Lasten der Freien und 
Hansestadt Hamburg, deren Wirkung über ein Rechnungsjahr hinausgeht oder die nicht zum regelmäßi-
gen Gang der Verwaltung gehört, bedarf eines Beschlusses der Bürgerschaft. 
 
(6) … 
 
(7) Artikel 49 findet entsprechende Anwendung. 
 
Artikel 72a HV 
 
Ab dem Haushaltsjahr 2013 sind die jährlichen Haushaltspläne so aufzustellen, dass spätestens mit Ablauf 
des Haushaltsjahres 2019 die Vorgaben des Artikels 72 Absätze 1 bis 4 in der am 1. Januar 2020 geltenden 
Fassung erfüllt werden. Hierfür ist in den Haushaltsplänen ein kontinuierlicher, möglichst gleichmäßiger 
Abbau des strukturellen Defizits vorzusehen. Zur Sicherstellung der in Satz 1 genannten Vorgaben soll 
bereits im Haushaltsjahr 2019 eine Nettokreditaufnahme vermieden werden. In den Jahren 2013 bis 2018 
ist eine Verminderung der Nettokreditaufnahme anzustreben. Das Gesetz regelt das Nähere, insbeson-
dere im Hinblick auf eine diese Zielsetzungen berücksichtigende Finanzplanung mit gesetzlich festgeleg-
ten Ausgabenobergrenzen. 
 

Landeshaushaltsordnung (LHO)  

§ 27 Ausgleich des Gesamtergebnisplans 

(1) Die Erträge des Gesamtergebnisplans müssen mindestens die Aufwendungen des Gesamtergebnis-
plans, die Zuführung zur Konjunkturposition nach Absatz 2 und den auf Grund des Gesetzes nach Absatz 
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3 Nummer 3 zweiter Halbsatz erforderlichen Ausgleich der notsituationsbedingten bilanziellen Vorbelas-
tung decken, soweit ein Fehlbetrag nicht nach Absatz 3 zulässig ist. 
 
(2) Im Haushaltsplan ist der langjährige Trend der Steuererträge mit einem gleitenden Stützzeitraum von 
14 Jahren darzustellen. Bei der Ermittlung des Trends erfolgt eine Bereinigung um Wirkungen von Steu-
errechtsänderungen. Sind Steuererträge zu veranschlagen, die im Haushaltsjahr über dem sich für dieses 
Jahr ergebenden Trendwert liegen, sind sie insoweit der Konjunkturposition zuzuführen, als sie ihn über-
steigen. Sofern auf Grund von § 13 ein Haushaltsplan für zwei Haushaltsjahre aufgestellt wird, schreibt 
der Senat im ersten Haushaltsjahr den Trendwert für das zweite Haushaltsjahr fort und unterrichtet die 
Bürgerschaft über das Ergebnis. Ist zu erwarten, dass die Konjunkturposition positiv oder negativ einen 
Wert von 50 vom Hundert des Trendwerts der Steuererträge übersteigt, ist das Verfahren zur Ermittlung 
des langjährigen Trends der Steuererträge zu überprüfen und die Bürgerschaft über das Ergebnis zu infor-
mieren. 
 
(3) Die Aufwendungen des Gesamtergebnisplans dürfen die Erträge in dem Umfang übersteigen, in dem 
folgende Voraussetzungen entweder einzeln oder gemeinsam vorliegen: 
 
1.  Der Fehlbetrag kann durch Entnahme aus der allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden, 
2.  die Steuererträge im Haushaltsjahr liegen unterhalb des sich nach Absatz 2 für das Haushaltsjahr er-

gebenden Trendwerts, 
3.  durch Gesetz wurde bestimmt, dass der Fehlbetrag auf Grund einer Feststellung nach Artikel 72 Ab-

satz 3 Satz 1 der Verfassung der Freien und Hansestadt Hamburg notwendig ist; in diesem Gesetz ist 
außerdem festzulegen, in welcher Höhe eine Kreditaufnahme gerechtfertigt ist, wie die notsituati-
onsbedingte bilanzielle Vorbelastung ausgeglichen und wie die Schulden getilgt werden sollen. 

 

§ 28 Ausgleich des doppischen Gesamtfinanzplans, Kreditermächtigungen 

(1) Der doppische Gesamtfinanzplan ist in Einzahlungen und Auszahlungen auszugleichen. 
 
(2) Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten dürfen nur veranschlagt werden zur Finanzierung 
 
1.  der Tilgung von Krediten, 
2.  des Saldos finanzieller Transaktionen, 
3.  des Fehlbetrags nach § 27 Absatz 3 Nummer 2 und 
4. des Bedarfs nach § 27 Absatz 3 Nummer 3 zweiter Halbsatz 
 
sowie in Höhe der zulässigen Kreditaufnahme nach Artikel 72 Absatz 1 Satz 2 der Verfassung der Freien 
und Hansestadt Hamburg. Der Saldo nach Satz 1 Nummer 2 ergibt sich aus den Auszahlungen für den 
Erwerb von Beteiligungen, für Tilgungen an den öffentlichen Bereich und für die Darlehensvergabe sowie 
den Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen, aus der Kreditaufnahme beim öffentlichen Be-
reich sowie aus Darlehensrückflüssen. 
 
(3) Der Haushaltsbeschluss bestimmt, bis zu welcher Höhe Kredite aufgenommen werden dürfen 
 
1.  nach Absatz 2 (Deckungskredite); die Höhe der vorgesehenen Kreditaufnahme ist anhand der Fall-

gruppen des Absatzes 2 zu erläutern, 
2.  zur Aufrechterhaltung einer ordnungsgemäßen Kassenwirtschaft (Kassenverstärkungskredite); soweit 

diese Kredite zurückgezahlt sind, kann die Ermächtigung wiederholt in Anspruch genommen werden; 
Kassenverstärkungskredite dürfen nicht später als sechs Monate nach Ablauf des Haushaltsjahres, für 
das sie aufgenommen worden sind, fällig werden; die Ermächtigung darf 50 vom Hundert der im dop-
pischen Gesamtfinanzplan veranschlagten Auszahlungen nicht überschreiten. 
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Der Haushaltsbeschluss kann den Senat zusätzlich ermächtigen, Kredite am Kreditmarkt in Höhe des Fehl-
betrags aufzunehmen, der sich daraus ergibt, dass die tatsächlich erzielten Steuererträge hinter den für 
das jeweilige Haushaltsjahr veranschlagten Steuererträgen zurückbleiben. 
 
(4) Die Ermächtigungen nach Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 und Satz 2 gelten bis zum Ende des nächsten 
Haushaltsjahres und, wenn der Haushaltsplan für das zweitnächste Haushaltsjahr nicht rechtzeitig festge-
stellt wird, bis zur Feststellung dieses Haushaltsplans. Durch Beschluss der Bürgerschaft können die Er-
mächtigungen verlängert werden. Die Ermächtigungen nach Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 gelten bis zum 
Ende des laufenden Haushaltsjahres und, wenn der Haushaltsplan für das nächste Haushaltsjahr nicht 
rechtzeitig festgestellt wird, bis zur Feststellung dieses Haushaltsplans. 
 

b) Sachstand Rechtsänderung 

 
Im Jahr 2012 wurde die HV geändert und die Schuldenbremse in Hamburg eingeführt (HmbGVBl. 2012, S. 
253). Artikel 72 Absätze 1 bis 4 HV in der neuen Fassung gelten ab dem 1. Januar 2020; Artikel 72a HV 
fand bereits ab dem Haushaltsjahr 2013 Anwendung. Dieser Artikel hat aufgrund seiner Konzeption als 
Übergangsregelung allerdings keinen Anwendungsbereich mehr. Zur landesrechtlichen Umsetzung der 
durch die in Artikel 109 Absatz 3 Sätze 6 und 7 GG geschaffenen neuen strukturellen Kreditaufnahme-
möglichkeiten wurde Artikel 72 Absatz 1 HV im Jahr 2025 um einen weiteren Satz ergänzt (HmbGVBl. 
2025, S. 488). 
 
Die Landeshaushaltsordnung (HmbGVBl. 2013, S. 503, zuletzt geändert am 23.07.2025, HmbGVBl. S. 488) 
wurde aufgrund der beabsichtigten Umstellung auf einen doppischen Produkthaushalt im Dezember 2013 
vollständig neu gefasst. Die Neufassung gilt ab dem Haushaltsjahr 2015. § 27 LHO regelt den Ausgleich 
des Gesamtergebnisplans, § 28 LHO den Ausgleich des doppischen Gesamtfinanzplans und die Krediter-
mächtigungen. Die Neufassung der LHO ist Teil des Gesetzes zur strategischen Neuausrichtung des Haus-
haltswesens der Freien und Hansestadt Hamburg (SNHG) vom 17.12.2013 (HmbGVBl. 2013, S. 503). Arti-
kel 40 SNHG enthält in § 5 Übergangsbestimmungen zum Haushaltsausgleich. Mit dem „Gesetz zur Um-
setzung der strukturellen Kreditaufnahmemöglichkeit nach Artikel 109 Absatz 3 Satz 7 des Grundgesetzes“ 
(HmbGVlB. 2025, S. 488) wurde – neben Artikel 72 Absatz 1 HV – auch § 28 Absatz 2 LHO im Jahr 2025 
geändert, um somit auf einfachgesetzlicher Ebene die strukturelle Kreditaufnahmemöglichkeit aus Artikel 
72 Absatz 1 Satz 2 HV umzusetzen. 
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Hessen  

a) Geltende Rechtslage 

Landesverfassung Artikel 141 [Kreditaufnahme, Tilgungsregelung] 

(1) Der Haushalt ist ungeachtet der Einnahmen- und Ausgabenverantwortung des Landtags und der Lan-
desregierung grundsätzlich ohne Kredite auszugleichen. 
 
(2) Art. 137 Abs. 5 bleibt unberührt. 
 
(3) Bei einer von der Normallage abweichenden konjunkturellen Entwicklung kann von Abs. 1 abgewichen 
werden. In diesem Fall sind die Auswirkungen auf den Haushalt im Auf- und Abschwung symmetrisch zu 
berücksichtigen. 
 
(4) Bei Naturkatastrophen oder außergewöhnlichen Notsituationen, die sich der Kontrolle des Staates 
entziehen und die staatliche Finanzlage erheblich beeinträchtigen, kann von Abs. 1 abgewichen werden. 
Die Abweichung ist mit einer Tilgungsregelung zu verbinden. Die Kredite sind binnen eines angemessenen 
Zeitraums zurückzuführen. 
 
(5) Das Nähere bestimmt das Gesetz. 
 

Landeshaushaltsordnung § 18 Kreditermächtigungen (verkündet als Artikel 1 des Haushaltsmodernisie-

rungsgesetzes vom 1. April 2022 (GVPL. S. 184)) 

 

§ 18 

Kreditermächtigungen 

(1) Einnahmen aus Krediten zur Deckung von Ausgaben dürfen nur bis zur Höhe der nach dem Artikel 

141-Gesetz vom 26. Juni 2013 (GVBl. S. 447), zuletzt geändert durch Gesetz vom 1. April 2022 (GVBl. 

S. 184), in der jeweils geltenden Fassung zulässigen Kreditaufnahme in den Haushaltsplan eingestellt 

werden. 

(2) Das Haushaltsgesetz bestimmt, bis zu welcher Höhe das Ministerium der Finanzen Kredite aufneh-

men darf 

1. zur Deckung von Ausgaben, 

2. zur fortlaufenden Anschlussfinanzierung bestehender Kredite am Kapitalmarkt, wobei eine ange-

messene Reduzierung des Schuldenstandes des Landes anzustreben ist, und 

3. zur Aufrechterhaltung einer ordnungsmäßigen Kassenwirtschaft (Kassenkredite). 

Soweit die Kassenkredite nach Satz 1 Nr. 3 zurückgezahlt sind, kann die Ermächtigung wiederholt in An-

spruch genommen werden. Kassenkredite dürfen nicht später als sechs Monate nach Ablauf des Haus-

haltsjahres, für das sie aufgenommen worden sind, fällig werden. 

(3) Ist bis zum Schluss eines Haushaltsjahres der Haushaltsplan für das folgende Jahr nicht durch Gesetz 

festgestellt und verkündet, ist bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes die Landesregierung nach Art. 140 
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der Verfassung des Landes Hessen ermächtigt, Kredite nach Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 aufzunehmen; das zuletzt 

in einem Haushaltsgesetz bewilligte Kassenkreditvolumen gilt fort. 

 

Gesetz zur Ausführung von Artikel 141 der Verfassung des Landes Hessen (Artikel 141-Gesetz) vom 26. 

Juni 20131, zuletzt geändert durch Artikel 11 des Zweiten Gesetzes zur Änderung des Hessischen Fi-

nanzausgleichsgesetzes und zur Änderung anderer Rechtsvorschriften vom 13. November 2025 (GVBl. 

Nr. 80) 

§ 1 Grundsätze für die Veranschlagung von Kreditaufnahmen zur Deckung von Ausgaben 

(1) Der Haushalt ist ungeachtet der Einnahmen- und Ausgabenverantwortung des Landtags und der Lan-
desregierung in einer konjunkturellen Normallage grundsätzlich ohne Einnahmen aus Krediten auszuglei-
chen. Dem Grundsatz nach Satz 1 ist entsprochen, wenn die Einnahmen aus Krediten die zulässige struk-
turelle Kreditaufnahme nach dem Strukturkomponente-für-Länder-Gesetz vom 20. Oktober 2025 (BGBl. 
2025 Nr. 247) in der jeweils geltenden Fassung nicht überschreiten. Dabei sind die Einnahmen und die 
Ausgaben um finanzielle Transaktionen nach § 4 sowie um die Zuführungen zum und die Entnahmen aus 
dem Sondervermögen „Versorgungsrücklage des Landes Hessen“ nach § 5 Abs. 1 des Hessischen Versor-
gungsrücklagengesetzes vom 12. September 2018 (GVBl. S. 577), geändert durch Gesetz vom 13. Novem-
ber 2025 (GVBl. 2025 Nr. 80), in der jeweils geltenden Fassung zu bereinigen; Entnahmen nach § 8 des 
Hessischen Versorgungsrücklagengesetzes bleiben dabei außer Betracht. 

(2) Wird für das Haushaltsjahr eine von der Normallage abweichende negative wirtschaftliche Entwicklung 
erwartet, ist eine Kreditaufnahme in Höhe der erwarteten Wirkung der konjunkturellen Entwicklung auf 
den Haushalt zulässig. Ist mit einer positiven Abweichung von der wirtschaftlichen Normallage zu rechnen, 
sind konjunkturbedingte Überschüsse in Höhe der erwarteten Wirkung der konjunkturellen Entwicklung 
auf den Haushalt zu bilden. 

(3) Kreditermächtigungen für Landesbetriebe, Hochschulen des Landes und Sondervermögen sind ausge-
schlossen, soweit durch Gesetz nichts anderes bestimmt ist. 

§ 2 Ausnahmesituationen 

Bei Naturkatastrophen oder außergewöhnlichen Notsituationen, die sich der Kontrolle des Staates ent-
ziehen und die staatliche Finanzlage erheblich beeinträchtigen, können auf Beschluss des Landtags abwei-
chend von § 1 Abs. 1 Einnahmen aus Krediten vorgesehen werden. Die Abweichung ist mit einem Tilgungs-
plan zu verbinden, der sicherstellt, dass die nach Satz 1 aufgenommenen Kredite innerhalb eines ange-
messenen Zeitraums zurückgeführt werden. Dieser Zeitraum ist unter Berücksichtigung der jeweiligen 
Ausnahmesituation, der Höhe der Kreditaufnahme sowie der konjunkturellen Situation zu bestimmen.  

§ 3 (aufgehoben) 

§ 4 Finanzielle Transaktionen 

Finanzielle Transaktionen im Sinne des § 1 Abs. 1 sind Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen, 
Einnahmen aus der Kreditaufnahme beim öffentlichen Bereich und aus Darlehensrückflüssen sowie Aus-
gaben für den Erwerb von Beteiligungen, für Tilgungen an den öffentlichen Bereich und für die Vergabe 
von Darlehen, solange und soweit nicht auf ihre Rückzahlung verzichtet wird. Der Verzicht auf die Rück-
zahlung von Darlehen ist bei der Ermittlung der zulässigen Kreditaufnahme nach § 1 wie eine Einnahme 
aus Darlehensrückflüssen zu behandeln. 

 

 
1 Verkündet als Artikel 1 des Gesetzes zur Ausführung von Artikel 141 der Verfassung des Landes Hessen (Artikel 141-Gesetz) 

sowie zur Änderung der Hessischen Landeshaushaltsordnung vom 26. Juni 2013 (GVBl. S. 447) 
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§ 5 Konjunkturkomponente 

(1) Zur Feststellung der Auswirkungen einer Abweichung von der wirtschaftlichen Normallage auf den 
Landeshaushalt ermittelt das Finanzministerium eine Konjunkturkomponente. Bei einer negativen Abwei-
chung von der wirtschaftlichen Normallage können in Höhe der Konjunkturkomponente Einnahmen aus 
Krediten veranschlagt werden, soweit zum Ausgleich der konjunkturbedingten Mindereinnahmen keine 
zweckentsprechenden Rücklagen zur Verfügung stehen. Die bei einer positiven Abweichung entstehen-
den konjunkturbedingten Überschüsse sind zur Tilgung bestehender konjunkturbedingter Kredite aus 
Vorjahren zu veranschlagen; danach verbleibende Beträge können zur Tilgung bestehender Kredite aus 
Vorjahren verwendet oder einer zweckgebundenen Rücklage zugeführt werden. 

(2) Die Konjunkturkomponente besteht aus der Ex-ante-Konjunkturkomponente nach Abs. 3 und der 
Steuerabweichungskomponente nach Abs. 4. Die zulässige konjunkturbedingte Kreditaufnahme oder der 
konjunkturbedingte Überschuss ergibt sich aus der um die Steuerabweichungskomponente bereinigten 
Ex-ante-Konjunkturkomponente. 

(3) Die Ex-ante-Konjunkturkomponente wird einmalig bei der Haushaltsaufstellung entsprechend dem für 
den Bundeshaushalt aufgrund von Art. 115 Abs. 2 Satz 5 des Grundgesetzes in Verbindung mit dem Artikel 
115-Gesetz vom 10. August 2009 (BGBl. I S. 2702, 2704) geltenden Konjunkturbereinigungsverfahren be-
stimmt. 

(4) Die Steuerabweichungskomponente errechnet sich als Differenz zwischen den bei Haushaltsaufstel-
lung veranschlagten Steuereinnahmen für das kommende Haushaltsjahr (Basissteuern) und der tatsächli-
chen Entwicklung der Steuereinnahmen bis zum Abschluss des Haushaltsjahres. Die Basissteuern werden 
regelmäßig auf der Grundlage der Frühjahrs-Steuerschätzung des dem Haushaltsjahr vorangehenden Jah-
res ermittelt. Die Steuereinnahmen sind hierbei auf derselben gesamtwirtschaftlichen Projektion zu schät-
zen, auf deren Grundlage auch die Berechnung der Ex-ante-Konjunkturkomponente beruht. Die Differenz 
nach Satz 1 ist um die Auswirkungen von Rechtsänderungen auf die Steuereinnahmen, die zum Zeitpunkt 
der Haushaltsaufstellung noch nicht bekannt waren und bis zum Ende des laufenden Haushaltsjahrs kas-
senwirksam werden, zu bereinigen. Von den Steuereinnahmen sind die Zahlungen des Landes in den Län-
derfinanzausgleich und die Abrechnung über den Steuerverbund nach § 11 des Hessischen Finanzaus-
gleichsgesetzes vom 23. Juli 2015 (GVBl. S. 298), zuletzt geändert durch Gesetz vom 30. September 2021 
(GVBl. S. 636), in der jeweils geltenden Fassung in Abzug zu bringen. 

(5) Das Verfahren zur Ermittlung der Konjunkturkomponente ist regelmäßig unter Berücksichtigung des 
Standes der Wissenschaft zu überprüfen und fortzuentwickeln. 

§ 6 Konjunkturausgleichskonto 

Die sich nach § 5 Abs. 2 nach Abschluss des Haushaltsjahres ergebende Konjunkturkomponente ist bis 
zum 30. April des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres auf einem Konjunkturausgleichskonto zu erfassen. 

§ 7 Kontrollkonto 

(1) Weicht die tatsächliche Kreditaufnahme von dem Betrag ab, der sich nach Abschluss des betreffenden 
Haushaltsjahres auf der Grundlage der tatsächlichen Wirkung der konjunkturellen Entwicklung auf den 
Haushalt nach § 1 ergibt, wird diese Abweichung bis zum 30. April des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 
auf einem Verrechnungskonto (Kontrollkonto) erfasst. Soweit in einer erhöhten Kreditaufnahme des Jah-
res zugleich auch Kredite aufgrund einer Ausnahme nach § 2 enthalten sind, sind diese vor Aufnahme in 
das Kontrollkonto zu bereinigen. 

(2) Bei negativem Saldo ist auf einen Ausgleich des Kontrollkontos hinzuwirken. Der negative Saldo des 
Kontrollkontos soll einen Betrag in Höhe von 5 Prozent der durchschnittlichen Steuereinnahmen des Lan-
des nach § 5 Abs. 4 Satz 5 der dem Haushalt vorangegangenen drei Haushaltsjahre nicht überschreiten. 

§ 8 Abweichungsrechte bei Nachtragshaushaltsgesetzen 

https://www.rv.hessenrecht.hessen.de/bshe/document/jlr-FinAusglGHE2015V8P11/format/xsl/part/S?oi=87YXxBSB8m&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www.rv.hessenrecht.hessen.de/bshe/document/jlr-FinAusglGHE2015V8P11/format/xsl/part/S?oi=87YXxBSB8m&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
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Bei Nachträgen zum Haushaltsgesetz und zum Haushaltsplan kann die nach § 1 ermittelte zulässige Kre-
ditaufnahme bis zu einem Betrag in Höhe von 3 Prozent der im Haushaltsplan veranschlagten Steuerein-
nahmen des Landes nach § 5 Abs. 4 Satz 5 erhöht werden. In diesem Nachtrag dürfen keine neuen Maß-
nahmen veranschlagt werden, die zu Mehrausgaben oder zu Mindereinnahmen führen. Die Regelungen 
der §§ 6 und 7 Abs. 1 bleiben unberührt. 

§ 9 Unterrichtung des Landtages 

Die Landesregierung unterrichtet den Landtag bis zum 30. April des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 
über 

1. den Vollzug der Tilgungspläne nach § 2 Satz 2, 
2. die Veränderung und den Bestand des Konjunkturausgleichskontos nach § 6, 
3. die Veränderung und den Bestand des Kontrollkontos nach § 7 und 
4. die Umsetzung der nach § 7 Abs. 2 erforderlichen Anpassungsschritte. 

§ 10 Prüfungsrechte des Rechnungshofes 

Die Prüfungsrechte des Rechnungshofs nach Teil V der Hessischen Landeshaushaltsordnung in der Fas-
sung vom 15. März 1999 (GVBl. I S. 248), zuletzt geändert durch Gesetz vom 27. September 2012 (GVBl. 
S. 290), bleiben unberührt. 

§ 11 Übergangsregelung 

Dieses Gesetz ist erstmals auf den Haushalt des Jahres 2015 anzuwenden. Abweichend von § 1 Abs. 1 
beträgt die zulässige Kreditaufnahme 

1. im Jahr 2015: vier Fünftel, 
2. im Jahr 2016: drei Fünftel, 
3. im Jahr 2017: zwei Fünftel, 
4. im Jahr 2018: ein Fünftel 

der um die Konjunkturkomponente nach § 5, den Saldo der finanziellen Transaktionen nach § 4 sowie den 
Saldo der Zu- und Abführungen zum Sondervermögen „Versorgungsrücklage des Landes Hessen“ berei-
nigten Kreditaufnahme des Jahres 2014. 

 

b) Sachstand Rechtsänderung 

Der Hessische Landtag hatte mit dem Stimmen von CDU, FDP, SPD und GRÜNEN Ende 2010 einen eng an 
die Formulierung des Grundgesetzes angelegten Gesetzentwurf verabschiedet, mit dem die neue Schul-
denbremse in der Hessischen Verfassung verankert werden sollte. Die Übergangsbestimmung in Art. 161 
HV verpflichtete das Land, mit dem Abbau des bestehenden Defizits bereits im Jahr 2011 zu beginnen. 
Zudem stellte sie klar, dass für den Übergangszeitraum bis zum Jahr 2020 die bisherige investitionsorie-
nierte Regelgrenze für die Kreditaufnahme fort gilt.  
 
Die in Hessen für eine Verfassungsänderung erforderliche Volksabstimmung fand am 27. März 2011 statt. 
Eine deutliche Mehrheit von 70,0 % stimmte dem Gesetzentwurf zu. Im Mai 2011 wurde die Schulden-
grenze des Grundgesetzes in Art. 141 der Hessischen Verfassung (HV) verankert. 
 
Das Ausführungsgesetz zur Hessischen Schuldenbremse (Art. 141-Gesetz) ist am 26. Juni 2013 vom Hessi-
schen Landtag verabschiedet und am 08.07.2013 im Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Hessen 
veröffentlicht worden (GVBl. I S. 447). Gemäß Art. 3 des Gesetzes ist es am 1. Januar 2015 in Kraft getre-
ten. 

Mit Gesetzesänderung vom 2. Juli 2020 wurde beschlossen, dass künftig eine einfache Mehrheit ausreicht, 
um Ausnahmen von der Schuldenbremse zu beschließen. Ein Beschluss der Notlage durch zwei Drittel der 
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Mitglieder des Landtags ist nicht mehr erforderlich. Siehe zweites Gesetz zur Änderung des Artikels 141-
Gesetzes vom 2.7.2020; GVBl. Seite 472 (als Anlage beigefügt). 

Im Zuge des Haushaltsmodernisierungsgesetzes wurden folgende Anpassungen am Artikel 141-Gesetz 
vorgenommen (GVBl. 2022, Nr. 12, Seite 204): 

• Artikel 3 wird aufgehoben. 

• § 5 Abs. 4 Satz 5 wird wie folgt gefasst: 
„Von den Steuereinnahmen sind die Zahlungen des Landes in den Länderfinanzausgleich und die 
Abrechnung über den Steuerverbund nach § 11 des Hessischen Finanzausgleichsgesetzes vom 23. 
Juli 2015 (GVBl. S. 298), zuletzt geändert durch Gesetz vom 30. September 2021 (GVBl. S. 636), in 
der jeweils geltenden Fassung in Abzug zu bringen.“ 

 
Im Rahmen des Artikels 11 des Zweiten Gesetzes zur Änderung des Hessischen Finanzausgleichsgesetzes 
und zur Änderung anderer Rechtsvorschriften vom 13. November 2025 (GVBl. Nr. 80) wurden im Hinblick 
auf die Grundgesetzänderung im März 2025 folgende Anpassungen am Artikel 141-Gesetz vorgenommen: 
 

• § 1 Abs. 1 wird wie folgt gefasst: 

„(1) Der Haushalt ist ungeachtet der Einnahmen- und Ausgabenverantwortung des Landtags und 
der Landesregierung in einer konjunkturellen Normallage grundsätzlich ohne Einnahmen aus Kre-
diten auszugleichen. Dem Grundsatz nach Satz 1 ist entsprochen, wenn die Einnahmen aus Kredi-
ten die zulässige strukturelle Kreditaufnahme nach dem Strukturkomponente-für-Länder-Gesetz 
vom 20. Oktober 2025 (BGBl. 2025 Nr. 247) in der jeweils geltenden Fassung nicht überschreiten. 
Dabei sind die Einnahmen und die Ausgaben um finanzielle Transaktionen nach § 4 sowie um die 
Zuführungen zum und die Entnahmen aus dem Sondervermögen „Versorgungsrücklage des Lan-
des Hessen“ nach § 5 Abs. 1 des Hessischen Versorgungsrücklagengesetzes vom 12. September 
2018 (GVBl. S. 577), geändert durch Gesetz vom 13. November 2025 (GVBl. 2025 Nr. 80), in der 
jeweils geltenden Fassung zu bereinigen; Entnahmen nach § 8 des Hessischen Versorgungsrück-
lagengesetzes bleiben dabei außer Betracht.“ 

• § 11 wird aufgehoben. 

 

  

https://www.rv.hessenrecht.hessen.de/bshe/document/jlr-FinAusglGHE2015V8P11/format/xsl/part/S?oi=87YXxBSB8m&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
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Mecklenburg-Vorpommern  

Landesverfassung Artikel 65 Kreditbeschaffung 

(2) Der Haushaltsplan ist grundsätzlich ohne Einnahmen aus Krediten auszugleichen. Ausnahmen hiervon 
sind zulässig zur im Auf- und Abschwung symmetrischen Berücksichtigung der Auswirkungen einer von 
der Normallage abweichenden konjunkturellen Entwicklung sowie für Naturkatastrophen oder außerge-
wöhnliche Notsituationen, die sich der Kontrolle des Landes entziehen und seine Finanzlage erheblich 
beeinträchtigen. Die nach Satz 2, 2. Alternative zulässigen Kredite sind innerhalb eines bestimmten Zeit-
raums vollständig zu tilgen. Das Nähere regelt ein Gesetz. 
 

Landesverfassung Artikel 79a Übergangsregelung 

Ab dem Haushaltsjahr 2012 sind die jährlichen Haushalte so aufzustellen, dass im Haushaltsjahr 2020 die 
Vorgaben des Artikels 65 Absatz 2 in der ab dem 01. Januar 2020 geltenden Fassung erfüllt werden. 
 

Landeshaushaltsordnung § 18 Kreditermächtigungen  

 
(1) Der Haushaltsplan ist grundsätzlich ohne Einnahmen aus Krediten auszugleichen. Satz 1 ist entspro-
chen, wenn die erzielten Einnahmen aus Krediten den Anteil des Landes an der Gesamtheit der gemäß 
Artikel 109 Absatz 3 Satz 6 des Grundgesetzes in Verbindung mit §§ 1 und 2 des Gesetzes zur Ausführung 
von Artikel 109 Absatz 3 Satz 6 und 7 des Grundgesetzes vom 20. Oktober 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 247) 
zulässigen Kreditaufnahme nicht überschreiten. Ausnahmen sind nur zulässig 
 
1. zur im Auf- und Abschwung symmetrischen Berücksichtigung der Auswirkungen einer von der Normal-

lage abweichenden konjunkturellen Entwicklung (Absatz 2),  
2. bei Naturkatastrophen oder außergewöhnlichen Notsituationen, die sich der Kontrolle des Landes ent-

ziehen und die Finanzlage des Landes erheblich beeinträchtigen (Absatz 6).  
 
(2) Der Haushaltsgesetzgeber stellt für jedes einzelne Haushaltsjahr fest, ob eine Abweichung von der 
konjunkturellen Normallage zu erwarten ist. Eine Abweichung von der konjunkturellen Normallage liegt 
vor, wenn die Höhe der Einnahmen aus Steuern und Zuweisungen nach Artikel 107 Grundgesetz den 
Durchschnitt der entsprechenden Einnahmen der fünf vorangegangenen Jahre als Referenzwert um mehr 
als drei Prozent unter- oder überschreitet. Bei der Bestimmung des Referenzwertes bleiben Sonderbe-
darfs-Bundesergänzungszuweisungen zur Deckung von Sonderlasten aus dem bestehenden starken infra-
strukturellen Nachholbedarf und zum Ausgleich unterproportionaler kommunaler Finanzkraft unberück-
sichtigt. Dabei ist die Entwicklung der Inflation in der Weise zu berücksichtigen, dass die einzelnen bei der 
Bildung des Referenzwertes einbezogenen Jahresbeträge entsprechend der Inflationsraten der darauffol-
genden Jahre, einschließlich des betreffenden Haushaltsjahres, erhöht oder vermindert werden. Über- 
oder Unterschreitungen, die auf Änderungen des Steuerrechts in dem betreffenden Haushaltsjahr und in 
den zwei vorangegangenen Jahren zurückzuführen sind, bleiben unberücksichtigt. 
 
(3) Stellt der Haushaltsgesetzgeber fest, dass eine Abweichung von der konjunkturellen Normallage auf-
grund einer Unterschreitung des Referenzwertes um mehr als drei Prozent zu erwarten ist, kann er im 
Haushaltsgesetz für das jeweilige Jahr eine Kreditermächtigung vorsehen. Die Höhe der Kreditermächti-
gung darf die Höhe der Differenz zwischen dem um drei Prozent geminderten Referenzwert und den er-
warteten Einnahmen aus Steuern und Zuweisungen nach Artikel 107 Grundgesetz bereinigt um die Effekte 
aus Änderungen des Steuerrechts nach Absatz 2 Satz 5 nicht überschreiten. Die Kreditermächtigung ist 
um den Betrag zu mindern, der durch eine Entnahme aus dem Sondervermögen „Konjunkturausgleichs-
rücklage des Landes Mecklenburg-Vorpommern“ ausgeglichen werden kann. 
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(4) Die Kreditermächtigung darf nur mit dem Betrag in Anspruch genommen werden, der sich aus der 
Differenz zwischen dem um drei Prozent geminderten Referenzwert und den tatsächlichen Einnahmen 
aus Steuern und Zuweisungen nach Artikel 107 Grundgesetz ergibt. Dabei sind die Effekte aus Änderungen 
des Steuerrechts nach Absatz 2 Satz 5 und aus der Entnahme aus dem Sondervermögen „Konjunkturaus-
gleichsrücklage des Landes Mecklenburg-Vorpommern“ nach Absatz 3 Satz 3 zu berücksichtigen. Wird die 
Kreditermächtigung über diesen Betrag hinaus in Anspruch genommen, so ist diese Überschreitung einem 
Fehlbetrag im Sinne von § 25 entsprechend zu behandeln. Wird die Kreditermächtigung nicht entspre-
chend Satz 1 in Anspruch genommen, so gilt sie insoweit in dem nächsten Haushaltsjahr fort und kann 
zusätzlich in Anspruch genommen werden, sofern in diesem Haushaltsjahr die Einnahmen aus Steuern 
und Zuweisungen nach Artikel 107 Grundgesetz den Referenzwert noch nicht wieder erreicht haben. 
 
(5) Die entsprechend Absatz 4 aufgenommenen Kredite sollen zurückgeführt werden, sobald die konjunk-
turelle Normallage wieder erreicht ist. Führt eine Abweichung von der konjunkturellen Normallage zu 
einer nach Absatz 2 ermittelten Überschreitung des Referenzwerts um mehr als drei Prozent, so ist min-
destens die Differenz zwischen dem um drei Prozent erhöhten Referenzwert und den tatsächlichen Ein-
nahmen aus Steuern und Zuweisungen nach Artikel 107 Grundgesetz zur Tilgung der nach Absatz 4 auf-
genommenen Kredite einzusetzen. Dabei sind die tatsächlichen Einnahmen um die Effekte aus Änderun-
gen des Steuerrechts nach Absatz 2 Satz 5 zu bereinigen. Nach der Tilgung dieser Kredite sind weitere 
Differenzbeträge zur Auffüllung des Sondervermögens „Konjunkturausgleichsrücklage des Landes Meck-
lenburg-Vorpommern“ auf den Regelbestand nach § 3 Absatz 1 des Gesetzes über die Errichtung eines 
Sondervermögens „Konjunkturausgleichsrücklage des Landes Mecklenburg-Vorpommern“ einzusetzen. 
 
(6) Naturkatastrophen im Sinne von Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 sind unmittelbar drohende Gefahrenzu-
stände oder Schädigungen von erheblichem Ausmaß, die durch Naturereignisse ausgelöst werden. An-
dere, nicht durch Naturkatastrophen hervorgerufene, außergewöhnliche Notsituationen, die sich der 
Kontrolle des Landes entziehen, sind Ereignisse von großem Ausmaß an Schäden und erheblicher Bedeu-
tung für die Öffentlichkeit, die durch plötzliche Begebenheiten, durch Unfälle, technisches oder mensch-
liches Versagen ausgelöst oder von Dritten absichtlich herbeigeführt werden. Eine erhebliche Beeinträch-
tigung der Finanzlage des Landes liegt vor, wenn Naturkatstrophen oder außergewöhnliche Notsituatio-
nen einen 50 Millionen Euro übersteigenden Mehrbedarf verursachen. 
 
(7) Die im Haushaltsgesetz festzulegende Höhe der Ermächtigung für nach Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 
aufzunehmende Kredite bemisst sich unter Abzug von 50 Millionen Euro nach dem Finanzbedarf zur Be-
seitigung von aus Naturkatastrophen resultierenden Schäden oder nach dem Finanzbedarf für etwaige 
Maßnahmen, mit denen das Ausmaß der drohenden Schäden möglichst gering gehalten werden soll. Glei-
ches gilt für den Finanzbedarf zur Bewältigung und Überwindung außergewöhnlicher Notsituationen. 
 
(8) Mit dem zur Kreditaufnahme gemäß Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 ermächtigenden Haushaltsgesetz ist 
zeitgleich in einem Begleitgesetz unter Berücksichtigung der Höhe des prognostizierten Finanzbedarfs ein 
Tilgungsplan verbindlich festzulegen, aus dem sich ergibt, in welchem Zeitraum die aufgenommenen Kre-
dite zu tilgen sind. 
 
(9) Kreditaufnahmen durch Sondervermögen des Landes sind ausgeschlossen. Am 31. Dezember 2010 
bestehende Kreditermächtigungen für bereits eingerichtete Sondervermögen bleiben hiervon unberührt. 
Die Zweckbestimmungen dieser Kreditermächtigungen dürfen nicht erweitert werden. Die Verbindlich-
keiten der Sondervermögen sollen so weit zurückgeführt werden, dass eine Tilgung aus den laufenden 
Einnahmen des jeweiligen Sondervermögens gesichert ist. 
 
(10) Das Finanzministerium kann unabhängig von den Voraussetzungen des Absatzes 1 zur Aufrechterhal-
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tung einer ordnungsgemäßen Kassenwirtschaft Kassenverstärkungskredite in einer durch das Haushalts-
gesetz bestimmten Höhe aufnehmen. Soweit diese Kredite zurückgezahlt sind, kann die Ermächtigung 
wiederholt in Anspruch genommen werden. Kassenverstärkungskredite dürfen nicht später als sechs Mo-
nate nach Ablauf des Haushaltsjahres, für das sie aufgenommen worden sind, fällig werden. 
 
(11) Die Ermächtigung nach Absatz 10 gilt bis zum Ende des laufenden Haushaltsjahres und, wenn das 
Haushaltsgesetz für das nächste Haushaltsjahr nicht rechtzeitig verkündet wird, bis zur Verkündung dieses 
Haushaltsgesetzes. 
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Niedersachsen  

a) Geltende Rechtslage  

Niedersächsische Verfassung Artikel 71 Kreditaufnahme, Gewährleistungen 

(1) Die Aufnahme von Krediten sowie die Übernahme von Bürgschaften, Garantien oder sonstigen Ge-
währleistungen, die zu Ausgaben in künftigen Haushaltsjahren führen können, bedürfen einer der Höhe 
nach bestimmten oder bestimmbaren Ermächtigung durch Gesetz.  
 
(2) Der Haushalt ist ohne Einnahmen aus Krediten auszugleichen. 
 
(3) Bei einer von der Normallage abweichenden konjunkturellen Entwicklung sind die Auswirkungen auf 
den Haushalt im Auf- und Abschwung symmetrisch zu berücksichtigen. Soweit sich eine solche Entwick-
lung negativ auf den Haushalt auswirkt, ist der Ausgleich des Haushalts durch Einnahmen aus Krediten 
abweichend von Absatz 2 zulässig. Soweit sich eine solche Entwicklung positiv auf den Haushalt auswirkt, 
sind vorrangig nach Satz 2 aufgenommene Kredite zu tilgen und ist im Übrigen Vorsorge dafür zu treffen, 
dass keine Kredite nach Satz 2 aufgenommen werden müssen. 
 
(4) Im Fall von Naturkatastrophen oder außergewöhnlichen Notsituationen, die sich der Kontrolle des 
Staates entziehen und die staatliche Finanzlage erheblich beeinträchtigen, kann abweichend von Absatz 
2 aufgrund eines Beschlusses des Landtages der Haushalt durch Einnahmen aus Krediten ausgeglichen 
werden. Der Beschluss bedarf für die Aufnahme von Krediten in Höhe von über 0,5 vom Hundert des 
zuletzt festgestellten Haushaltsvolumens der Zustimmung von zwei Dritteln der Mitglieder des Landtages, 
im Übrigen der Zustimmung der Mehrheit der Mitglieder des Landtages. Nach Satz 1 aufgenommene Kre-
dite müssen binnen eines angemessenen Zeitraums getilgt werden. Der Beschluss des Landtages (Sätze 1 
und 2) ist mit einem entsprechenden Tilgungsplan zu verbinden. 
 
(5) Das Nähere regelt ein Gesetz. 
 
Niedersächsische Landeshaushaltsordnung 

§ 18 Kreditermächtigungen 

 
(1) Das Haushaltsgesetz regelt in bestimmter oder bestimmbarer Weise, bis zu welcher Höhe das Finanz-
ministerium Kredite aufnehmen darf 

 
1. zur Deckung von Ausgaben im Sinne der §§ 18 a bis 18 f, 

 
2. zur Tilgung von am Kreditmarkt aufgenommenen Krediten, 

 
3. zur erneuten Bereitstellung von Mitteln, die in vorangegangenen Haushaltsjahren verausgabt wur-

den, um die Tilgung bestehender Schulden vorzufinanzieren, soweit Kreditermächtigungen deshalb 
nicht ausgeschöpft wurden, und  
 

4. zur Aufrechterhaltung einer ordnungsmäßigen Kassenwirtschaft (Kassenverstärkungskredite). 
 

(2) Soweit Kassenverstärkungskredite zurückgezahlt sind, kann die Ermächtigung wiederholt in Anspruch 
genommen werden. Kassenverstärkungskredite dürfen nicht später als sechs Monate nach Ablauf des 
Haushaltsjahres, für das sie aufgenommen worden sind, fällig werden. 
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(3) Ermächtigungen im Sinne des Absatzes 1 Nrn. 1 bis 3 gelten bis zum Ende des nächsten Haushaltsjahres 
und, wenn das Haushaltsgesetz für das zweitnächste Haushaltsjahr nicht rechtzeitig verkündet wird, bis 
zur Verkündung dieses Haushaltsgesetzes. Ermächtigungen im Sinne des Absatzes 1 Nr. 4 gelten bis zum 
Ende des laufenden Haushaltsjahres und, wenn das Haushaltsgesetz für das nächste Haushaltsjahr nicht 
rechtzeitig verkündet wird, bis zur Verkündung dieses Haushaltsgesetzes. 

 

(4) Der Verkauf von Inhaberschuldverschreibungen aus dem Eigenbestand des Landes ist wie eine Kredit-

aufnahme, der Erwerb umlaufender Inhaberschuldverschreibungen wie die Tilgung von Krediten zu be-

handeln. Der Unterschied zwischen den Nennbeträgen der insgesamt verkauften und erworbenen Inha-

berschuldverschreibungen ist auf die Kreditermächtigung anzurechnen. 

 

(5) Das Finanzministerium ist ermächtigt, ab Oktober jedes Haushaltsjahres im Vorgriff auf die Krediter-

mächtigung des nächsten Haushaltsjahres Kredite bis zur Höhe von 3 vom Hundert des durch das Haus-

haltsgesetz festgestellten Betrages der Einnahmen und Ausgaben aufzunehmen. Kredite nach Satz 1 dür-

fen nur aufgenommen werden, um Ausgaben zu decken, die dem nächsten Haushaltsjahr zuzurechnen 

sind. Die danach aufgenommenen Kredite sind auf die Kreditermächtigung des nächsten Haushaltsjahres 

anzurechnen. 

 
§ 18 a Kreditaufnahme 

(1) Der Haushalt ist grundsätzlich ohne Einnahmen aus Krediten auszugleichen.  Satz 1 ist entsprochen, 
wenn die Einnahmen aus Krediten die gemäß dem Gesetz nach Artikel 109 Abs. 3 Satz 7 des Grundgeset-
zes für Niedersachsen festgelegte Kreditobergrenze nicht überschreiten. Zusätzlich kann der Haushalt 
unter den Voraussetzungen der §§ 18 b und 18 c durch Einnahmen aus Krediten ausgeglichen werden. 

 
(2) Zur Feststellung, ob der Haushalt nach Maßgabe des Absatzes 1 ausgeglichen ist, sind 
 
1. aus den Ausgaben die Ausgaben für den Erwerb von Beteiligungen, für Tilgungen an den öffentli-

chen Bereich und für die Darlehensvergabe und 
 

2. aus den Einnahmen die Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen, aus der Kreditauf-
nahme beim öffentlichen Bereich und aus Darlehensrückflüssen 

 

3.  
herauszurechnen. 

 
§ 18 b Konjunkturbereinigung 

(1) Soweit eine von der Normallage abweichende konjunkturelle Entwicklung 

 
1. sich negativ auf den Haushalt auswirkt, darf dieser durch Einnahmen aus Krediten ausgeglichen wer-

den, soweit ein Ausgleich durch Entnahme aus der Konjunkturbereinigungsrücklage (Absatz 5) nicht 
möglich ist, 

 
2. sich positiv auf den Haushalt auswirkt, müssen Einnahmen vorrangig zur Tilgung von nach Nummer 1 

aufgenommenen Krediten verwendet und im Übrigen der Konjunkturbereinigungsrücklage (Absatz 5) 
zugeführt werden; 
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die Höhe der Auswirkung auf den Haushalt entspricht jeweils der Konjunkturkomponente (Absätze 2 bis 
4). 
 
(2) Zur Feststellung der Auswirkungen einer von der Normallage abweichenden konjunkturellen Entwick-
lung auf den Haushalt ermittelt das Finanzministerium für jedes Haushaltsjahr eine Konjunkturkompo-
nente. Diese wird aus der für den Gesamtstaat berechneten Unter- oder Überauslastung der gesamtwirt-
schaftlichen Produktionskapazitäten (Produktionslücke), die das Land aus der aktuellen Projektion der 
Bundesregierung übernimmt, abgeleitet und mit dem Beschluss über den Entwurf des Haushaltsgesetzes 
durch die Landesregierung festgestellt. 
 
(3) Wird der Ansatz der Steuereinnahmen gegenüber dem Entwurf des Haushaltsplans im Haushaltsgesetz 
oder durch Nachtragshaushaltsgesetz geändert, so ist die Konjunkturkomponente durch Hinzurechnung 
einer Steuerabweichungskomponente fortzuschreiben. Zur Ermittlung der Steuerabweichungskompo-
nente sind aus dem Betrag, um den sich der Ansatz der Steuereinnahmen ändert, herauszurechnen 
 
1. die Wirkungen zwischenzeitlicher Rechtsänderungen auf die Höhe der Steuereinnahmen und 

 
2. die Wirkungen von Änderungen bei den Steuereinnahmen auf die Höhe der Zuweisungen des Landes 

an die Gemeinden und Landkreise nach § 1 des Niedersächsischen Gesetzes über den Finanzausgleich.  
 
Der absolute Betrag der Steuerabweichungskomponente ist auf höchstens 5 vom Hundert des Ansatzes 
der Steuereinnahmen im Entwurf des Haushaltsplans begrenzt. Die Steuerabweichungskomponente wird 
vom Finanzministerium ermittelt. Die Konjunkturkomponente einschließlich etwaiger Fortschreibungen 
durch eine Steuerabweichungskomponente wird mit dem Beschluss über das Haushaltsgesetz oder das 
Nachtragshaushaltsgesetz durch den Landtag festgestellt. 
 
(4) Beim Haushaltsabschluss sind die tatsächlichen Auswirkungen der von der Normallage abweichenden 
konjunkturellen Entwicklung auf den Haushalt in entsprechender Anwendung des Absatzes 3 Sätze 1 bis 
4 zu ermitteln. 
 
(5) Zum Ausgleich der Auswirkungen einer von der Normallage abweichenden konjunkturellen Entwick-
lung auf den Haushalt ist eine Konjunkturbereinigungsrücklage zu bilden. Der Rücklage werden die nicht 
zur Tilgung von Krediten verwendeten Beträge nach Absatz 1 Nr. 2 zugeführt. Aus der Rücklage darf nur 
entnommen werden, um die Aufnahme von Krediten nach Absatz 1 Nr. 1 zu vermeiden. 
 
§ 18 c Ausnahmesituationen 

Im Fall von Naturkatastrophen oder außergewöhnlichen Notsituationen, die sich der Kontrolle des Staates 
entziehen und die staatliche Finanzlage erheblich beeinträchtigen, gilt Artikel 71 Abs. 4 der Niedersächsi-
schen Verfassung. 

 
§ 18 d Abweichende Kreditaufnahme, Tilgungskonto, Kontrollkonto 

(1Im Haushaltsabschluss ermittelt das Finanzministerium, in welcher Höhe die festgestellte Kreditauf-
nahme im Haushaltsjahr von der Kreditaufnahme abweicht, die in dem betreffenden Haushaltsjahr nach 
den §§ 18 a und 18 b zulässig war. Die festgestellte Kreditaufnahme nach Satz 1 umfasst 

1. die am Kreditmarkt aufgenommenen Kredite und 
 
2. die Veränderung des Bestandes der Kreditermächtigungen, die 
 

a) zum Ausgleich des betreffenden Haushaltsjahres übertragen wurden oder 
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b) nach den Regelungen des Haushaltsgesetzes für das auf das betreffende Haushaltsjahr folgende 
Haushaltsjahr übertragen werden, weil sie aufgrund der Nutzung von anderen Mitteln zur Vorfi-
nanzierung der Tilgung bestehender Schulden in vorangegangenen Haushaltsjahren nicht ausge-
schöpft wurden. 

 
(2) Das Finanzministerium führt ein Tilgungskonto zum Nachweis der Aufnahme und Tilgung von Krediten 
nach Artikel 71 Abs. 4 Satz 1 der Niedersächsischen Verfassung. Hierauf sind fortlaufend zu erfassen 
 
1. Kreditaufnahmen nach Artikel 71 Abs. 4 Satz 1 der Niedersächsischen Verfassung,  
 
2. im Haushaltsplan berücksichtigte Tilgungsraten, die sich aus einem Beschluss nach Artikel 71 Abs. 4 

Satz 4 der Niedersächsischen Verfassung ergeben, 
 

3. Mittel des Sondervermögens zur Bewältigung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie, die dem 
Haushalt des Landes nach § 3 Abs. 3 des Gesetzes über das Sondervermögen zur Bewältigung der 
Auswirkungen der COVID-19-Pandemie zur Tilgung der nach Artikel 71 Abs. 4 der Niedersächsischen 
Verfassung aufgenommenen Kredite zugewiesen werden, 
 

4. ein Betrag in Höhe der im Haushaltsabschluss nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen. 
 
Soweit aufgrund der Fortschreibung der zulässigen Kreditaufnahme im Haushaltsabschluss Kredite 
nach § 18 a Abs. 2 zu tilgen sind, wird der Betrag nach Satz 2 Nr. 4 entsprechend vermindert. 
Soweit nach § 18 b Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 4 nach § 18 b Abs. 1 Nr. 1 aufgenommene Kredite zu 
tilgen sind, gilt Satz 3 entsprechend. Ist nach § 18 b Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 4 die Aufnahme von 
Krediten zulässig, so wird der Betrag nach Satz 2 Nr. 4, gegebenenfalls in Verbindung mit Satz 3, 
nur auf dem Tilgungskonto erfasst, soweit er den Betrag dieser zulässigen Kreditaufnahme übersteigt. 
 
(3) Das Finanzministerium führt ein Kontrollkonto, auf dem der um die in Absatz 2 Satz 2 genannten Be-
träge bereinigte Abweichungsbetrag nach Absatz 1 Satz 1 fortlaufend zu erfassen ist. Ist der Saldo des 
Kontrollkonto negativ, so ist auf einen Ausgleich hinzuwirken. Dieser soll in gleich großen Schritten inner-
halb von zwei Haushaltsjahren beginnend mit dem Haushaltsjahr erreicht werden, das auf die Feststellung 
des negativen Saldos folgt. 
 
§ 18 e Verordnungsermächtigung 

Das Finanzministerium regelt die zur Anwendung der §§ 18 a bis 18 d erforderlichen Einzelheiten durch 
Verordnung. Insbesondere können Bestimmungen getroffen werden über den Begriff der Steuereinnah-
men im Sinne des § 18 b, das Verfahren zur Ermittlung der Konjunkturkomponente und der Steuerabwei-
chungskomponente, zur Ermittlung der zulässigen Kreditaufnahme und zu den auf dem Tilgungskonto 
und dem Kontrollkonto zu erfassenden Beträge. 

 
§ 18 f Evaluation 

(1) Die Ermittlung der Konjunkturkomponente ist unter Berücksichtigung des Standes der Wissenschaft 
vom Finanzministerium regelmäßig zu überprüfen. 

 
(2) Überschreitet der Bestand der Konjunkturbereinigungsrücklage 5 vom Hundert der Steuereinnahmen 
des Landes im letzten abgeschlossenen Haushaltsjahr, so ist zu überprüfen, ob die Auswirkungen einer 
von der Normallage abweichenden konjunkturellen Entwicklung im Auf- und Abschwung symmetrisch be-
rücksichtigt werden. Über das Ergebnis ist dem Landtag zu berichten. 
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b) Sachstand Rechtsänderung 

Mit dem Gesetz über die Schuldenbremse in Niedersachsen, das der Niedersächsische Landtag am 23. 
Oktober 2019 beschlossen hat (Nds. Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 18/2019, S. 288), wurde durch die 
Änderung des Artikels 71 NV die Schuldenbremse mit Wirkung vom 1. Dezember 2019 unter erstmaliger 
Anwendung auf das Haushaltsjahr 2020 in der Niedersächsischen Verfassung verankert. Gleichzeitig wur-
den mit dem Gesetz über die Schuldenbremse in Niedersachsen die Regelungen zur Begrenzung der Neu-
verschuldung inhaltlich und verfahrensmäßig in der Niedersächsischen Landeshaushaltsordnung (§ 18 
Abs. 1 bis 3 und §§ 18 a bis 18 f) konkretisiert.  
 
Mit Art. 7 des Haushaltsbegleitgesetzes 2024 vom 14.12.2023 (Nds. GVBl Nr. 25/2023 v. 19.12.2023, Seite 
335) wurde u.a. der § 18 a der Landeshaushaltsordnung angepasst, der die Bereinigung der Einnahmen 
und Ausgaben um finanzielle Transaktionen regelt. Die Definition der finanziellen Transaktionen wurde in 
Übereinstimmung mit den Regelungen im Bund und der Mehrzahl der Länder und dem Regelwerk des 
Stabilitätsrates im Rahmen der Haushaltsüberwachung um die Ausgaben und Einnahmen aus Vergabe 
und Rückfluss von Darlehen erweitert. 
 
Die Änderungen des Grundgesetzes vom 25. März 2025, die Neuverschuldungsmöglichkeiten für die Län-
der in Höhe von 0,35 % des Bruttoinlandproduktes eröffnen, wurden mit Artikel 2 des Gesetzes zur Ände-
rung des Haushaltsgesetzes 2025 (Nachtragshaushaltsgesetz 2025) und der Niedersächsischen Landes-
haushaltsordnung vom 18.11.2025 (Nds. GVBl Nr. 82/2025 v. 18.11.2025) in der Niedersächsischen Lan-
deshaushaltsordnung nachvollzogen. 
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Nordrhein-Westfalen  

a) Geltende Rechtslage 

Landesverfassung Artikel 83 

Die Aufnahme von Krediten sowie die Übernahme von Bürgschaften, Garantien oder sonstigen Gewähr-
leistungen, die zu Ausgaben in künftigen Haushaltsjahren führen können, bedürfen einer der Höhe nach 
bestimmten oder bestimmbaren Ermächtigung durch Gesetz. Die Einnahmen aus Krediten dürfen ent-
sprechend den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts in der Regel nur bis zur Höhe 
der Summe der im Haushaltsplan veranschlagten Ausgaben für Investitionen in den Haushaltsplan einge-
stellt werden; das Nähere wird durch Gesetz geregelt. 
 
Landeshaushaltsordnung 
 

§ 18 
Kreditermächtigungen 

 
(1) Das Haushaltsgesetz bestimmt, bis zu welcher Höhe das Ministerium der Finanzen Kredite aufnehmen 
darf 
 
1. zur Deckung von Ausgaben unter den Voraussetzungen des § 18a, 
 
2. zur Tilgung von im jeweiligen Haushaltsjahr fällig werdender Kredite 
 
a) am Kreditmarkt und 
 
b) bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftlichen Zusammenschlüssen (öf-
fentlicher Bereich), 
 
3. zur Aufrechterhaltung einer ordnungsmäßigen Kassenwirtschaft (Kassenverstärkungskredite). 
 
Soweit die Kassenverstärkungskredite nach Satz 1 Nummer 3 zurückgezahlt sind, kann die Ermächtigung 
wiederholt in Anspruch genommen werden. Kassenverstärkungskredite dürfen nicht später als sechs Mo-
nate nach Ablauf des Haushaltsjahres, für das sie aufgenommen worden sind, fällig werden. 
 
(2) Die Ermächtigungen nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 gelten bis zum Ende des nächsten Haushaltsjahres 
und, wenn das Haushaltsgesetz für das zweitnächste Haushaltsjahr nicht rechtzeitig verkündet wird, bis 
zur Verkündung dieses Haushaltsgesetzes. Die Ermächtigungen nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 gelten bis 
zum Ende des laufenden Haushaltsjahres und, wenn das Haushaltsgesetz für das nächste Haushaltsjahr 
nicht rechtzeitig verkündet wird, bis zur Verkündung dieses Haushaltsgesetzes. 
 

§ 18a 
Grundsätze für die Veranschlagung von Kreditaufnahmen zur Deckung von Ausgaben 

 
(1) Der Haushalt ist grundsätzlich ohne Einnahmen aus Krediten auszugleichen. Dem Grundsatz nach Satz 
1 ist entsprochen, wenn die Einnahmen aus Krediten die zulässige strukturelle Kreditaufnahme nach § 18i 
nicht überschreiten. 
 
(2) In Ausnahmesituationen im Sinne von § 18b kann von Absatz 1 Satz 1 abgewichen werden. 
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(3) Bei einer von der Normallage abweichenden konjunkturellen Entwicklung kann von Absatz 1 Satz 1 
abgewichen werden. In diesem Fall sind die Auswirkungen auf den Haushalt nach Maßgabe der §§ 18c bis 
18g im Auf- und Abschwung symmetrisch zu berücksichtigen. Die symmetrische Berücksichtigung nach 
Satz 2 ist nur vorzunehmen, soweit ein Haushaltsausgleich durch Einnahmen aus Krediten nach Satz 1 
erfolgt oder der Wert des Kreditaufnahmekontos nach § 18f nicht dem Wert „Null“ entspricht. 
 
(4) Kreditaufnahmen durch Sondervermögen des Landes sind ausgeschlossen. Am 31. Dezember 2010 
bestehende Kreditermächtigungen für bereits eingerichtete Sondervermögen bleiben hiervon unberührt. 
 

§ 18b 
Ausnahmesituationen 

 
Im Falle von Naturkatastrophen oder außergewöhnlichen Notsituationen, die sich der Kontrolle des Lan-
des entziehen und die Finanzlage des Landes erheblich beeinträchtigen, ist mit Zustimmung des Landtages 
ein Haushaltsausgleich durch Einnahmen aus Krediten zulässig. Die Kreditaufnahme ist mit einer Tilgungs-
regelung zu verbinden und die Kreditverbindlichkeiten sind innerhalb eines angemessenen Zeitraums zu-
rückzuführen. 
 

§ 18c 
Konjunkturkomponente 

 
(1) Die Feststellung der Auswirkungen einer Abweichung von der Normallage auf den Landeshaushalt ori-
entiert sich am Verfahren des Stabilitätsrats gemäß Artikel 109a Absatz 2 des Grundgesetzes. 
 
(2) Das Ministerium der Finanzen ermittelt hierzu bei der Haushaltsaufstellung (ex ante) und nach Haus-
haltsabschluss (ex post) jeweils eine Konjunkturkomponente. 
 
(3) Das Verfahren zur Ermittlung der Konjunkturkomponente ist regelmäßig unter Berücksichtigung des 
Standes der Wissenschaft zu überprüfen und fortzuentwickeln. 
 

§ 18d 
Ermittlung und Wirkung der Konjunkturkomponente bei der 

Haushaltsaufstellung und im Haushaltsvollzug 
(Ex-ante-Konjunkturkomponente) 

 
(1) Bei der Haushaltsaufstellung wird grundsätzlich die Ex-ante-Konjunkturkomponente anhand der Früh-
jahrsprojektion der Bundesregierung zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung berechnet. Die Ex-ante-
Konjunkturkomponente errechnet sich aus dem Produkt der gesamtstaatlichen Produktionslücke, der 
Budgetsemielastizität der Ländergesamtheit und dem Anteil des Landes an den Steuereinnahmen der 
Ländergesamtheit. Die gesamtstaatliche Produktionslücke wird entsprechend § 5 des Artikel 115-Geset-
zes vom 10. August 2009 (BGBl. I S. 2702, 2704), das zuletzt durch Artikel 245 der Verordnung vom 31. 
August 2015 (BGBl. I S. 1474) geändert worden ist, in Verbindung mit der Artikel 115-Verordnung vom 9. 
Juni 2010 (BGBl. I S. 790) bestimmt. 
 

(2) Die erwarteten Steuereinnahmen werden grundsätzlich auf der Grundlage der Frühjahrssteuerschät-
zung des Jahres ermittelt, das dem Jahr des aufzustellenden Haushalts vorangeht. Die Steuereinnahmen 
können auch auf der Grundlage der Herbststeuerschätzung des Jahres ermittelt werden, das dem Jahr des 
aufzustellenden Haushalts vorangeht, wenn sich wesentliche Abweichungen zur Frühjahrssteuerschät-
zung ergeben. Die Steuereinnahmen sind auf Grundlage derselben gesamtwirtschaftlichen Projektion der 
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Bundesregierung zu schätzen, auf der auch die Berechnung der Ex-ante-Konjunkturkomponente beruht. 
Die Ermittlung nach Satz 2 erfolgt auf der Grundlage der Herbstprojektion der Bundesregierung zur ge-
samtwirtschaftlichen Entwicklung. 
 
(3) Ist der Wert der ermittelten Ex-ante-Konjunkturkomponente positiv, sind in dieser Höhe seit 2020 
aufgenommene Kredite zu tilgen. Die Pflicht entfällt, soweit auf dem Kreditaufnahmekonto nach § 18f 
keine Kredite erfasst sind. Ist der Wert der ermittelten Ex-ante-Konjunkturkomponente negativ, ist eine 
Aufnahme von Krediten zum Ausgleich des Haushalts in Höhe dieses Wertes zulässig. 
 
(4) Steuermehreinnahmen gegenüber den bei der Haushaltsaufstellung erwarteten Steuereinnahmen, 
bereinigt um die Auswirkungen von Rechtsänderungen auf die Steuereinnahmen, reduzieren im Haus-
haltsvollzug entsprechend die Möglichkeit der Inanspruchnahme der Kreditermächtigung im Haushalts-
gesetz. 
 

§ 18e 
Ermittlung und Wirkung der Konjunkturkomponente nach Haushaltsabschluss 

(Ex-post-Konjunkturkomponente) 
 
(1) Nach Ablauf des Haushaltsjahres wird die Ex-post-Konjunkturkomponente bestimmt. Die Ex-post-Kon-
junkturkomponente setzt sich aus der Ex-ante-Konjunkturkomponente und der Steuerabweichungskom-
ponente zusammen. Das Ergebnis ist dem Landtag bis zum 30. April des Folgejahres mitzuteilen. 
 
(2) Die Steuerabweichungskomponente errechnet sich als Differenz zwischen den tatsächlichen Steuer-
einnahmen nach Abschluss des Haushaltsjahres und den bei der Haushaltsaufstellung erwarteten Steuer-
einnahmen nach § 18d Absatz 2. Die Differenz nach Satz 1 ist um die Auswirkungen von Rechtsänderungen 
auf die Steuereinnahmen, die zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht bekannt waren und bis 
zum Ende des abgelaufenen Haushaltsjahrs kassenwirksam wurden, zu bereinigen. 
 
(3) Ist der Wert der ermittelten Ex-post-Konjunkturkomponente positiv, sind in dieser Höhe seit 2020 auf-
genommene Kredite zu tilgen. Die Pflicht entfällt, soweit auf dem Kreditaufnahmekonto nach § 18f keine 
Kredite erfasst sind. Ist der Wert der ermittelten Ex-post-Konjunkturkomponente negativ, ist eine Auf-
nahme von Krediten zum Ausgleich des Haushalts in Höhe dieses Wertes zulässig. 
 

§ 18f 
Kreditaufnahmekonto 

 
Die nach Haushaltsabschluss tatsächlich erfolgte Kreditaufnahme oder die Tilgung nach § 18a Absatz 3 
Satz 2 und 3 wird auf einem Kreditaufnahmekonto erfasst. Konjunkturbedingte Überschüsse sind zur Til-
gung zu verwenden bis der Wert des Kreditaufnahmekontos bei null liegt. Darüberhinausgehende Tilgun-
gen werden auf dem Kreditaufnahmekonto nicht erfasst. Eine Tilgungsverpflichtung für vor 2020 aufge-
nommene Schulden besteht nicht. Soweit in einer erhöhten Kreditaufnahme des Jahres zugleich auch 
Kredite aufgrund einer Ausnahme nach § 18b enthalten sind, sind diese vor Aufnahme in das Kreditauf-
nahmekonto zu bereinigen. Gleiches gilt auch für die Tilgungen von nach § 18b aufgenommener Kredite. 
 

§ 18g 
 

Ermittlung und Wirkung der Konjunkturkomponente bei Nachtragshaushaltsgesetzen 
 
(1) Bei Nachträgen zum Haushaltsgesetz kann die nach § 18d ermittelte zulässige Kreditaufnahme maxi-
mal um den Betrag erhöht werden, der sich bei der Ermittlung der Konjunkturkomponente aus der Diffe-
renz der zuvor zugrunde gelegten erwarteten Wirkung der konjunkturellen Entwicklung auf den Haushalt 
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und der aktuell erwarteten Wirkung der konjunkturellen Entwicklung auf den Haushalt ergibt. Die Rege-
lungen der §§ 18f und 18h bleiben unberührt. 
 
(2) Um die nach Absatz 1 zulässige Kreditaufnahme zu ermitteln, wird eine vorläufige Ex-post-Konjunktur-
komponente berechnet, bei der die nach § 18d ermittelte Ex-ante-Konjunkturkomponente zugrunde ge-
legt wird. Der Wert der vorläufigen Ex-post-Konjunkturkomponente wird grundsätzlich nach dem Verfah-
ren nach § 18e ermittelt. Die Steuerabweichungskomponente errechnet sich vorläufig als Differenz zwi-
schen den nach der aktuellsten Steuerschätzung erwarteten Steuereinnahmen und den bei der Haushalts-
aufstellung erwarteten Steuereinnahmen nach § 18d Absatz 2. Die Differenz ist um die Auswirkungen von 
Rechtsänderungen auf die Steuereinnahmen, die zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht be-
kannt waren und bis zur aktuellsten Steuerschätzung kassenwirksam wurden, zu bereinigen. 
 
(3) Steuermehreinnahmen gegenüber den bei der Aufstellung von Nachträgen zum Haushaltsgesetz er-
warteten Steuereinnahmen, bereinigt um die Auswirkungen von Rechtsänderungen auf die Steuereinnah-
men, reduzieren im Haushaltsvollzug entsprechend die Möglichkeit der Inanspruchnahme der Krediter-
mächtigung im Haushaltsgesetz. 
 

§ 18h 
Kontrollkonto 

 
(1) Weicht die tatsächliche Kreditaufnahme oder die Tilgung von der nach Haushaltsabschluss zulässigen 
Kreditaufnahme oder der erforderlichen Tilgung ab, wird diese Abweichung bis zum 30. April des dem 
Haushaltsjahr folgenden Jahres auf einem Kontrollkonto erfasst. Soweit in einer erhöhten Kreditauf-
nahme des Jahres zugleich auch Kredite aufgrund einer Ausnahme nach § 18b enthalten sind, sind diese 
vor Aufnahme in das Kontrollkonto zu bereinigen. Gleiches gilt auch für die Tilgungen von nach § 18b 
aufgenommener Kredite. 
 
(2) Bei einem negativen Saldo ist auf einen Ausgleich des Kontrollkontos hinzuwirken. Ein negativer Saldo 
des Kontrollkontos, der den Schwellenwert von 5 Prozent der Steuereinnahmen des abgelaufenen Haus-
haltsjahres überschreitet, ist konjunkturgerecht zurückzuführen. 
 

§ 18i 
Zulässige strukturelle Kreditaufnahme 

 
Dem Grundsatz nach § 18a Absatz 1 Satz 1 ist entsprochen, wenn die Einnahmen aus Krediten die für das 
Land Nordrhein-Westfalen zulässige strukturelle Kreditaufnahme nach § 2 Absatz 3 Satz 1 und 2 des Struk-
turkomponente-für-Länder-Gesetzes vom 20. Oktober 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 247) in der jeweils geltenden 
Fassung nicht überschreiten. § 18h Absatz 1 Satz 1 ist hinsichtlich einer Abweichung der tatsächlichen von 
der zulässigen strukturellen Kreditaufnahme entsprechend anzuwenden. 
 

b) Sachstand Rechtsänderung 

Mit dem "Gesetz zur Änderung haushaltswirksamer Landesgesetze“ vom 18. Dezember 2025 (GV.NRW. 
Ausgabe 2025 Nr. 51 vom 30.12.2025 Seite 1177 bis 1220) wurde die begrenzte strukturelle Verschul-
dungsmöglichkeit für die Länder (vgl. Artikel 109 Absatz 3 Satz 6 GG) in das Landesrecht übernommen.  
 
Die einschlägige Verfassungsnorm in Artikel 83 der Landesverfassung wurde durch den Gesetzgeber des 
Landes Nordrhein-Westfalen nicht geändert. 
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Rheinland-Pfalz  

a) Geltende Rechtslage 

Landesverfassung Artikel 117 

 
(1) Der Haushaltsplan ist grundsätzlich ohne Einnahmen aus Krediten auszugleichen. Abweichungen hier-
von sind nur zulässig, soweit sie zum Ausgleich  
 
1. konjunkturbedingter Defizite im Rahmen des nach Satz 5 näher zu bestimmenden Verfahrens oder  
2. eines erheblichen vorübergehenden Finanzbedarfs infolge 

a) von Naturkatastrophen oder anderen außergewöhnlichen Notsituationen oder  
b) einer auf höchstens vier Jahre befristeten Anpassung an eine strukturelle, auf Rechtsvorschriften 
beruhende und dem Land nicht zurechenbare Änderung der Einnahme- oder Ausgabesituation  

 
notwendig sind. Die Gründe der Abweichung sind gesondert darzulegen. Für die nach Satz 2 Nummer 2 
zulässigen Kredite ist eine konjunkturgerechte Tilgung vorzusehen. Das Nähere bestimmt das Gesetz; bei 
einer von der Normallage abweichenden konjunkturellen Entwicklung sind die Auswirkungen auf den 
Haushalt im Auf- und Abschwung symmetrisch zu berücksichtigen.  
 
(2) Die Aufnahme von Krediten sowie die Übernahme von Bürgschaften, Garantien oder sonstigen Ge-
währleistungen, die zu Ausgaben in künftigen Haushaltsjahren führen können, bedürfen einer Ermächti-
gung durch Gesetz, die der Höhe nach bestimmbar ist.  
 
(3) Einnahmen aus Krediten im Sinne von Absatz 1 Satz 1 entstehen dem Land auch dann, wenn Kredite 
von juristischen Personen, an denen das Land maßgeblich beteiligt ist, im Auftrag des Landes und zur 
Finanzierung staatlicher Aufgaben aufgenommen werden, und wenn die daraus folgenden Zinsen und 
Tilgungen aus dem Landeshaushalt zu erbringen sind. 
 
(4) Das Land oder juristische Personen, an denen das Land maßgeblich beteiligt ist, können aufgrund einer 
gesetzlichen Ermächtigung nach Absatz 2 Liquiditätskredite der Kommunen zum Stand vom 31. Dezember 
2020 übernehmen. Die Schuldübernahme ist keine Einnahme aus Krediten im Sinne von Absatz 1 Satz 1. 
Das Land verpflichtet sich zur Tilgung der übernommenen Schulden. Das Nähere bestimmt ein Gesetz. 
 
Siehe hierzu auch Art 143e neu: 
 
(1) Artikel 117 Absatz 4 in der ab dem 14. April 2022 geltenden Fassung tritt am 18. Mai 2026 außer Kraft 
 
(2) Die Pflicht zur Tilgung der nach Artikel 117 Absatz 4 übernommenen Schulden bleibt von Absatz 1 
unberührt.  
 

Ausführungsgesetz zu Artikel 117 der Verfassung für Rheinland-Pfalz vom 3. Juli 2012 

  
Stand:  zuletzt geändert durch Gesetz vom 07.02.2023 (GVBl. S. 29) 

  

§ 1 Grundsätze für die Haushaltsaufstellung 

(1) Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsplan sind bei der Veranschlagung grundsätzlich ohne Einnah-
men aus Krediten auszugleichen. Einnahmen aus Krediten im Sinne des Satzes 1 entstehen dem Land auch 
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dann, wenn Kredite von juristischen Personen, an denen das Land maßgeblich beteiligt ist, im Auftrag des 
Landes und zur Finanzierung staatlicher Aufgaben aufgenommen werden und wenn die daraus folgenden 
Zinsen und Tilgungen aus dem Landeshaushalt zu erbringen sind. 
 
(2) Dem Grundsatz in Absatz 1 ist entsprochen, wenn die strukturelle Nettokreditaufnahme Null oder ne-
gativ ist. Zur Ermittlung der strukturellen Nettokreditaufnahme ist im Falle einer Nettotilgung am Kredit-
markt diese vom zulässigen Saldo nach Absatz 4 abzuziehen, bei Vorliegen von Einnahmen aus Krediten 
sind diese zum zulässigen Saldo zu addieren. Ist der zulässige Saldo positiv, so ist bei dem Ausgleich der 
Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsplan eine Nettotilgung von Schulden des Landes am Kreditmarkt 
mindestens in Höhe des zulässigen Saldos zu veranschlagen. Bei einem negativen zulässigen Saldo können 
Einnahmen aus Krediten bis maximal zur Höhe des Betrags des zulässigen Saldos veranschlagt werden. 
 
(3) Bei Landesbetrieben und Sondervermögen dürfen keine Einnahmen aus Krediten veranschlagt wer-
den.  
 
(4) Der zulässige Saldo ergibt sich als Summe des Saldos der finanziellen Transaktionen nach § 2, der Kon-
junkturkomponente nach § 3 und gegebenenfalls unter Berücksichtigung der Anpassungen nach den §§ 4 
und 5. 
 

§ 2 Finanzielle Transaktionen 

Der Saldo der finanziellen Transaktionen ergibt sich aus den einnahmeseitigen finanziellen Transaktionen 
abzüglich der ausgabeseitigen finanziellen Transaktionen des Haushaltsplans. Einnahmeseitige finanzielle 
Transaktionen sind die Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstigem Kapitalvermö-
gen, aus Kapitalrückzahlungen, aus Darlehensrückflüssen sowie aus der Schuldenaufnahme bei Gebiets-
körperschaften. Ausgabeseitige finanzielle Transaktionen sind die Ausgaben für den Erwerb von Beteili-
gungen, für die Darlehensvergabe und für Tilgungen an Gebietskörperschaften. 
 

§ 3 Konjunkturbereinigung 

(1) Die im Auf- und Abschwung symmetrische Konjunkturkomponente ergibt sich aus der Differenz zwi-
schen den veranschlagten Steuereinnahmen und den im Rahmen des verwendeten Konjunkturbereini-
gungsverfahrens berechneten Steuereinnahmen in der konjunkturellen Normallage. Die Steuereinnah-
men in der konjunkturellen Normallage in einem Haushaltsjahr entsprechen dem Produkt der nach Satz 
1 ermittelten Steuereinnahmen in der konjunkturellen Normallage des vorangegangenen Jahres und der 
in der konjunkturellen Normallage zu erwartenden Änderungsrate der Steuereinnahmen des Landes zu-
züglich der finanziellen Auswirkungen, die sich im Vergleich zum Vorjahr durch Rechtsänderungen erge-
ben. Die Änderungsrate nach Satz 2 errechnet sich aus der durchschnittlichen Änderungsrate der Steuer-
einnahmen des Landes ohne Rechtsänderungen im vorangegangenen Konjunkturzyklus. 
 
(2) Das Verfahren zur Ermittlung der Steuereinnahmen des Landes in der konjunkturellen Normallage 
(Konjunkturbereinigungsverfahren) und der Konjunkturkomponente wird von dem für die Finanzangele-
genheiten zuständigen Ministerium durch Rechtsverordnung, die der Zustimmung des Landtags bedarf, 
festgelegt. In dieser ist für das Anfangsjahr der Berechnungen das Niveau der Steuereinnahmen in der 
konjunkturellen Normallage gesondert festzustellen. Zur Absicherung des in Auf- und Abschwung sym-
metrischen Verfahrens ist ein Korrekturmechanismus vorzusehen, der Fehlschätzungen hinsichtlich der 
konjunkturellen Normallage ausgleicht. Die Landesregierung teilt dem Landtag jährlich im zweiten Quartal 
das Ergebnis der Anwendung des Verfahrens nach Satz 1 für das laufende und für das abgelaufene Jahr 
mit. 
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§ 4 Kredite in außergewöhnlichen Notsituationen 

(1) Zum Ausgleich eines erheblichen vorübergehenden Finanzbedarfs infolge von Naturkatastrophen oder 
anderen außergewöhnlichen Notsituationen kann durch Landtagsbeschluss ein Betrag festgelegt werden, 
der vom zulässigen Saldo nach § 1 Abs. 4 abgezogen wird. Die Gründe sind gesondert darzulegen. 
 
(2) Für die Kreditaufnahme nach Absatz 1 ist eine konjunkturgerechte Tilgung vorzusehen. Der zulässige 
Saldo nach § 1 Abs. 4 erhöht sich in dem Haushaltsjahr, in dem getilgt wird, um den jeweiligen Tilgungs-
betrag. Die Landesregierung berichtet dem Landtag regelmäßig, beginnend im Rahmen der ersten dem 
Beschluss nach Absatz 1 folgenden Haushaltsaufstellung, über die jeweilige Höhe der Tilgungsleistungen 
nach Satz 1 und den noch ausstehenden Tilgungsbedarf. 
 

§ 4a Tilgung bei übernommenen Liquiditätskrediten der Kommunen 

Der zulässige Saldo nach § 1 Abs. 4 erhöht sich in dem Haushaltsjahr, in dem übernommene Liquiditäts-
kredite getilgt werden, um den jeweiligen Tilgungsbetrag. 
 

§ 5 Kontrollkonto 

(1) Abweichungen der tatsächlichen Einnahmen aus Krediten am Kreditmarkt oder der tatsächlichen Net-
totilgung am Kreditmarkt von dem zulässigen Saldo nach Abschluss des betreffenden Haushaltsjahres 
werden auf einem Verrechnungskonto (Kontrollkonto) erfasst. Die zu verbuchende Abweichung wird jähr-
lich mit dem Haushaltsabschluss im folgenden Jahr festgestellt. 
 
(2) Die Ermittlung des zulässigen Saldos nach Absatz 1 erfolgt entsprechend § 1 Abs. 4 unter Zugrundele-
gung der tatsächlichen Werte laut Haushaltsabschluss. 
 
(3) Der negative Saldo des Kontrollkontos soll im Betrag einen Wert von 15 v. H. der Steuereinnahmen 
des Landes in der konjunkturellen Normallage gemäß der Rechtsverordnung nach § 3 nicht überschreiten. 
Ist der Saldo des Kontrollkontos negativ und überschreitet der Betrag des Saldos den Wert in Satz 1, ist 
der Saldo des Kontrollkontos konjunkturgerecht um den überschießenden Betrag zurückzuführen. Der 
zulässige Saldo nach § 1 Abs. 4 erhöht sich entsprechend. 
 

§ 6 Nachtragshaushaltsgesetze 

Bei Nachträgen zum Haushaltsgesetz und zum Haushaltsplan kann von § 1 Abs. 2 abgewichen werden. Die 
Abweichung in einem Haushaltsjahr ist auf einen Betrag in Höhe von 3 v. H. der Steuereinnahmen des 
Landes in der konjunkturellen Normallage gemäß der Rechtsverordnung nach § 3 begrenzt. In dem Nach-
trag dürfen im Falle von Abweichungen im Sinne des Satzes 1 keine neuen Maßnahmen veranschlagt wer-
den, die zu Mehrausgaben oder zu Mindereinnahmen führen; ein zusätzlicher Finanzbedarf, der zur Auf-
nahme von Krediten nach § 4 berechtigt, bleibt hiervon unberührt. Zur Ermittlung der Konjunkturkompo-
nente nach § 3 werden die veranschlagten Steuereinnahmen aktualisiert. § 5 bleibt unberührt. 
 

§ 7 Übergangsregelung 

Dieses Gesetz findet erstmals Anwendung auf den Haushalt für das Haushaltsjahr 2019. Nach Artikel 2 des 
Siebenunddreißigsten Landesgesetzes zur Änderung der Verfassung für Rheinland-Pfalz vom 23. Dezem-
ber 2010 (GVBl. S. 547) darf bis zum 31. Dezember 2019 von den §§ 1 bis 6 nach Maßgabe des bis zum 30. 
Dezember 2010 geltenden Rechts abgewichen werden. 
 

§ 8 Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. 
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Landesverordnung über das Verfahren zur Bestimmung der Konjunkturkomponente nach § 3 
Abs. 2 Satz 1 des Ausführungsgesetzes zu Artikel 117 der Verfassung für Rheinland-Pfalz vom 
22. Januar 2014 
 
 

Stand: zuletzt geändert durch Verordnung vom 28.02.2018 (GVBl. S. 25) 

 

§ 1 Gegenstand der Verordnung 

Diese Verordnung regelt das Verfahren zur Ermittlung der Steuereinnahmen des Landes in der konjunk-
turellen Normallage (strukturelle Steuereinnahmen) und der Konjunkturkomponente bei der Aufstellung 
des Landeshaushalts und nach Abschluss des Haushaltsjahres. Die Konjunkturkomponente entspricht der 
Differenz zwischen den veranschlagten oder tatsächlichen Steuereinnahmen eines Jahres und den struk-
turellen Steuereinnahmen. 
  
§ 2 Abgrenzung der Steuereinnahmen 

Steuereinnahmen im Sinne dieser Verordnung sind die tatsächlichen oder veranschlagten kassenmäßigen 
Einnahmen des Landes an Steuern, die Einnahmen des Landes zur Kompensation der Länder infolge der 
Übertragung der Ertragshoheit der Kraftfahrzeugsteuer auf den Bund, die Einnahmen aus dem Länderfi-
nanzausgleich abzüglich der Zahlungen in den Länderfinanzausgleich sowie die auf das Land entfallenden 
Bundesergänzungszuweisungen. 
  
  
§ 3 Ausgangsniveau der strukturellen Steuereinnahmen 
 
(1) Ausgangsjahr der Berechnungen ist das Jahr 2011. Die strukturellen Steuereinnahmen betragen im 
Jahr 2011 9 822 Mio. EUR. 
 
(2) Die strukturellen Steuereinnahmen betragen im Jahr 2012 10 315 Mio. EUR, im Jahr 2013 10 933 Mio. 
EUR und im Jahr 2014 11 401 Mio. EUR. 
  
§ 4 Regelfortschreibung der strukturellen Steuereinnahmen 

(1) Die strukturellen Steuereinnahmen werden im Rahmen der Haushaltsaufstellung für jedes Haushalts-
jahr fortgeschrieben und festgesetzt. Dazu werden die strukturellen Steuereinnahmen des jeweiligen Vor-
jahres mit einem Fortschreibungsfaktor multipliziert. Anschließend werden die finanziellen Auswirkun-
gen, die sich im Vergleich zu den strukturellen Steuereinnahmen des Vorjahres durch Rechtsänderungen 
ergeben, addiert. Das Ergebnis ist auf volle Millionen Euro zu runden. 

(2) Der für die Regelfortschreibung zu verwendende Fortschreibungsfaktor nach Absatz 1 Satz 2 entspricht 
dem geometrischen Mittel der Wachstumsfaktoren der Steuereinnahmen des Landes ohne Berücksichti-
gung von Rechtsänderungen während der jeweils letzten acht Jahre. 

(3) Rechtsänderungen, die keine Steuerrechtsänderungen sind, sind nur dann zu berücksichtigen, wenn 
die finanziellen Auswirkungen pro Jahr im Einzelfall einen Betrag von 0,1 v. H. der Steuereinnahmen des 
entsprechenden Vorjahres überschreiten. Als Rechtsänderungen gelten auch Änderungen bei der Anwen-
dung bestehender Vorschriften, wenn die Summe der jährlichen Veränderungen der finanziellen Auswir-
kungen über einen Zeitraum von fünf Jahren einen Betrag von 0,5 v. H. der Steuereinnahmen des ersten 
Jahres überschreitet. 
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(4) Rechtsänderungen sowie Änderungen bei der Anwendung bestehender Vorschriften im Sinne des Ab-
satzes 3 können bereits dann berücksichtigt werden, wenn ihr Eintritt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu 
erwarten und ihre finanziellen Auswirkungen mit hinreichender Genauigkeit zu prognostizieren sind. Falls 
die Voraussetzungen des Satzes 1 nicht erfüllt sind, können ausschließlich Abschläge auf die Höhe der 
strukturellen Steuereinnahmen vorgenommen werden. 

§ 5 Symmetriekonto 

(1) Beginnend mit dem Jahr 2012 wird die Konjunkturkomponente jedes Jahres als Differenz zwischen den 
tatsächlichen oder veranschlagten und den strukturellen Steuereinnahmen (jahresbezogene Konjunktur-
komponente) festgestellt und in einem Symmetriekonto verzeichnet. Auch die Summe aller jahresbezo-
genen Konjunkturkomponenten seit dem Beginn der Führung des Symmetriekontos (kumulierte Konjunk-
turkomponente) ist festzustellen und im Symmetriekonto zu verzeichnen. 

(2) Nach Abschluss jedes Haushaltsjahres ist das Symmetriekonto unter Verwendung der tatsächlichen 
Werte der kassenmäßigen Steuereinnahmen hinsichtlich der jahresbezogenen und der kumulierten Kon-
junkturkomponente zu aktualisieren. 

§ 6 Korrekturmechanismus 

(1) Die dem Fortschreibungsfaktor nach § 4 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 zugrunde liegende prozentuale Ver-
änderung wird um einen Korrekturbetrag erhöht, wenn die jahresbezogene Konjunkturkomponente des 
Vorjahres positiv ist und das Symmetriekonto zum Ende des Vorjahres eine positive kumulierte Konjunk-
turkomponente aufweist. Die dem Fortschreibungsfaktor nach § 4 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 zugrunde lie-
gende prozentuale Veränderung wird um einen Korrekturbetrag vermindert, wenn die jahresbezogene 
Konjunkturkomponente des Vorjahres negativ ist und das Symmetriekonto zum Ende des Vorjahres eine 
negative kumulierte Konjunkturkomponente aufweist. Der Korrekturbetrag beläuft sich auf ein Achtel des 
Betrages, um den der Betrag der kumulierten Konjunkturkomponente zum Ende des Vorjahres 1 v. H. der 
Steuereinnahmen des Vorjahres überschreitet. Wenn der Betrag der kumulierten Konjunkturkomponente 
zum Ende des Vorjahres 10 v. H. der Steuereinnahmen des Vorjahres überschreitet, beläuft sich der Kor-
rekturbetrag auf ein Viertel des Betrages, um den der Betrag der kumulierten Konjunkturkomponente 
zum Ende des Vorjahres 1 v. H. der Steuereinnahmen des Vorjahres überschreitet. Der Korrekturbetrag 
wird in Prozent der Steuereinnahmen des Vorjahres gemessen. Die durch den Korrekturbetrag ausgelöste 
Erhöhung oder Verminderung der dem Fortschreibungsfaktor zugrunde liegenden prozentualen Verän-
derung beträgt höchstens 80 v. H. 

(2) Die dem Fortschreibungsfaktor nach § 4 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 zugrunde liegende prozentuale Ver-
änderung wird um 80 v. H. erhöht, wenn die jahresbezogene Konjunkturkomponente des Vorjahres posi-
tiv ist, im Betrag 5 v. H. der Steuereinnahmen des Landes des Vorjahres überschreitet und das Symmet-
riekonto zum Ende des Vorjahres eine positive kumulierte Konjunkturkomponente aufweist. Die dem 
Fortschreibungsfaktor nach § 4 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 zugrunde liegende prozentuale Veränderung wird 
um 80 v. H. vermindert, wenn die jahresbezogene Konjunkturkomponente des Vorjahres negativ ist, im 
Betrag 5 v. H. der Steuereinnahmen des Landes des Vorjahres überschreitet und das Symmetriekonto zum 
Ende des Vorjahres eine negative kumulierte Konjunkturkomponente aufweist. 

§ 7 Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. 
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b) Sachstand Rechtsänderung  

Rheinland-Pfalz hat als eines der ersten Länder eine nach Artikel 109 Abs. 3 GG vorgesehene Schuldenre-
gel in der Verfassung verankert (Artikel 117) und darüber hinaus hierzu ein Ausführungsgesetz beschlos-
sen sowie eine Rechtsverordnung zum Konjunkturbereinigungsverfahren erlassen. Vor dem Hintergrund 
der weit fortgeschrittenen Konsolidierung sowie des Diskurses zur Anwendung von unterschiedlichen 
Schuldenbegrenzungsregelungen in den vergangenen Jahren sind im März 2018 wesentliche Änderung 
des Ausführungsgesetzes beschlossen worden.  

Zentrale Zielgröße der Schuldenbegrenzungsregel ist nun die strukturelle Nettokreditaufnahme. Zugleich 
ist eine Nettokreditaufnahme bei Landesbetrieben und Sondervermögen ausdrücklich ausgeschlossen. 
Darüber hinaus wurde u.a. auch die Definition der finanziellen Transaktionen an die des Bundes ange-
passt. 

Die geänderten Vorschriften waren erstmals auf den Doppelhaushalt 2019/2020 anzuwenden. 

Durch eine Änderung der Landesverfassung hat der Landtag im April 2022 den Weg für eine zusätzliche, 
grundlegende Unterstützung des Landes bei kommunalen Liquiditätskrediten bereitet (Art 117 Abs. 4 und 
Art 143e neu der Verfassung für Rheinland-Pfalz). Durch die Ergänzung des Artikels 117 wird klargestellt, 
dass die Regelungen zum strukturellen Haushaltsausgleich des Landes durch die Übernahme kommunaler 
Liquiditätskredite nicht berührt werden. Die Regelung ist auf diesen Zweck begrenzt und zeitlich befristet. 
Sie tritt zum Ende der Legislaturperiode außer Kraft. Die damit verbundenen Tilgungsverpflichtungen blei-
ben von dem Außerkrafttreten jedoch unberührt und gelten fort. Die übernommenen Liquiditätskredite 
sind binnen eines angemessenen Zeitraums zurückzuführen. Durch das Landesgesetz über die Partner-
schaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (LGPEK-RP) wurde der Tilgungszeitraum auf 
30 Jahre begrenzt (§ 14 Abs. 2 LGPEK-RP). Durch die Änderung des Ausführungsgesetzes zu Artikel 117 
der Verfassung für Rheinland-Pfalz im Februar 2023 werden die Tilgungszahlungen bei der Berechnung 
der strukturellen Nettokreditaufnahme/-tilgung neutralisiert. Hierdurch wird sichergesellt, dass die Til-
gungspflicht nicht zu einer Verbesserung der strukturellen Nettotilgung mithin zu einem zusätzlichen Kre-
ditaufnahmespielraum führt.  
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Saarland  

a) Geltende Rechtslage 

Die Umsetzung in saarländisches Landesrecht erfolgte mit Gesetz Nr. 1961 "zur Umsetzung der gesetzli-

chen Schuldenbremse und zur Haushaltsstabilisierung" vom 10.04.2019. Das Gesetz enthält Änderungen 

der Landesverfassung, der Haushaltsordnung sowie ein Haushaltsstabilisierungsgesetz, ein Gesetz über 

das Sondervermögen Konjunkturausgleichsrücklage sowie ein Gesetz über das Sondervermögen Zins-

ausgleichsrücklage. Es trat am 1. Januar 2020 in Kraft. Es umfasst folgende Artikel, die zugehörigen geän-

derten oder neugefassten Gesetzestexte sind im Folgenden detailliert abgedruckt: 

Artikel 1 Änderung Art. 108 der Landesverfassung  

Artikel 2 Änderung §18 der Landeshaushaltsordnung 

Artikel 3 Haushaltsstabilisierungsgesetz (HStabG) 

Artikel 4 Gesetz über das Sondervermögen Konjunkturausgleichsrücklage 

Artikel 5 Gesetz über das Sondervermögen Zinsausgleichsrücklage 

 

Landesverfassung Artikel 108 [Kreditaufnahme] 

Die Aufnahme von Krediten sowie die Übernahme von Bürgschaften, Garantien oder sonstigen Gewähr-
leistungen, die zu Ausgaben in künftigen Rechnungsjahren führen können, bedürfen einer der Höhe nach 
bestimmten oder bestimmbaren Ermächtigung durch Landesgesetz. 

 

Landeshaushaltsordnung § 18 LHO Kreditermächtigungen 

(1) Der Haushalt ist grundsätzlich ohne Einnahmen aus Krediten auszugleichen, soweit kein Ausnahme-
tatbestand vorliegt. Das Nähere regelt ein Gesetz.  
 
(2) Das Haushaltsgesetz bestimmt, bis zu welcher Höhe das für Finanzen zuständige Ministerium Kredite 
aufnehmen darf  

1. zur Deckung von Ausgaben gemäß Absatz 1  
2. zur Aufrechterhaltung einer ordnungsmäßigen Kassenwirtschaft (Kassenverstärkungskredite). 
Soweit diese Kredite zurückgezahlt sind, kann die Ermächtigung wiederholt in Anspruch genom-
men werden. Kassenverstärkungskredite dürfen nicht später als sechs Monate nach Ablauf des 
Haushaltsjahres, für das sie aufgenommen wurden, fällig werden  

und in welcher Höhe mindestens Kredite getilgt werden.  
 
(3) Die Bestimmungen nach Absatz 2 Nummer 1 gelten bis zum Ende des nächsten Haushaltsjahres und, 
wenn das Haushaltsgesetz für das zweitnächste Haushaltsjahr nicht rechtzeitig verkündet wird, bis zur 
Verkündung dieses Haushaltsgesetzes. Die Bestimmungen nach Absatz 2 Nummer 2 gelten bis zum Ende 
des laufenden Haushaltsjahres und, wenn das Haushaltsgesetz für das nächste Haushaltsahr nicht recht-
zeitig verkündet wird, bis zur Verkündung dieses Haushaltsgesetzes.  
 
(4) Eine fortlaufende Anschlussfinanzierung bestehender Kredite durch neue Kredite ist im Rahmen der 
Vorgaben der Absätze 1 und 2 zulässig.  
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(5) Das Haushaltsgesetz oder ein anderes Landesgesetz bestimmt, ob, unter welchen Voraussetzungen 

und bis zu welcher Höhe das Land Bürgschaften, Garantien oder sonstige Gewährleistungen, die zu Aus-

gaben in künftigen Rechnungsjahren führen können, übernehmen darf. 

 

Haushaltsstabilisierungsgesetz (HStabG)  - (Artikel 3 des Gesetzes Nr. 1961) 

§ 1 Grundsätze für die Veranschlagung von Einnahmen aus Krediten und Ausgaben zur Tilgung 

(1) Der Haushalt ist ohne Einnahmen aus Krediten auszugleichen. Dem ist entsprochen, wenn der struk-
turelle Finanzierungssaldo des Haushaltsplans (strukturelle Einnahmen abzüglich struktureller Ausgaben) 
mindestens ausgeglichen ist. 

(2) Die strukturellen Einnahmen ergeben sich aus den Gesamteinnahmen abzüglich 

1. Einnahmen aus Krediten einschließlich Schuldenaufnahmen beim öffentlichen Bereich 
2. Einnahmen aus der Veräußerung von Unternehmensanteilen, Kapitalrückzahlungen und Darlehens-
rückflüssen 
3. konjunkturbedingte Mehr- oder Mindereinnahmen gemäß § 4, soweit sie nicht durch Zuführungen an 
oder Entnahmen aus dem „Sondervermögen Konjunkturausgleichsrücklage“ ausgeglichen werden. 

(3) Die strukturellen Ausgaben ergeben sich aus den Gesamtausgaben abzüglich: 

1. Tilgungsausgaben einschließlich Tilgungen an den öffentlichen Bereich 
2. Ausgaben für den Erwerb von Unternehmensanteilen und die Darlehensvergabe 
3. konjunkturbedingte Mehr- oder Minderausgaben gemäß § 4 zur Spitzabrechnung des kommunalen Fi-
nanzausgleichs, soweit sie nicht durch Zuführungen an bzw. Entnahmen aus dem „Sondervermögen Kon-
junkturausgleichsrücklage“ ausgeglichen werden. 

(4) Kreditermächtigungen für Landesbetriebe, Hochschulen und Sondervermögen sind ausgeschlossen, 
soweit durch Gesetz nichts anderes bestimmt ist. 

(5) Der strukturelle Finanzierungssaldo der unselbständigen Extrahaushalte mit eigener Kreditermächti-
gung wird bei der Berechnung nach Absatz 1 Satz 2 berücksichtigt. 

(6) Ungeachtet der sich nach § 1 Absatz 1 ergebenden zulässigen Kreditaufnahme und Tilgungsverpflich-
tung sollen jährlich grundsätzlich Tilgungen in Höhe von einem Fünftel der für den jeweiligen Fünfjahres-
zeitraum notwendigen Tilgungen gemäß dem Sanierungshilfengesetz erbracht werden. 

 

§ 2 Ausnahmesituationen 

(1) Bei Naturkatastrophen oder außergewöhnlichen Notsituationen, die sich der Kontrolle des Landes ent-
ziehen und die Finanzlage des Landes erheblich beeinträchtigen, ist aufgrund eines Beschlusses der Mehr-
heit der Mitglieder des Landtags abweichend von § 1 Absatz 1 ein negativer struktureller Finanzierungs-
saldo im notwendigen Umfang zulässig. 

(2) Im Beschluss nach Absatz 1 ist die außergewöhnliche Notsituation darzulegen und ein Tilgungsplan 
aufzunehmen, der sicherstellt, dass die nach Absatz 1 aufgenommenen Kredite innerhalb eines angemes-
senen Zeitraums zurückgeführt werden. Dieser Zeitraum ist unter Berücksichtigung der jeweiligen Aus-
nahmesituation, der Höhe der Kreditaufnahme sowie der konjunkturellen Situation jeweils zu bestimmen. 
Bei unerwarteten konjunkturellen Entwicklungen ist der Tilgungsplan unter Beachtung der Vorgaben nach 
Absatz 1 anzupassen. 

(3) Im Tilgungszeitraum nach Absatz 2 sind die strukturellen Ausgaben nach § 1 Absatz 1 Satz 2 um die im 
Tilgungsplan nach Absatz 2 erforderliche Tilgung zu erhöhen. 
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§ 3 Kreditermächtigung und Tilgungsverpflichtung 

(1) Das Haushaltsgesetz bestimmt, bis zu welcher Höhe eine Kreditaufnahme zulässig und in welcher Höhe 
mindestens eine Tilgung erforderlich ist 

1. zur Deckung von Ausgaben unter den Voraussetzungen der §§ 1 bis 2, 
2. zur fortlaufenden Anschlussfinanzierung bestehender Kredite am Kapitalmarkt und 
3. zur Aufrechterhaltung einer ordnungsmäßigen Kassenwirtschaft (Kassenverstärkungskredite); soweit 
diese Kredite zurückgezahlt sind, kann die Ermächtigung wiederholt in Anspruch genommen werden. 

(2) Die Höhe der Kreditermächtigung oder Tilgungsverpflichtung gemäß Absatz 1 verändert sich um die 
vom Haushaltsplan abweichenden konjunkturbedingten Effekte, soweit sie nicht durch vom Haushalts-
plan abweichende Zuführungen an oder Entnahmen aus der Konjunkturausgleichsrücklage ausgeglichen 
werden. Die Veränderung gemäß Satz 1 darf einen im Haushaltsgesetz anzugebenden Prozentsatz des 
Haushaltsvolumens nicht überschreiten. Näheres regelt das Haushaltsgesetz. 

(3) Ist bis zum Schluss eines Haushaltsjahres der Haushaltsplan für das folgende Jahr nicht verkündet, 
gelten bis zu seinem Inkrafttreten die Regelungen nach § 18 Absatz 3 der Haushaltsordnung des Saarlan-
des. Das im letzten Haushaltsgesetz bewilligte Kassenkreditvolumen gilt fort. 
 
§ 4 Konjunkturbereinigung 

(1) Das Konjunkturbereinigungsverfahren orientiert sich am Verfahren des Stabilitätsrates gemäß Artikel 
109a Absatz 2 des Grundgesetzes. 

(2) Näheres regelt eine Verordnung, die der Zustimmung des Landtages bedarf. 

(3) Zuführungen an oder Entnahmen aus der Konjunkturausgleichsrücklage werden bei der Ermittlung der 
konjunkturellen Effekte gegengerechnet. 

(4) Das Konjunkturbereinigungsverfahren kann an neue Erkenntnisse angepasst werden, soweit der sich 
aus Artikel 109 Absatz 3 des Grundgesetzes ergebenden Symmetrieanforderung Rechnung getragen wird. 
 

§ 5 Sondervermögen Konjunkturausgleichsrücklage 

(1) Ab dem Haushaltsjahr 2021 können dem Sondervermögen Konjunkturausgleichsrücklage Mittel zuge-
führt oder, höchstens in der Höhe des Bestands, entnommen werden. Ab dem Haushaltsjahr 2020 können 
dem Sondervermögen Konjunkturausgleichsrücklage im Haushaltsvollzug Mittel zugeführt werden. 

(2) Die Zuführungen und Entnahmen ergeben sich aus dem Konjunkturbereinigungsverfahren gemäß § 4. 

(3) Falls eine positive Konjunkturkomponente gemäß § 4 Absatz 1 die Tilgungsverpflichtung gemäß § 1 
Absatz 6 übersteigt, vermindert sich die Höhe der Zuführung an das Sondervermögen Konjunkturaus-
gleichsrücklage gemäß § 5 Absatz 2 in der Höhe dieser Differenz. 

(4) Erreicht das Sondervermögen „Konjunkturausgleichsrücklage“ einen Bestand, der die Höhe der jährli-
chen Sanierungshilfe gemäß dem Sanierungshilfengesetz übersteigt, können dem Sondervermögen plan-
mäßig zu gleichen Teilen Mittel zur Finanzierung von Maßnahmen zur Stärkung der Wirtschafts- und Fi-
nanzkraft und zur verstärkten Schuldentilgung entnommen werden, insgesamt höchstens in der Höhe des 
die jährliche Sanierungshilfe übersteigenden Bestands. 
 

§ 6 Kontrollkonten 

(1) Abweichungen zwischen der realisierten Kreditaufnahme oder Tilgung und der zulässigen Kreditauf-
nahme oder Tilgungsverpflichtung gemäß § 1 Absatz 1 werden auf einem Kontrollkonto „Schulden-
bremse“ gebucht. 

(2) Bei einem negativen Saldo auf dem Kontrollkonto „Schuldenbremse“ ist auf einen Ausgleich hinzuwir-
ken. Der negative Saldo soll einen Wert von 2 Prozent des Volumens der bereinigten Ausgaben grundsätz-
lich nicht überschreiten. 
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(3) Abweichungen zwischen der realisierten Tilgung und der Tilgung gemäß § 1 Absatz 6 werden auf einem 
Kontrollkonto „Sanierungshilfen“ gebucht. 

(4) Bei einem negativen Saldo auf dem Kontrollkonto „Sanierungshilfen“ ist auf einen Ausgleich hinzuwir-
ken. Der Negativsaldo darf mit Ablauf von jeweils zwei Jahren, beginnend im Jahr 2020, nicht größer als 
60 Millionen Euro sein. Spätestens nach jeweils fünf Jahren, beginnend im Jahr 2020, muss ein vollständi-
ger Ausgleich erfolgen. Dies gilt, soweit kein Ausnahmetatbestand gemäß Sanierungshilfengesetz vorliegt. 
Ein positiver Wert wird nach Ablauf von fünf Jahren auf null gesetzt. 
 

§ 7 Sondervermögen Zinsausgleichsrücklage 

(1) Ab dem Haushaltsjahr 2020 können dem Sondervermögen Zinsausgleichsrücklage planmäßig Mittel 
zugeführt werden. 

(2) Grundlage für die Berechnung der planmäßigen Zuführungen an oder Entnahmen aus dem Sonderver-
mögen nach Absatz 1 ist die Differenz zwischen den für das jeweilige Haushaltsjahr zum Zeitpunkt der 
jeweiligen Haushaltsaufstellung erwarteten Zinsausgaben und den auf der Grundlage eines vorgegebenen 
Zinssatzes normierten Zinsausgaben. Die normierten Zinsausgaben ergeben sich aus dem für das Ende des 
dem Haushaltsjahr vorausgehenden Kalenderjahres erwarteten Schuldenstand und einem festen Refe-
renzzinssatz auf diesen gesamten Schuldenstand des Landes von 2,618 Prozent. 

(3) Unterschreiten die erwarteten Zinsausgaben die normierten Zinsausgaben, erfolgt eine Zuführung an 
das Sondervermögen in Höhe des Differenzbetrages. 

(4) Überschreiten die erwarteten Zinsausgaben die normierten Zinsausgaben, erfolgt eine Entnahme aus 
dem Sondervermögen in Höhe des Differenzbetrages, höchstens in der Höhe des verbliebenen Bestands 
des Sondervermögens. 

(5) Zur Erfüllung der Tilgungsverpflichtung nach § 2 Absatz 1 des Sanierungshilfengesetzes kann im Haus-
haltsvollzug in Abweichung von Absatz 3 und 4 die Zuführung an das Sondervermögen ausnahmsweise 
entsprechend reduziert oder können ausnahmsweise Entnahmen aus dem Sondervermögen vorgenom-
men werden, soweit keine neuen Maßnahmen veranschlagt werden, die zu Mehrausgaben oder zu Min-
dereinnahmen führen. 

(6) Nach Ablauf von jeweils drei Jahren wird überprüft, ob eine Anpassung des in Absatz 2 genannten 
Referenzzinssatzes erforderlich ist. 
 

§ 8 Unterrichtung des Landtages und des Landesrechnungshofs 

Die Landesregierung unterrichtet den Landtag sowie den Landesrechnungshof bis zum 30. April des dem 
Haushaltsjahr folgenden Jahres über 

1. den strukturellen Finanzierungssaldo nach § 1 
2. den Vollzug der Tilgung nach § 1 Absatz 6 
3. die Veränderung und den Bestand des Sondervermögens Konjunkturausgleichsrücklage nach § 5 
4. die Veränderung und den Bestand des Sondervermögens Zinsausgleichsrücklage nach § 7 und 
5. die Veränderung und den Bestand der Kontrollkonten nach § 6. 
 

 

Gesetz über das Sondervermögen Konjunkturausgleichsrücklage 

§ 1 Errichtung des Sondervermögens 

Das Saarland errichtet unter dem Namen „Sondervermögen Konjunkturausgleichsrücklage“ ein Sonder-
vermögen ohne eigene Kreditermächtigung. 
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§ 2 Zweck des Sondervermögens 

Das Sondervermögen dient dem Ausgleich konjunkturbedingter Schwankungen von Einnahmen und Aus-
gaben im Landeshaushalt mit dem Ziel der Realisierung der notwendigen Tilgungen im Landeshaushalt 
gemäß dem Sanierungshilfengesetz. 
 
§ 3 Rechtsform 

Das Sondervermögen ist nicht rechtsfähig. Es kann unter seinem Namen im rechtsgeschäftlichen Verkehr 
handeln, klagen und verklagt werden. Das Sondervermögen des Landes wird durch das für Finanzen zu-
ständige Ministerium vertreten. Der allgemeine Gerichtsstand des Sondervermögens ist Saarbrücken. 
 

§ 4 Verwaltung und Anlage der Mittel 

Das Sondervermögen wird vom für Finanzen zuständigen Ministerium verwaltet. Die Verwaltung der Mit-
tel des Sondervermögens wird der Landeshauptkasse des Saarlandes übertragen. Für die Verwaltung wer-
den keine Kosten erstattet. Die Zuführungen und Entnahmen werden über ein Verwahrkonto bei der Lan-
deshauptkasse des Saarlandes abgewickelt. Für die Verwaltung des Sondervermögens gelten die Haus-
haltsordnung des Saarlandes sowie die jeweils hierzu erlassenen Vorschriften entsprechend. 
 
§ 5 Zuführung und Entnahme der Mittel 

Zuführungen und Entnahmen der Mittel richten sich nach § 5 des Haushaltsstabilisierungsgesetzes. 
 

§ 6 Vermögenstrennung 

Das Sondervermögen ist von den übrigen Vermögen, Rechten und Verbindlichkeiten des Landes getrennt 
zu halten. Das Sondervermögen darf nicht beliehen werden. 
 
§ 7 Wirtschaftsplan und Jahresrechnung 

Für jedes Wirtschaftsjahr (Kalenderjahr) ist von der das Sondervermögen verwaltenden Stelle ein Wirt-
schaftsplan aufzustellen. Die das Sondervermögen verwaltende Stelle erstellt am Ende eines jeden Rech-
nungsjahres eine Jahresrechnung. In der Jahresrechnung sind der Bestand des Sondervermögens sowie 
die Einnahmen und Ausgaben nachzuweisen. 
 

 

Gesetz über das Sondervermögen Zinsausgleichsrücklage 

§ 1 Errichtung des Sondervermögens 

Das Saarland errichtet unter dem Namen „Sondervermögen Zinsausgleichsrücklage“ ein Sondervermögen 
ohne eigene Kreditermächtigung. 
 
§ 2 Zweck des Sondervermögens 

Das Sondervermögen dient dem langfristigen Ausgleich von Zinsschwankungen mit dem Ziel der Realisie-
rung der notwendigen Tilgungen im Landeshaushalt gemäß dem Sanierungshilfengesetz. 
 
§ 3 Rechtsform 

Das Sondervermögen ist nicht rechtsfähig. Es kann unter seinem Namen im rechtsgeschäftlichen Verkehr 
handeln, klagen und verklagt werden. Das Sondervermögen des Landes wird durch das für Finanzen zu-
ständige Ministerium vertreten. Der allgemeine Gerichtsstand des Sondervermögens ist Saarbrücken. 
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§ 4 Verwaltung und Anlage der Mittel 

Das Sondervermögen wird vom für Finanzen zuständigen Ministerium verwaltet. Die Verwaltung der Mit-
tel des Sondervermögens wird der Landeshauptkasse des Saarlandes übertragen. Für die Verwaltung wer-
den keine Kosten erstattet. Die Zuführungen und Entnahmen werden über ein Verwahrkonto bei der Lan-
deshauptkasse des Saarlandes abgewickelt. Für die Verwaltung des Sondervermögens gelten die Haus-
haltsordnung des Saarlandes sowie die jeweils hierzu erlassenen Vorschriften entsprechend. 
 
§ 5 Zuführung und Entnahme der Mittel 

Zuführungen und Entnahmen der Mittel richten sich nach § 7 des Haushaltsstabilisierungsgesetzes. 
 
§ 6 Vermögenstrennung 

Das Sondervermögen ist von den übrigen Vermögen, Rechten und Verbindlichkeiten des Landes getrennt 
zu halten. Das Sondervermögen darf nicht beliehen werden. 

 

§ 7 Wirtschaftsplan und Jahresrechnung 

Für jedes Wirtschaftsjahr (Kalenderjahr) ist von der das Sondervermögen verwaltenden Stelle ein Wirt-
schaftsplan aufzustellen. Die das Sondervermögen verwaltende Stelle erstellt am Ende eines jeden Rech-
nungsjahres eine Jahresrechnung. In der Jahresrechnung sind der Bestand des Sondervermögens sowie 
die Einnahmen und Ausgaben nachzuweisen. 

 

 

b) Sachstand Rechtsänderung 

Die Umsetzung in saarländisches Landesrecht erfolgte mit Gesetz Nr. 1961 "zur Umsetzung der gesetzli-
chen Schuldenbremse und zur Haushaltsstabilisierung" vom 10.04.2019. 
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Sachsen  

a) Geltende Rechtslage 

 
Landesverfassung Art. 95 [Kreditaufnahme] 
 
(1) Die Aufnahme von Krediten sowie jede Übernahme von Bürgschaften, Garantien oder sonstigen Ge-
währleistungen, die zu Ausgaben in künftigen Jahren führen können, bedürfen einer Ermächtigung durch 
Gesetz. 
 
(2) Der Haushaltsplan ist grundsätzlich ohne Einnahmen aus Krediten auszugleichen. Das Verbot der Kre-
ditaufnahme gilt ebenso für rechtlich unselbstständige Sondervermögen des Freistaates Sachsen. Am 31. 
Dezember 2010 bestehende Kreditermächtigungen, soweit sie noch nicht zurückgeführt sind, bleiben un-
berührt. 
 
(3) Vom Verbot der Kreditaufnahme bleiben die Rechte der kommunalen Träger der Selbstverwaltung 
nach Artikel 85 und Artikel 87 unberührt. 
 
(4) Bei einer von den durchschnittlichen Steuereinnahmen der vorangegangenen vier Jahre (Normallage) 
um mindestens drei vom Hundert abweichenden konjunkturellen Entwicklung kann von Absatz 2 abgewi-
chen werden. Die Kreditaufnahme ist begrenzt, um die Steuermindereinnahmen auf bis zu 99 vom Hun-
dert der durchschnittlichen Steuereinnahmen der vorangegangenen vier Jahre zu verstärken. Eine Ver-
stärkung über 99 vom Hundert ist unter den Voraussetzungen des Absatzes 6 möglich. Steuereinnahmen 
sind zur Tilgung der Kredite nach diesem Absatz zu verwenden. 
 
(5) Bei Naturkatastrophen oder in außergewöhnlichen Notsituationen, die sich der Kontrolle des Staates 
entziehen und die staatliche Finanzlage erheblich beeinträchtigen, kann von Absatz 2 abgewichen wer-
den. Die Abweichung ist mit einem Tilgungsplan zu verbinden. 
 
(6) Die Feststellung der Ausnahmen obliegt dem Landtag. Er entscheidet im Falle von Absatz 4 mit der 
Mehrheit seiner Mitglieder und im Falle von Absatz 5 oder im Falle des Absatzes 4 bei einer Verstärkung 
auf mehr als 99 vom Hundert mit der Mehrheit von zwei Dritteln seiner Mitglieder. In diesen Ausnahme-
fällen hat eine Tilgung der Kredite spätestens innerhalb von acht Jahren zu erfolgen. 
 
(7) Der Freistaat Sachsen hält eine auskömmliche Vorsorge für künftig entstehende Ansprüche der künf-
tigen Versorgungsempfänger des Freistaates Sachsen auf Versorgung und Beihilfe nach Eintritt des Ver-
sorgungsfalles vor. Diese Mittel sind vom allgemeinen Staatshaushalt getrennt auszuweisen und zweck-
gebunden zu verwenden. Bei der Entnahme der Mittel ist das Verhältnis zwischen der Höhe der angespar-
ten Mittel und der Höhe der bestehenden Versorgungs- und Beihilfeverpflichtungen zu berücksichtigen. 
 
(8) Das Nähere bestimmt ein Gesetz. 
 
Landeshaushaltsordnung § 18 SäHO Kreditermächtigungen 
 
(1) Der Haushaltsplan ist ohne Einnahmen aus Krediten auszugleichen, soweit nachfolgend oder nach den 
Vorgaben des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland nichts Abweichendes geregelt ist. 
 
(2) Eine Kreditaufnahme nach der Verfassung des Freistaates Sachsen ist nur zulässig 
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1. bei einer von den durchschnittlichen Steuereinnahmen der vorangegangenen vier Jahre (Nor-
mallage) um mindestens 3 Prozent abweichenden konjunkturellen Entwicklung oder 
2. bei Naturkatastrophen oder in außergewöhnlichen Notsituationen, die sich der Kontrolle des 
Staates entziehen und die staatliche Finanzlage erheblich beeinträchtigen. 

 
(2a) Voraussetzung für die Aufnahme von Krediten ist die haushaltsgesetzliche Ermächtigung nach Absatz 
7 Satz 1 Nummer 1. In den Fällen des Absatzes 2 bedarf die Feststellung der Ausnahmen des Beschlusses 
des Landtags gemäß Artikel 95 Absatz 6 Satz 1 und 2 der Verfassung des Freistaates Sachsen. 
 
(3) Die Normallage wird für das jeweilige Jahr im Haushaltsgesetz festgesetzt. Sie definiert sich anhand 
der durchschnittlichen Steuereinnahmen der vorangegangenen vier Jahre. Der Zeitraum umfasst die vier 
Kalenderjahre vor dem Jahr, für das der Haushalt aufgestellt wird. Die Steuereinnahmen sind um Steuer-
rechtsänderungen und wesentliche strukturelle Entwicklungen zu bereinigen. Die Bereinigung ist auf Basis 
anerkannter und nachvollziehbarer Grundlagen durchzuführen. 
 
(4) Aus dem Staatshaushalt ist eine angemessene Rücklage zu bilden. 
 
(5) Im Falle der Kreditaufnahme nach Absatz Nummer 1 ist nach Abschluss des Haushaltsjahres die Ab-
weichung zwischen der in Anspruch genommenen konjunkturellen Kreditermächtigung beziehungsweise 
Tilgung und der nach der tatsächlichen Steuereinnahmeentwicklung zu ermittelnden konjunkturellen Kre-
ditaufnahmemöglichkeit beziehungsweise den konjunkturellen Tilgungsverpflichtungen festzustellen. 
Eine Abweichung ist spätestens im nächsten festzustellenden Haushaltsplan auszugleichen. 
 
(6) bei einer Kreditaufnahme gemäß Ansatz 2 Nummer 1 erfolgt die Rückführung der Kredite aus konjunk-
turellen Steuermehreinnahmen zeitnah, spätestens innerhalb von acht Jahren. Bei einer Kreditaufnahme 
gemäß Absatz 2 Nummer 2 erfolgt die Rückführung der Kredite spätestens innerhalb von acht Jahren auf 
der Grundlage eines verbindlichen Tilgungsplans. Der Tilgungsplan wird durch das Staatsministerium der 
Finanzen aufgestellt und durch den Landtag als Gesetz beschlossen. 
 
(7) Das Haushaltsgesetz bestimmt, bis zu welcher Höhe das Staatsministerium der Finanzen Kredite auf-
nehmen darf 
 

1. zur Deckung von Ausgaben, 
2. zur Aufrechterhaltung einer ordnungsgemäßen Kassenwirtschaft (Kassenverstärkungskredite).  

Soweit diese Kredite zurückgezahlt sind, kann die Ermächtigung wiederholt in Anspruch genommen 
werden. Kassenverstärkungskredite dürfen nicht später als sechs Monate nach Ablauf des Haus-
haltsjahres, für das sie aufgenommen worden sind, fällig werden. 

 
(8) Die Ermächtigung nach Absatz 7 Satz 1 Nr. 1 gilt bis zum Ende des nächsten Haushaltsjahres und, wenn 
das Haushaltsgesetz für das zweitnächste Haushaltsjahr nicht rechtzeitig verkündet wird, bis zur Verkün-
dung dieses Haushaltsgesetzes. Die Ermächtigung nach Absatz 7 Satz 1 Nr. 2 gilt bis zum Ende des laufen-
den Haushaltsjahres und, wenn das Haushaltsgesetz für das nächste Haushaltsjahr nicht rechtzeitig ver-
kündet wird, bis zur Verkündung dieses Haushaltsgesetzes. 
 
(9) Der Zeitpunkt der Kreditaufnahme ist nach der Kassenlage, den jeweiligen Kapitalmarktverhältnissen 
und den gesamtwirtschaftlichen Erfordernissen zu bestimmen. Liquiditätsbestände, insbesondere die Be-
stände der Rücklagen und Sondervermögen, können bis zu ihrer Inanspruchnahme im Rahmen der Liqui-
ditätssteuerung des Gesamthaushalts eingesetzt werden. 
 

(10) Über die Ermächtigung des Absatzes 7 hinaus ist das Staatsministerium der Finanzen ermächtigt, 

Kredite aufzunehmen 
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1. zur Tilgung von im Haushaltsjahr fällig werdenden Krediten (Anschlussfinanzierung), 
2. zur Tilgung nach Ablauf des Haushaltsjahres fällig werdender Kredite (Umfinanzierung) und 
3. im Rahmen der Marktpflege zum Kauf umlaufender Inhaberschuldverschreibungen des Frei-
staates Sachsen. 
 

Die im Rahmen der Liquiditätssteuerung nicht ausgeschöpfte Ermächtigung nach Satz 1 Nummer 1 gilt in 
den folgenden Haushaltsjahren fort, soweit die in der Haushaltsrechnung nachgewiesene Nettotilgung 
die Ermächtigungssumme nicht reduziert hat. 
 
(11) Das Staatsministerium der Finanzen wird ermächtigt, zum Ankauf von Schuldtiteln des Freistaates 
Sachsen im Wege der Marktpflege Kredite bis zu einem im Haushaltsgesetz festgelegten Prozentsatz des 
Betrages der umlaufenden Anteile und Obligationen aufzunehmen. 
 
(12) Das Staatsministerium der Finanzen wird ermächtigt, im jeweiligen Haushaltsjahr zur vorübergehen-
den Verstärkung der Betriebsmittel des Freistaates Sachsen Kassenverstärkungskredite bis zu einem im 
Haushaltsgesetz festgelegten Prozentsatz des jeweiligen Jahreshaushaltsvolumens aufzunehmen. Über 
diesen Betrag hinaus kann das Staatsministerium der Finanzen weitere Kassenverstärkungskredite auf-
nahmen, soweit es von der Kreditermächtigung nach Absatz 7 Satz 1 Nr. 1 keinen Gebrauch macht. 
 
(13) Das Staatsministerium der Finanzen wird ermächtigt, im Rahmen der Kreditfinanzierung ergänzende 
Vereinbarungen zu treffen, die der Steuerung von Liquidität- und Zinsänderungsrisiken sowie der Erzie-
lung günstiger Konditionen und ähnlichen Zwecken bei neuen Krediten und bestehenden Schulden die-
nen. 
 

b) Sachstand Rechtänderung 

Mit Beschluss vom 10.07.2014 hat der Sächsische Landtag ein Neuverschuldungsverbot in Art. 95 der 
Sächsischen Verfassung verankert, das zum 1. Januar 2014 in Kraft getreten ist. Das entsprechende Gesetz 
wurde gemeinsam von den Fraktionen der CDU, SPD, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN eingebracht. Als 
Ausführungsgesetz wurde auf Initiative der Fraktionen CDU und FDP am 09.04.2014 die Sächsische Haus-
haltsordnung insbesondere in § 18 Abs. 1 bis 6 an die Verfassungsänderung angepasst und um weitere 
Detailregelungen ergänzt. Mit dem Haushaltsbegleitgesetz 2025/2026 wurde § 18 SäHO modifiziert, um 
der im Jahr 2025 vorgenommenen Anpassung des Art. 109 GG Rechnung zu tragen. 
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Sachsen-Anhalt  

 

a) Geltende Rechtslage 

Landesverfassung Artikel 99 [Kredite] 

(1) Die Aufnahme von Krediten sowie die Übernahme von Bürgschaften, Garantien oder sonstigen Ge-
währleistungen, die zu Ausgaben in künftigen Rechnungsjahren führen können, bedürfen einer der Höhe 
nach bestimmten oder bestimmbaren Ermächtigung durch Gesetz. 
 
(2)  Der Haushalt ist grundsätzlich ohne Einnahmen aus Krediten auszugleichen. 
 
(3)  Ausnahmen von Absatz 2 sind im Falle einer von der Normallage abweichenden konjunkturellen Ent-
wicklung zulässig. Die Auswirkungen der Entwicklung auf den Haushalt sind im Auf- und Abschwung sym-
metrisch zu berücksichtigen. Ausnahmen von Absatz 2 sind auch zulässig im Falle von Naturkatastrophen 
oder außergewöhnlichen Notsituationen, die sich der Kontrolle des Landes entziehen und die Finanzlage 
des Landes erheblich beeinträchtigen. Für die im Falle der Ausnahmen nach Satz 3 aufgenommenen Kre-
dite ist eine Tilgungsregelung vorzusehen.   
 
(4) Das Nähere regelt ein Gesetz. 
 

Landeshaushaltsordnung § 18 LHO  Kreditaufnahme, Kredittilgung, Konjunkturrücklage 

 
(1) Das Haushaltsgesetz bestimmt nach Maßgabe der Absätze 2 bis 4 und 6 bis 9 die Höhe der Kreditauf-
nahme oder der Kredittilgung. Hierbei ist die Kreditaufnahme oder die Kredittilgung der finanzstatistisch 
dem Land zuzurechnenden Institutionen zu berücksichtigen. 
 
(2) In einer konjunkturellen Normallage sind Einnahmen und Ausgaben ohne Einnahmen aus Krediten 
auszugleichen. Einnahmen und Ausgaben sind um diejenigen finanziellen Transaktionen zu bereinigen, 
für die das Land nicht zumindest anteilig zweckgebundene Einnahmen erhält oder erhalten hat. Finanzi-
elle Transaktionen sind Ausgaben für den Erwerb von Beteiligungen, für Tilgungen an den öffentlichen 
Bereich und für die Darlehensvergabe sowie die Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen, aus 
der Kreditaufnahme beim öffentlichen Bereich und aus Darlehensrückflüssen. 
 
(3) Im Falle einer positiven konjunkturellen Entwicklung sind mindestens in Höhe der Konjunkturkompo-
nente Ausgaben zur Tilgung von Krediten aus Vorjahren oder für eine Zuführung an die Konjunkturrück-
lage zu leisten. Eine Kombination beider Ausgaben ist zulässig. 
 
(4) Im Falle einer negativen konjunkturellen Entwicklung dürfen bis zur Höhe der Konjunkturkomponente 
entweder Mittel der Konjunkturrücklage entnommen oder, soweit diese nicht über Mittel in hinreichen-
der Höhe verfügt, Kredite zur Finanzierung von Ausgaben aufgenommen werden.  
 
(5) Im Falle von Naturkatastrophen oder außergewöhnlichen Notsituationen, die sich der Kontrolle des 
Staates entziehen und die staatliche Finanzlage erheblich beeinträchtigen, darf von den Regelungen der 
Absatz 2 bis 4 aufgrund eines Beschlusses des Landtages abgewichen werden.  
 
(6) Eine Kreditaufnahme ist außerdem zur Aufrechterhaltung einer ordnungsgemäßen Kassenwirtschaft 
zulässig. Ein Kredit im Sinne von Satz 1 darf nicht später als sechs Monate nach Ablauf des Jahres, in dem 
er aufgenommen worden ist, fällig werden. 
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(7) Die Konjunkturkomponente ist eine Messgröße zur Bestimmung der Auswirkung der konjunkturellen 
Entwicklung auf den Landeshaushalt. Sie wird aus der Prognose der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung 
der Bundesregierung, der darauf basierenden Steuereinnahmeprognose und dem tatsächlichen Steuer-
aufkommen nach anerkannten Methoden der Volkswirtschaftslehre abgeleitet.  
 
(8) Übersteigt die tatsächliche Kreditaufnahme die nach Absatz 2 oder 4 zulässige Höhe oder werden tat-
sächlich weniger Ausgaben als nach Absatz 3 vorgeschrieben geleistet, sind in Höhe des Unterschiedsbe-
trages im nächsten Haushaltsgesetz entweder die zulässige Kreditaufnahme oder die zulässige Entnahme 
aus der Konjunkturrücklage zu unterschreiten oder die Ausgaben nach Absatz 3 zu erhöhen. Im Falle eines 
Beschlusses nach Absatz 5 ist die Abweichung entsprechend Satz 1 in einem angemessenen Zeitraum aus-
zugleichen. 
 
(9) Die Ermächtigung zur Aufnahme von Krediten gilt bis zum Ende des laufenden Haushaltsjahres und, 
wenn das Haushaltsgesetz für das nächste Haushaltsjahr nicht rechtzeitig verkündet wird, bis zur Verkün-
dung dieses Haushaltsgesetzes. 
 
b) Sachstand Rechtsänderung 
Mit Wirkung zum 1.1.2020 wurden zur Umsetzung der Schuldenbremse in Landesrecht sowohl die Lan-
desverfassung (Art. 99 Verf ST) als auch die Regelungen über die Kreditaufnahme (§ 18 LHO) geändert. 
Damit in Zusammenhang stehen Änderungen der §§ 62 (Konjunkturrücklage als Steuerungsinstrument 
zur Gewährleistung der Symmetrie zur konjunkturellen Entwicklung) und 118 LHO (Aufhebung bisheriger 
Übergangsregelungen vor Geltung der Schuldenbremse). Fundstelle LHO: Haushaltsbegleitgesetz 
2020/2021, GVBl ST 2020, S. 108 ff.; Fundstelle Verf ST: Gesetz zur Parlamentsreform, GVBl ST 2020, S. 64 
ff. Mit dem Haushaltsbegleitgesetz 2022 wurde § 18 Absatz 2 LHO neu gefasst (Haushaltsbegleitgesetz 2022, 
GVBl ST 2022, S.127 ff.) 
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Schleswig-Holstein  

a) Geltende Rechtslage 

Landesverfassung Artikel 61 Kredite, Sicherheits- und Gewährleistungen 

(1) Einnahmen und Ausgaben sind grundsätzlich ohne Einnahmen aus Krediten auszugleichen. 
 
(2) Bei einer von der Normallage abweichenden konjunkturellen Entwicklung sind die Auswirkungen auf 
den Haushalt im Auf- und Abschwung symmetrisch zu berücksichtigen. 
 
(3) Im Falle von Naturkatastrophen oder außergewöhnlichen Notsituationen, die sich der Kontrolle des 
Staates entziehen und die staatliche Finanzlage erheblich beeinträchtigen, kann von den Vorgaben nach 
Absatz 1 und 2 aufgrund eines Beschlusses mit der Mehrheit von zwei Dritteln der Mitglieder des Landta-
ges abgewichen werden. Im Falle der Abweichung von den Vorgaben des Absatzes 1 ist der Beschluss mit 
einem Tilgungsplan zu verbinden. Die Rückführung der nach Satz 1 aufgenommenen Kredite hat binnen 
eines angemessenen Zeitraumes zu erfolgen. 
 
(4) Die Aufnahme von Krediten sowie die Übernahme von Bürgschaften, Garantien oder sonstigen Ge-
währleistungen, die zu Ausgaben in künftigen Haushaltsjahren führen können, bedürfen einer der Höhe 
nach bestimmten oder bestimmbaren Ermächtigung durch Gesetz. 
 
(5) Näheres, insbesondere die Bereinigung der Einnahmen und Ausgaben um finanzielle Transaktionen 
und das Verfahren zur Berechnung der Vorgaben der Absätze 1 und 2 unter Berücksichtigung der kon-
junkturellen Entwicklung auf der Grundlage eines Konjunkturbereinigungsverfahrens sowie die Kontrolle 
und den Ausgleich von Abweichungen von diesen Vorgaben, regelt ein Gesetz. 
 

Artikel 67 Übergangsvorschrift 

(1) Abweichend von Artikel 61 Absatz 1 können bis 2019 Kredite aufgenommen werden. Dabei sind jähr-
liche Obergrenzen einzuhalten. Die Obergrenze für 2011 errechnet sich, indem das strukturelle Finanzie-
rungsdefizit des Jahres 2010 (Ausgangswert) um ein Zehntel verringert wird. Für die Folgejahre errechnet 
sich die jährliche Obergrenze, indem die Obergrenze des Vorjahres jeweils um ein Zehntel des Ausgangs-
wertes verringert wird. 
 
(2) Die Landesregierung legt dem Landtag eine jährlich fortzuschreibende Planung zum Abbau des struk-
turellen Finanzierungsdefizits vor. Der Landesrechnungshof gibt hierzu eine Stellungnahme ab. 
 
(3) Die Landesregierung berücksichtigt bei ihrer Mitwirkung an der Bundesgesetzgebung und in Angele-
genheiten der Europäischen Union die Verpflichtung aus Artikel 61 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 67 
Absatz 1. 
 
Gesetz zur Ausführung von Artikel 61 der Verfassung des Landes Schleswig-Holstein  
§ 1 Haushaltsausgleich grundsätzlich ohne Einnahmen aus Krediten 
 
(1) Ein Ausgleich von Einnahmen und Ausgaben ohne Einnahmen aus Krediten im Sinne des Artikels 61 
Absatz 1 der Verfassung des Landes Schleswig-Holstein liegt vor, wenn die strukturelle Nettokreditauf-
nahme gemäß Absatz 2 kleiner oder gleich Null ist. Ist die strukturelle Nettokreditaufnahme kleiner Null, 
liegt ein struktureller Überschuss vor. 
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(2) Die strukturelle Nettokreditaufnahme ist der negative Wert des Finanzierungssaldos nach § 2 zuzüglich 
des Saldos der besonderen Finanzierungsvorgänge nach § 3, des Saldos der finanziellen Transaktionen 
nach § 4 und der Konjunkturkomponente gemäß § 5 unter Berücksichtigung von § 6 Absatz 2. 
 
(3) Zum Ausgleich des Haushalts nach Absatz 1 ist eine Kreditaufnahme zulässig oder eine Tilgung erfor-
derlich. Die zulässige Nettokreditaufnahme ergibt sich aus dem negativen Wert der Summe des Saldos 
der finanziellen Transaktionen nach § 4 und der Konjunkturkomponente gemäß § 5 unter Berücksichti-
gung von § 6 Absatz 2. Ist die zulässige Kreditaufnahme kleiner Null, ist eine Tilgung mindestens in dieser 
Höhe im Haushaltsplan vorzusehen. 
 
§ 2 Finanzierungssaldo 
 
(1) Der Finanzierungssaldo ist die Differenz zwischen den bereinigten Einnahmen nach Absatz 2 und den 
bereinigten Ausgaben nach Absatz 3 zuzüglich des Saldos der haushaltstechnischen Verrechnungen nach 
Absatz 4. 
 
(2) Die bereinigten Einnahmen sind die Einnahmen ohne die Einnahmen aus der Schuldenaufnahme am 
Kreditmarkt, die Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken, die Entnahmen aus Überschüssen der 
Vorjahre sowie Einnahmen aus haushaltstechnischen Verrechnungen. 
 
(3) Die bereinigten Ausgaben sind die Ausgaben ohne die Ausgaben für Tilgungsausgaben an den Kredit-
markt, die Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke, die Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus 
Vorjahren sowie Ausgaben aus haushaltstechnischen Verrechnungen. 
 
(4) Der Saldo der haushaltstechnischen Verrechnungen ist die Differenz aus den einnahmeseitigen haus-
haltstechnischen Verrechnungen und den ausgabeseitigen haushaltstechnischen Verrechnungen. 
 
§ 3 Saldo der besonderen Finanzierungsvorgänge 
 
(1) Der Saldo der besonderen Finanzierungsvorgänge ist die Differenz zwischen der Zuführung an Rückla-
gen gemäß Absatz 2 und der Entnahme aus Rücklagen nach Absatz 3. 
 
(2) Die Zuführung an Rücklagen ist die Summe der Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke sowie 
der Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren. 
 
(3) Die Entnahme aus Rücklagen ist die Summe der Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken sowie 
der Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre. 
 
§ 4 Saldo der finanziellen Transaktionen 
 
(1) Der Saldo der finanziellen Transaktionen ist die Differenz zwischen den einnahmeseitigen finanziellen 
Transaktionen nach Absatz 2 und den ausgabeseitigen finanziellen Transaktionen nach Absatz 3. 
 
(2) Einnahmeseitige finanzielle Transaktionen sind die Einnahmen aus der Inanspruchnahme aus Gewähr-
leistungen, Darlehensrückflüssen aus dem öffentlichen Bereich, Darlehensrückflüssen aus sonstigen Be-
reichen, Erlösen aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstigen Kapitalvermögen, Kapitalrückzah-
lungen sowie Schuldenaufnahmen bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaft-
lichen Zusammenschlüssen. 
 
(3) Ausgabeseitige finanzielle Transaktionen sind die Ausgaben für Darlehen an den öffentlichen Bereich, 
Darlehen an sonstige Bereiche, Inanspruchnahmen aus Gewährleistungen, den Erwerb von Beteiligungen 
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sowie Tilgungen an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftlichen Zusammen-
schlüssen. 
 
§ 5 Konjunkturbereinigungsverfahren 
 
(1) Bei einer von der Normallage abweichenden konjunkturellen Entwicklung sind die Auswirkungen auf 
den Haushalt im gesamtwirtschaftlichen Auf- und Abschwung über die Höhe der Konjunkturkomponente 
symmetrisch zu berücksichtigen. 
 
(2) Das Finanzministerium wird ermächtigt, eine Rechtsverordnung über das Verfahren zur Ermittlung der 
Konjunkturkomponente unter Beachtung der Vorgaben des Stabilitätsrates gemäß Artikel 109a Absatz 2 
Grundgesetz zur Überwachung der Schuldenbremse ab dem Jahr 2020 zu erlassen. 
 
§ 6 Symmetrie der Konjunkturbereinigung 
 
(1) Zu Zwecken der regelmäßigen Evaluation wird die sich aus dem Konjunkturbereinigungsverfahren nach 
§ 5 ergebende Konjunkturkomponente jährlich mit dem Haushaltsabschluss festgestellt, in der Haushalts-
rechnung dokumentiert und auf einem Konjunkturausgleichskonto kumuliert erfasst. Das Konjunkturaus-
gleichskonto weist zu Beginn des Jahres 2020 einen Saldo von Null aus. 
 
 
(2) Zur Wahrung der Symmetrie der Konjunkturbereinigung nach Artikel 61 Absatz 2 der Verfassung des 
Landes Schleswig-Holstein wird zudem ein Kreditaufnahmekonto geführt. Auf diesem Konto wird die jähr-
liche um finanzielle Transaktionen bereinigte Nettokreditaufnahme nach Absatz 3 kumuliert erfasst. Der 
Saldo des Kontos kann nicht negativ werden und weist zu Beginn des Jahres 2020 einen Saldo von Null 
aus. Kreditaufnahmen oder Tilgungen nach § 8 sind auf dem Kreditaufnahmekonto nicht zu berücksichti-
gen. Die Konjunkturkomponente nach § 5 Absatz 2 wird um eine Abzugsposition verringert. Diese Abzugs-
position ist die Differenz aus der Konjunkturkomponente und dem Saldo des Kreditaufnahmekontos des 
jeweiligen Vorjahres. Die Abzugsposition darf hierbei nicht negativ werden. 
 
(3) Die um finanzielle Transaktionen bereinigte Nettokreditaufnahme ist der negative Wert des Finanzie-
rungssaldos nach § 2 zuzüglich des Saldos der besonderen Finanzierungsvorgänge nach § 3 sowie zuzüg-
lich des Saldos der finanziellen Transaktionen nach § 4. 
 
§ 7 Kontrollkonto 
 
(1) Um ungeplanten Abweichungen im Haushaltsvollzug Rechnung zu tragen, die im Haushaltsabschluss 
zu einer Kreditaufnahme oberhalb der zulässigen Kreditaufnahme nach § 1 Absatz 3 führen, wird ein Kon-
trollkonto geführt. 
 
(2) Nach Ende des Haushaltsjahres ist die zulässige Kreditaufnahme auf Grundlage der tatsächlichen 
Werte des Haushaltsabschlusses erneut zu bestimmen. Die Differenz zwischen tatsächlicher Nettokredit-
aufnahme gemäß Haushaltsabschluss und der zulässigen Kreditaufnahme gemäß Satz 1 wird auf einem 
Kontrollkonto erfasst. Kreditaufnahmen oder Tilgungen nach § 8 sind bei der Ermittlung der Differenz 
herauszurechnen. 
 
(3) Der Wert des Kontrollkontos darf 0,15 Prozent des, gemessen an den Einwohnern, auf Schleswig-Hol-
stein entfallenden Anteils des gesamtdeutschen Bruttoinlandsproduktes des abgelaufenen Haushaltsjah-
res nicht überschreiten. Dies ist im Rahmen der Haushaltsaufstellung zu berücksichtigen. Ist der Saldo des 
Kontrollkontos positiv und überschreitet den Wert in Satz 1, ist das Kontrollkonto in den kommenden 
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Haushaltsjahren durch zusätzliche Tilgung entsprechend zurückzuführen. Im Rahmen der nächsten Fi-
nanzplanung ist ein entsprechender Tilgungsplan aufzustellen. 
 
(4) Nach Feststellung eines vorläufigen Haushaltsabschlusses kann ein struktureller Überschuss im Sinne 
des § 1 Absatz 1 Satz 2 im Haushaltsvollzug verwendet werden, sofern ein positiver Saldo des Kontroll-
kontos nicht besteht oder zunächst aus dem strukturellen Überschuss ausgeglichen wurde. 
§ 8 Ausnahmesituationen 
 
(1) Zum Ausgleich einer erheblichen sich der Kontrolle des Landes entziehenden Beeinträchtigung der 
Finanzlage in Folge von Naturkatastrophen oder außergewöhnlichen Notsituationen, kann durch Land-
tagsbeschluss, der mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der Mitglieder des Landtages festzustellen ist, ein 
Betrag festgelegt werden, um den die zulässige Kreditaufnahme nach § 1 Absatz 3 überschritten werden 
darf. 
 
(2) Mit dem Beschluss gemäß Absatz 1 ist eine Tilgung innerhalb eines angemessenen Zeitraums vorzuse-
hen (Tilgungsplan). Die zulässige Kreditaufnahme beziehungsweise die notwendige Tilgung nach § 1 Ab-
satz 3 vermindert beziehungsweise erhöht sich um den jeweiligen Tilgungsbetrag. Die Landesregierung 
berichtet dem Landtag mit der Vorlage der Finanzplanung regelmäßig über die Umsetzung des Tilgungs-
plans. 
 
§ 9 Transparenz und Berichtspflichten 
 
(1) Die Ableitung der strukturellen Nettokreditaufnahme wird für den Finanzplanzeitraum im Rahmen der 
Finanzplanung veröffentlicht. 
 
(2) Für das jeweils abgelaufene Haushaltsjahr wird die Ableitung der strukturellen Nettokreditaufnahme 
in der Haushaltsrechnung dokumentiert. 
 
(3) Zusätzlich werden in der Haushaltsrechnung die Salden des Konjunkturausgleichskontos nach § 6 Ab-
satz 1, des Kreditaufnahmekontos nach § 6 Absatz 2 und des Kontrollkontos nach § 7 Absatz 1 dargestellt. 
 
§ 10 Übergangsregelung für das Jahr 2020 
 
Für das Jahr 2020 werden Zahlungen von Konsolidierungshilfen nach dem Konsolidierungshilfengesetz 
vom 10. August 2009 (BGBl. I S. 2702) von den bereinigten Einnahmen gemäß § 2 Absatz 2 in 
Abzug gebracht. 

 

Inkrafttreten 

Das Gesetz tritt am 1. Januar 2020 in Kraft. 

 

Landeshaushaltsordnung § 18 LHO Kreditermächtigungen 

(1) Das Haushaltsgesetz bestimmt, bis zu welcher Höhe das Finanzministerium Kredite aufnehmen darf 
 
1.  zur Deckung von Ausgaben, 
2.  zur Aufrechterhaltung einer ordnungsmäßigen Kassenwirtschaft (Kassenverstärkungskredite). Soweit 

diese Kredite zurückgezahlt sind, kann die Ermächtigung wiederholt in Anspruch genommen werden. 
Kassenverstärkungskredite dürfen nicht später als sechs Monate nach Ablauf des Haushaltsjahres, für 
das sie aufgenommen worden sind, fällig werden.  
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(2) Die Ermächtigungen nach Absatz 1 Nr. 1 gelten bis zum Ende des nächsten Haushaltsjahres und, wenn 
das Haushaltsgesetz für das zweitnächste Haushaltsjahr nicht rechtzeitig verkündet wird, bis zur Verkün-
dung dieses Haushaltsgesetzes. Die Ermächtigungen nach Absatz 1 Nr. 2 gelten bis zum Ende des laufen-
den Haushaltsjahres und, wenn das Haushaltsgesetz für das nächste Haushaltsjahr nicht rechtzeitig ver-
kündet wird, bis zur Verkündung dieses Haushaltsgesetzes. 
 
(3) Die weitergeltende Ermächtigung nach Absatz 2 darf auch zum Ausgleich von Mindereinnahmen aus 
Steuern und bundesstaatlichem Finanzausgleich und zur Deckung von auf Rechtsverpflichtungen beru-
henden Mehrausgaben bis zur Höhe von 3 vom Hundert der veranschlagten Einnahmen aus Steuern und 
bundesstaatlichem Finanzausgleich herangezogen werden. 
 
(4) Die Ermächtigungen nach Absatz 1 Nr. 1 erhöhen sich um die Beträge, die zur Anschlussfinanzierung 
zusätzlicher Tilgungen und zum Ankauf eigener Wertpapiere des Landes im Rahmen der Marktpflege er-
forderlich werden. 
 
(5) Der Zeitpunkt der Kreditaufnahme für Kredite nach Absatz 1 Nr. 1 ist nach der Kassenlage, den jewei-
ligen Kapitalmarktverhältnissen und den gesamtwirtschaftlichen Erfordernissen zu bestimmen. 
 
(6) Im Rahmen der Kreditfinanzierung darf das Finanzministerium ergänzende derivative Finanzgeschäfte 
zur Optimierung der Kreditausgaben aus den Kreditmarktschulden und zur Begrenzung von Zinsände-
rungsrisiken abschließen. Grundlage für derivative Finanzgeschäfte können bereits bestehende Schulden, 
neue Kredite nach Maßgabe des Haushaltsgesetzes und Anschlusskredite für die in den nach Ablauf des 
Haushaltsjahres folgenden zehn Jahren fälligen Darlehen sein. Derivative Finanzgeschäfte dürfen eine Ge-
samtlaufzeit von 30 Jahren nicht überschreiten. Die derivativen Finanzgeschäfte sind in die nach Maßgabe 
des Haushaltsgesetzes vorgegebenen Obergrenzen für die Zinsänderungsrisiken einzubeziehen. 
 
Landesverordnung über das Verfahren zur Bestimmung der Konjunkturkomponente nach § 5 des Ge-
setzes zur Ausführung von Artikel 61 der Verfassung des Landes Schleswig-Holstein (LVO KBV) vom 24. 
April 2020 
Auf Grund des § 5 Absatz 2 des Gesetzes zur Ausführung von Artikel 61 der Verfassung des Landes 
Schleswig-Holstein in der Fassung vom 13. Dezember 2019 (GVOBI. Schl.-H. S. 612) zuletzt geändert 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 25. Februar 2021 (GVOBl. Schl.-H. S. 201) verordnet das Finanzministe-
rium: 
 
§ 1 – Gegenstand der Verordnung 
Diese Verordnung regelt die Ermittlung der Konjunkturkomponenten bei der Aufstellung der Landeshaus-
halte, bei Nachträgen zum Haushaltsgesetz sowie nach Abschluss der Haushaltsjahre. 
 
§ 2 – Ermittlung der Konjunkturkomponente bei der Haushaltsaufstellung 
(1) Die Konjunkturkomponente bei der Haushaltsaufstellung (Ex ante-Konjunkturkomponente) wird durch 
Multiplikation der nach Absatz 2 regionalisierten Produktionslücke mit der nach Absatz 3 bestimmten 
Budgetsemielastizität errechnet. Die Schätzzeitpunkte der Steuerschätzung, die dem Haushalt zu Beginn 
der Aufstellung zugrunde liegt, und der ex ante-Konjunkturkomponente stimmen überein. 
(2) Die Produktionslücke ist regelmäßig der Frühjahrsschätzung der gesamtwirtschaftlichen Vorausschät-
zung (Projektion) der Bundesregierung für die kurze und die mittlere Frist des Jahres zu entnehmen, wel-
ches dem zu planenden Haushaltsjahr vorangeht. Die regionalisierte Produktionslücke ergibt sich durch 
Multiplikation der Produktionslücke nach Satz 1 mit dem Anteil der kassenmäßigen Steuereinnahmen des 
Landes an den Steuereinnahmen der Ländergesamtheit nach Absatz 4 des Vorjahres der Haushaltsauf-
stellung. Bei Doppelhaushalten gemäß § 12 der Landeshaushaltsordnung Schleswig-Holsteins erfolgt die 
Bestimmung für beide Jahre auf Basis der Projektion des Vorjahres des ersten Haushaltsjahres. 
(3) Die Budgetsemielastizität beträgt laut Bundesministerium der Finanzen 0,1341. 
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(4) Die Steuereinnahmen zur Bestimmung der regionalisierten Produktionslücke umfassen die Einnahmen 
aus Steuern einschließlich Förderabgabe sowie steuer-induzierten Einnahmen (allgemeine Bundesergän-
zungszuweisungen, Gemeindefinanzkraft-Bundesergänzungszuweisungen, Forschungs-Bundesergän-
zungszuweisungen). 
 
§ 3 – Aktualisierung der Konjunkturkomponente im Haushaltsaufstellungsprozess sowie bei Nachträgen 
zum Haushaltsgesetz 
(1) Wird bei Aktualisierung von Haushaltsentwürfen oder bei Nachträgen zum Haushaltsgesetz eine aktu-
alisierte Steuerschätzung zu Grunde gelegt, ist eine vorläufige Ex post-Konjunkturkomponente, die sich 
aus der Summe der Ex ante-Konjunkturkomponente nach § 2 Absatz 1 und einer vorläufigen Steuerab-
weichungskomponente nach § 4 Absatz 2 ergibt, zu Grunde zu legen. Abweichend zu § 4 Absatz 2 Satz 1 
werden an Stelle der tatsächlichen die Basissteuereinnahmen gemäß § 4 Absatz 3 der aktualisierten Steu-
erschätzung verwendet. 
(2) Bei Nachträgen zum Haushaltsgesetz für das zweite Jahr eines Doppelhaushalts kann die zum Zeitpunkt 
der Haushaltsaufstellung nach § 2 ermittelte Konjunkturkomponente an die zwischenzeitlich veränderte 
Projektion der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung im Haushaltsjahr angepasst werden. 
 
§ 4 – Ermittlung der Konjunkturkomponente nach Haushaltsabschluss 
(1) Nach Vollzug eines Haushalts ist die Konjunkturkomponente entsprechend der tatsächlichen Entwick-
lung zu berechnen (Ex post-Konjunkturkomponente nach Haushaltsabschluss). Dazu wird die nach § 2 
Absatz 1 ermittelte Ex ante-Konjunkturkomponente an die tatsächliche Steuerentwicklung angepasst, in-
dem eine Steuerabweichungskomponente nach Absatz 2 addiert wird. 
(2) Die Steuerabweichungskomponente ist die Differenz zwischen den tatsächlichen Basissteuereinnah-
men des Landes nach Absatz 3 und den geschätzten Basissteuereinnahmen nach Absatz 3 zum Zeitpunkt 
des Beginns der Haushaltsaufstellung nach § 2 Absatz 1 abzüglich zwischenzeitlich verabschiedeter Steu-
errechtsänderungen, die im Arbeitskreis Steuerschätzungen berücksichtigt wurden. Ebenfalls maßgeblich 
sind weitere Steuerrechtsänderungen, die noch nicht in der Steuerschätzung berücksichtigt sind, die aber 
bereits als sicher gelten können und über deren Berücksichtigung Einvernehmen im Stabilitätsrat 
herrscht. Die Steuerabweichungskomponente wird um den kommunalen Anteil in Höhe des Verbundsat-
zes gemäß § 3 Absatz 1 FAG gemindert. Davon ausgenommen sind Rechtsänderungen, an denen die Kom-
munen gemäß § 3 Absätze 2 und 5 FAG nicht beteiligt werden. Wurde die Konjunkturkomponente nach § 
2 gemäß § 3 Absatz 2 aktualisiert, sind abweichend von Satz 1 die zum Zeitpunkt des Nachtrags erwarteten 
Basissteuereinnahmen nach Absatz 3 zugrunde zu legen. 
(3) Die Basissteuereinnahmen sind die geschätzten oder tatsächlichen Steuereinnahmen nach § 2 Absatz 
4. 
(4) Für die Berechnung der Konjunkturkomponente gemäß §§ 2 bis 4 finden die in der Anlage zu dieser 
Verordnung dargestellten Berechnungsregeln Anwendung. Die Anlage ist Teil dieser Verordnung. 
 
§ 5 – Inkrafttreten, Außerkrafttreten 
Diese Verordnung tritt mit dem Haushaltsgesetz 2026 in Kraft. Mit Inkrafttreten der vorliegenden Ver-
ordnung, tritt die bisherige Verordnung außer Kraft. Die vorliegende Verordnung tritt mit Ablauf von 
fünf Jahren nach ihrem Inkrafttreten außer Kraft. 
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Anlage zur Landesverordnung über das Verfahren zur Bestimmung der Konjunkturkomponente: 

Die ex ante Konjunkturkomponente nach § 2 Absatz 1 bildet die Planungsgrundlage für die Aufstellung 

des Landeshaushalts. Die Ex ante-Konjunkturkomponente (𝐾𝐾𝑒𝑥𝑎𝑛𝑡𝑒) berechnet sich wie folgt: 

𝐾𝐾𝑒𝑥𝑎𝑛𝑡𝑒 = 𝑃𝐿 ∙ 𝐵𝑆 ∙
𝑆𝑡𝑒𝑢𝑒𝑟𝑛𝑡−1

𝑆𝑡𝑒𝑢𝑒𝑟𝑛𝑡−1
𝐿ä𝑛𝑑𝑒𝑟𝑔𝑒𝑠𝑎𝑚𝑡ℎ𝑒𝑖𝑡

 

Wobei (∙) das Multiplikationszeichen, (𝑃𝐿) die Produktionslücke aus der Projektion der Bundesregie-

rung und (𝐵𝑆) die vom Bundesministerium der Finanzen ermittelte Budgetsemielastizität zum Zeitpunkt 

der zugrunde gelegten Projektion ist. Bei (𝑆𝑡𝑒𝑢𝑒𝑟𝑛) sowie (𝑆𝑡𝑒𝑢𝑒𝑟𝑛𝐿ä𝑛𝑑𝑒𝑟𝑔𝑒𝑠𝑎𝑚𝑡ℎ𝑒𝑖𝑡) handelt es sich 

um die Einnahmen des Vorjahres (t-1) der Haushaltsaufstellung in Abgrenzung des § 2 Absatz 4. 

Die Steuerabweichungskomponente (𝑆𝑡𝐴𝐾𝐿) nach § 4 Absatz 2 berechnet sich wie folgt: 

𝑆𝑡𝐴𝐾𝐿 = (𝑆𝑡𝑒𝑢𝑒𝑟𝑛𝐼𝑠𝑡,𝑡
𝐿 − (𝑆𝑡𝑒𝑢𝑒𝑟𝑛𝑒𝑥𝑎𝑛𝑡𝑒,𝑡

𝐿 + 𝑅𝑒𝑐ℎ𝑡𝑠ä𝑛𝑑𝑒𝑟𝑢𝑛𝑔𝑒𝑛𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜
𝐿 )) ∙ (1 − 𝑉𝑒𝑟𝑏𝑢𝑛𝑑𝑠𝑎𝑡𝑧)

− 𝑅𝑒𝑐ℎ𝑡𝑠ä𝑛𝑑𝑒𝑟𝑢𝑛𝑔𝑒𝑛𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜 

Wobei (𝑆𝑡𝑒𝑢𝑒𝑟𝑛𝐼𝑠𝑡
𝐿 ) sowie (𝑆𝑡𝑒𝑢𝑒𝑟𝑛𝑒𝑥𝑎𝑛𝑡𝑒

𝐿 ) die tatsächlichen bzw. geschätzten Basissteuereinnahmen 

nach § 4 Absatz 3 sind. Der Verbundsatz ist § 3 Absatz 1 FAG zu entnehmen. Die das Land betreffenden 

Steuerrechtsänderungen ermitteln sich wie folgt: 

𝑅𝑒𝑐ℎ𝑡𝑠ä𝑛𝑑𝑒𝑟𝑢𝑛𝑔𝑒𝑛𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜
𝐿 = 𝑅𝑒𝑐ℎ𝑡𝑠ä𝑛𝑑𝑒𝑟𝑢𝑛𝑔𝑒𝑛𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜

𝐿ä𝑛𝑑𝑒𝑟𝑔𝑒𝑠𝑎𝑚𝑡ℎ𝑒𝑖𝑡
∙

𝑆𝑡𝑒𝑢𝑒𝑟𝑛𝑡−1

𝑆𝑡𝑒𝑢𝑒𝑟𝑛𝑡−1
𝐿ä𝑛𝑑𝑒𝑟𝑔𝑒𝑠𝑎𝑚𝑡ℎ𝑒𝑖𝑡

 

und 

𝑅𝑒𝑐ℎ𝑡𝑠ä𝑛𝑑𝑒𝑟𝑢𝑛𝑔𝑒𝑛𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜
𝐿 = 𝑅𝑒𝑐ℎ𝑡𝑠ä𝑛𝑑𝑒𝑟𝑢𝑛𝑔𝑒𝑛𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜

𝐿ä𝑛𝑑𝑒𝑟𝑔𝑒𝑠𝑎𝑚𝑡ℎ𝑒𝑖𝑡
∙

𝑆𝑡𝑒𝑢𝑒𝑟𝑛𝑡−1

𝑆𝑡𝑒𝑢𝑒𝑟𝑛𝑡−1
𝐿ä𝑛𝑑𝑒𝑟𝑔𝑒𝑠𝑎𝑚𝑡ℎ𝑒𝑖𝑡

 

Die Rechtsänderungen folgen der Definition nach § 4 Absatz 2. Die Rechtsänderungen, die nicht mit dem 

Verbundsatz verrechnet werden (im Index brutto), sind § 3 Absatz 2 und 5 FAG zu entnehmen. Für die 

Steuern werden im Einklang mit dem Kompendium des Stabilitätsrats die Beträge des Vorjahres (t-1) der 

Haushaltsaufstellung nach Abgrenzung des § 2 Absatz 4 zugrunde gelegt. 

Die Ex post-Konjunkturkomponente (𝐾𝐾𝑒𝑥𝑝𝑜𝑠𝑡
𝐿 ) nach § 4 Absatz 1 berechnet sich als: 

𝐾𝐾𝑒𝑥𝑝𝑜𝑠𝑡
𝐿 = 𝐾𝐾𝑒𝑥𝑎𝑛𝑡𝑒

𝐿 + 𝑆𝑡𝐴𝐾𝐿 

 

b) Sachstand Rechtsänderung 

Der Landtag hat mit einer Änderung der Landesverfassung die Begrenzung der Neuverschuldung beschlos-
sen und die Schuldenbremse in der Verfassung verankert. Zudem hat der Landtag ein Gesetz zur Ausfüh-
rung von Artikel 61 der Landesverfassung verabschiedet.  
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Thüringen  

a) Geltende Rechtslage 

Landesverfassung Artikel 98 [Haushaltsplan] 

(1) Alle Einnahmen und Ausgaben sowie Verpflichtungsermächtigungen des Landes sind in den Haushalts-
plan einzustellen. Bei Landesbetrieben und bei Sondervermögen brauchen nur die Zuführungen und die 
Ablieferungen eingestellt zu werden. Der Haushaltsplan ist in Einnahmen und Ausgaben auszugleichen. 
 
(2) Die Aufnahme von Krediten sowie die Übernahme von Bürgschaften, Garantien oder sonstigen Ge-
währleistungen, die zu Ausgaben in künftigen Haushalten führen können, bedürfen einer der Höhe nach 
bestimmten oder bestimmbaren Ermächtigung durch Gesetz. Die Einnahmen aus Krediten dürfen die 
Summe der im Haushaltsplan veranschlagten Ausgaben für Investitionen nicht überschreiten. Ausnahmen 
sind nur zulässig zur Überwindung einer schwerwiegenden Störung der Wirtschafts- und Beschäftigungs-
entwicklung des Freistaats unter Berücksichtigung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts sowie zur 
Abwehr einer Störung dieses Gleichgewichts. Das Nähere regelt das Gesetz. 
 
(3) Die Summe der im Haushaltsplan veranschlagten Personalausgaben darf grundsätzlich höchstens 40 
vom Hundert der Summe der Gesamtausgaben des Haushalts betragen. 
 

Landeshaushaltsordnung § 18 LHO Kreditermächtigungen 

(1) Der Haushaltsplan ist in Einnahmen und Ausgaben, bereinigt um werthaltige finanzielle Transaktionen, 
grundsätzlich ohne Einnahmen aus Krediten auszugleichen. Finanzielle Transaktionen sind Einnahmen aus 
der Veräußerung von Beteiligungen, aus der Kreditaufnahme beim öffentlichen Bereich und aus Darle-
hensrückflüssen sowie Ausgaben für den Erwerb von Beteiligungen, für Tilgungen an den öffentlichen 
Bereich und für die Vergabe von Darlehen. Einnahmen aus Krediten aus dem auf Thüringen entfallenden 
Anteil nach Artikel 109 Abs. 3 Satz 6 und 7 des Grundgesetzes sind keine Einnahmen aus Krediten im Sinne 
des Satzes 1.  
 
(2) Abweichungen von Absatz 1 sind, nach den Maßgaben des Artikels 109 Abs. 3 des Grundgesetzes, nur 
zulässig 
1.  zur im Auf- und Abschwung symmetrischen Berücksichtigung der Auswirkungen einer negativ von der 

Normallage abweichenden konjunkturellen Entwicklung nach Absatz 3 sowie 
2.  im Fall von Naturkatastrophen oder außergewöhnlichen Notsituationen, die sich der Kontrolle des Lan-

des entziehen und seine Finanzlage erheblich beeinträchtigen. 
Die Abweichungen nach Satz 1 sind von der Landesregierung im Entwurf des Haushaltsgesetzes gesondert 
darzulegen und zu begründen.  
 
(3) Zur Bestimmung der Auswirkungen einer von der Normallage abweichenden konjunkturellen Entwick-
lung nach Absatz 2 Satz 1 Nr. 1 wird durch das für Finanzen zuständige Ministerium bei der Haushaltsauf-
stellung eine Konjunkturkomponente auf Basis der gesamtstaatlichen Produktionslücke gemäß der maß-
geblichen Projektion der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung der Bundesregierung bestimmt. Das für die 
Konjunkturkomponente relevante Produktionspotenzial wird dabei unter Berücksichtigung früherer Pro-
jektionen der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung der Bundesregierung über einen Zeitraum von vier Jah-
ren ermittelt. Der kommunale Anteil wird bei der Berechnung der Konjunkturkomponente einbezogen. 
Im Fall von Doppelhaushalten ist die Konjunkturkomponente getrennt nach Haushaltsjahren zu berech-
nen. Der Schätzung der Einnahmen hat dieselbe gesamtwirtschaftliche Projektion zugrunde zu liegen, auf 
der auch die Ermittlung der Konjunkturkomponente beruht. 
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(4) Ergibt sich eine negative Konjunkturkomponente, verändert sich die Höchstgrenze der zu veranschla-
genden Einnahmen aus Krediten und können bis zur Höhe der Konjunkturkomponente Einnahmen aus 
Krediten veranschlagt werden.  
 
(5) Im Fall einer von der Normallage abweichenden positiven konjunkturellen Entwicklung sowie im Fall, 
dass die Einnahmen aus finanziellen Transaktionen die Ausgaben für finanzielle Transaktionen überstei-
gen, entsteht jeweils eine Verpflichtung zur Tilgung von Kreditmarktschulden unter Berücksichtigung der 
Symmetrievorgaben nach Absatz 6.  
 
(6) Die Landesregierung dokumentiert die sich nach Abschluss des Haushaltsjahres ergebende jährliche 
sowie die jahresübergreifende konjunkturbedingte Kreditaufnahme nach Absatz 2 Satz 1 Nr. 1 sowie die 
konjunkturbedingte Tilgung nach Absatz 5 im Entwurf des Haushaltsgesetzes (Symmetriekonto). Im Ab-
stand von fünf Jahren, erstmals zur Aufstellung des Haushalts für das Jahr 2031, ist das Symmetriekonto 
im Hinblick auf die Erfüllung der Symmetrieanforderungen nach Artikel 109 Abs. 3 Satz 2 des Grundgeset-
zes zu evaluieren. Kommt die Evaluierung zu dem Ergebnis, dass die Konjunkturbereinigung die Symmet-
rieanforderungen nach Artikel 109 Abs. 3 Satz 2 des Grundgesetzes nicht sicherstellt, ist der Saldo des 
Symmetriekontos in angemessener Frist zurückzuführen und eine Anpassung des Konjunkturbereini-
gungsverfahrens mit dem nächsten zu erreichenden Haushaltsjahr vorzunehmen.  
 
(7) Für Kredite nach Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 ist die Rückführung der Kreditmarktschulden in einem Tilgungs-
plan auf 30 Jahre festzulegen. Der Tilgungszeitraum beginnt in dem Haushaltsjahr, in dem der Haushalts-
plan ohne Einnahmen aus Krediten nach Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 ausgeglichen werden kann. Die Landesre-
gierung hat dem Landtag jährlich über die Höhe der Tilgungsleistungen zu berichten.  
 
(8) Im Haushaltsgesetz ist zu bestimmen, bis zu welcher Höhe das für Finanzen zuständige Ministerium 
folgende Kredite aufnehmen darf: 
1.  Kredite für die Deckung von Ausgaben nach den Absätzen 1 und 2, 
2.  Kredite für die Erneuerung auslaufender Kredite (Anschlussfinanzierung) und 
3.  Kredite für die Aufrechterhaltung einer ordnungsmäßigen Kassenwirtschaft (Kassenverstärkungskre-

dite). 
Soweit Kassenverstärkungskredite zurückgezahlt sind, kann die Ermächtigung wiederholt in Anspruch ge-
nommen werden. Kassenverstärkungskredite dürfen nicht später als sechs Monate nach Ablauf des Haus-
haltsjahres, für das sie aufgenommen worden sind, fällig werden. 
 
(9) Die Ermächtigung zur Aufnahme von Krediten nach Absatz 8 Satz 1 Nr. 3 gilt, wenn das Haushaltsgesetz 
für das nächste Haushaltsjahr nicht rechtzeitig verkündet wird, bis zur Verkündung dieses Haushaltsge-
setzes. 
 
(10) Das für Finanzen zuständige Ministerium wird ermächtigt, im Rahmen der Kreditfinanzierung im lau-
fenden Haushaltsjahr ergänzende Verträge zur Optimierung der Zinsstruktur und zur Begrenzung von 
Zinsänderungsrisiken abzuschließen. 
 

b) Sachstand Rechtsänderung 

Die Änderung der Thüringer Landeshaushaltsordnung (ThürLHO) wurde durch Gesetz vom 30. Dezember 
2025 (GVBl. Nr. 1/2026, S. 19/20) beschlossen. Die Neufassung des § 18 ThürLHO umfasst insbesondere 
vier Komponenten: (i) Änderung des Verfahrens der Konjunkturbereinigung, (ii) Schaffung der Möglichkeit 
der Bereinigung der Einnahmen und Ausgaben um werthaltige finanzielle Transaktionen, (iii) Aufnahme 
der grundgesetzlich zulässigen strukturellen Verschuldungskomponente sowie (iv) Verlängerung des Til-
gungszeitraums für Notlagenkredite auf 30 Jahre.  
 


